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Empfiehlt es sich, in das Zivilgesetzbuch
‘besondere Bestimmungen iiber das Sparkassen-
geschiift anfzunehmen?

Referat
von Dr. L. SIEGMUND in Basel.

Historisches und Allgemeines iiber demn
Entwicklungsgang der Sparkassen.’)

‘Statistische Uebersicht.

Ende 1897 besass die Schweiz auf eine Bevolkerung von
3,188,310 Seelen 373 eigentliche, offentliche und private,

) Anmerkung iiber die Literatur: Die Literatur iiber das Sparkassen-
‘wesen ist ausserordentlich umfangreich und datiert schon von der Griindungs-
.zeit der ersten modernern Sparkassen her, d. h. zum Teil schon aus dem
Anfang des vorigen Jahrhunderts. Reformvorschlige auf unserem Gebiete
setzen mit den Siebzigerjahren des verflossenen Jahrhunderts ein und werden
besonders im Anschluss an Post- und Schulsparkassen in den Achtziger-
jahren immer zahlreicher. Mit der Neuenburger Konferenz von 1891 nehmen
die Schweizerischen Statistiker und Volkswirtschafter die Reformbestrebungen
an die Hand. 1892 geht St. Gallen gesetzgeberisch vor und ruft einer Spezial-
literatur, 1896 ebenso Ziirich; 1895 erscheint die preisgekronte Sparkassen-
geschichte und -statistik von Fatio (histoire d’un siécle 1795—1895) mit
zwei Fortsetzungen fiir die nachfolgenden Jahre, 1901 nimmt der Schwei-
zerische Handels- und Industrieverein die Reformfrage auf vermittelst einer
Enquéte bei seinen Sektionen und publiziert in seinem Vorortsbericht eine
-eingehende Abhandlung dariiber, 1905 verdffentlicht die Bernische Handels-
und Gewerbekammer eine umfangreiche Schrift iiber Schweizerische und Aus-
lindische Sparkassengesetzgebung und Sparkassenreformen und 1906 endlich
-erscheint die wohldurchgearbeitete Dissertation von Dr. Rud. Huggenberg
iber die Sparkassen und das Sparkassengeschiift. Auch von Banknoten-
inspektor Scherer und Direktor Milliet sind einschligige Brochiiren erschie-
nen. — Da in den spitern Schriften, speziell in den umfassenderen von
1891 an, die Resultate der friihern jeweilen aufgenommen und besprochen
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‘Sparkassen !) (resp. Spareinlagen annehmende Institute, wobei
Fabrik- und Schulsparkassen, sowie blosse Sparvereinigungen
nicht eingerechnet sind; diese eingeschlossen waren es im
Jahre 1895 nach Fatio 557)?%) mit 1,291,910 Einlegern und
einem Einlagekapital von Fr. 981,949,530.69. Auf 100 Seelen der
Bevoélkerung kamen 40,52 Kinleger und je Fr. 30,798.— KEin-
lage, auf jeden einzelnen Einleger Fr. 760.08. Seither diirften
diese Zahlen betrichtlich gestiegen sein und das Einlagekapital
jedenfalls eine Milliarde erheblich {iberschreiten. Hiegegen
weisen die angrenzenden Linder folgende Ziffern auf:

Einlagen Einleger  Guthaben

in auf 100 des einzelnen

Frankreich: Ende 1899: Gewohn- Millionen Fr.  Seelen  Einlegers

liche Sparkassen . . . . . 3408.56 19.30 486.88
wozu noch Ende 1897 die Post-
sparkassen mit 1055,2 Millionen

kommen. Total also 4463,81 Mill. .

Italien, Ende 1900: Gewdohnliche

und Postsparkassen: . . . . 2147.06 17.44 379.47

Oesterreich (ohne Ungarn): Ende
1900: Gewdohnliche und Postspar-
kassen . . . . . . . . . . 410001 17.87 87bH.45

wobei aber hervorzuheben ist, dass in der Schweiz keine
Bundespostsparkasse existiert, ohne welche Oesterreich auch
kein so hohes Resultat erzielen wiirde. In Italien belrug Ende
1900 das Einlagekapital der Postsparkassen ca. 682 Millionen
Franken, in Oesterreich ca, 124.69 Millionen, welche bei einer
Vergleichung mit der Schweiz miissen abgezogen werden, so
dass sich das Resultat zu Gunsten der letztern noch bedeutend
verschiebt, Einen dihnlichen Prozentsatz von Einlegern (40,52 °/o)

werden, so sind hier wesentlich nur diese neuern zitiert worden. — Ein
eingehendes Literaturverzeichnis gibt Huggenberg im Anhange zu seiner
Dissertation, ein solches bis 1895 resp. 1897 G. Fatio.

) Bernische Handels- und Gewerbe-Kammer. Bericht No. 13 von 1905:
Schweizerische und Auslindische Sparkassengesetzgebung und Sparkassen-
reformen. Seite 80.

2)Fatio: Die Sparkassen der Schweiz im Jahre 1897 in Zeitschrift fiir
Schweiz. Statistik, Jahrgang 1900.

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge XXV. 36
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besitzen iberhaupt nur die andern Bedingungen unterliegenden
nordischen Linder, wovon Norwegen mit 30,08/, Schweden,
das aber wiederum Postsparkassen besitzt, mit 34,96°/6 und
Déanemark gar mit 48,04°/, der Bevolkerung aufmarschieren.
Letzteres mit je Fr. 785.80 auf den einzelnen Einleger kommt
also der Schweiz am nichsten, umsomehr, als es auch nur
Privatsparkassen besitzt.

Die Niederlande und Belgien, die wiederum neben den
privaten, staatliche Sparkassen besitzen, tibertreffen zwar unsere:
grossen Nachbarlinder mit 23,22° und 24,6 °/o Einlegern be--
trachtlich, weisen aber merkwirdigerweise auf den einzelnen
Einleger nur verhiltnisméssig kleine Summen auf. (Nieder--
lande Fr. 278.31 und Belgien Fr. 372.42, bei beiden auf Ende:
1899 berechnet.) )

Geschaftliche und rechtliche Entwicklung.

So steht also die Schweiz beziiglich der geschiftlichen
Bedeutung und des Umfanges ihres Sparkassenwesens unter
den europiischen Lindern in der ersten Linie, und doch besilzt.
sie fiir diesen so wichtigen und hochentwickelten Geschiftszweig,
der fast in allen Staaten gesetzlich regliert und normiert ist,
fast keinerlei besondere rechtliche Vorschriften, von Bundes
wegen gar keine und kantonale nur in spérlichem Masse. Hier
tritt sie also hinter den andern Lindern bedeutend zurick..
Der Grund hierfiir liegt wohl haflptséichlich in unserer Eigen-
art, dass man alles lieber der Privatinitiative tiberlidsst und
der Gesetzgeber erst da eingreift, wo es gilt, bereits tatsich--
lich bestehende Verhiltnisse in das Rechtssystem aufzunehmen
und gewohnheitlich anerkannte Rechtssitze zu kodifizieren.
Der Gesetzgeber schafft bei uns in der Regel kein neues
Recht, sondern er stellt nur das Bestehende fest und bringt
es womoglich auf eine einheitliche Grundlage.

So leben denn auch schon die Sparkassen iiber ein Jahr--
hundert und haben innerhalb der allgemeinen Rechtssitze sich

) Georg Evertin: ,Zur internationalen Gesetzgebung, Verwaltung und
Statistik des Sparkassenwesens. Bericht an die [X. Tagung des Internationalen.
Statistischen Instituts 1903.¢
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gut und ziemlich gleichmissig entwickelt. Heute, da wir vor
der grossen Vereinheitlichung stehen, fragt es sich, soll dieses
geschiiftlich so bedeutende Gebiet rechtlich seinem Schicksal,
wie bisher, iiberlassen bleiben, oder ist es nicht Zeit, dass
auch hier eine einheitliche Behandlung eintrete und. aus der
bisherigen hundertjihrigen Erfahrung dasjenige herausgenommen
und gesetzlich fixiert werde, was zu einer gesunden Entwick-
lung des wichtigen Instituts dienlich erscheint. Die Kinder-
jahre desselben sind lingst iiberwunden, es ist als vollberech-
tigtes Glied in das allgemeine Leben eingetreten; hier im
grossen Leben des gegenseitigen Existenzkampfes ist die Un-
gebundenheit und Freiheit der Kinder- und Jugendjahre nicht
mehr am Platze, Jugendstreiche im Aller koénnen ausser-
ordentlich schlimme Folgen zeitigen, darum ziemt sich die
Frage, ist es nicht Pflicht der Allgemeinheit, des Staates, auch
fir dieses Glied zu sorgen, dass es sich dem Ganzen richtig
einflige und in ihm gedeihe und wachse. In diesem Sinne ist
meines Erachtens die Frage gestellt und danach soll sie be-
antwortet werden. !)

Wihrend die Statistik und Volkswirtschaft sich schon
Iingst in eingehender Weise mit den Sparkassen beschiftigt
hat, ist der rechtlichen Seite derselben, wenigstens in der
Schweiz, bisher wenig Beachtung geschenkt worden, hochstens

) Im gestellten Thema ist zwar vom Sparkassengeschift die Rede,
was leicht zur Annahme verfihren mochte, als sollte lediglich eine juristische
Untersuchung des Sparkassengeschiiftes in seinen juristischen Bestandteilen
durchgefiihrt werden. Das hiesse, dem Volke Steine bieten, statt Brot; denn ob
das Sparkassengeschift als Darlehens- oder als Hinterlegungsvertrag aufgefasst
wird, bleibt fiir das Leben vollkommen gleichgiiltig; auch die andern Fragen
iiber die Eigenschaft des Biichleins als unvollkommenes Inhaber- oder Namens-
papier, als Legitimations- oder Priisentationspapier, die juristische Definition
des Begriffes Sparkasse, ja selbst die mehr praktischen Fragen der Kiindbar-
keit, der Einlagenmaxima und -minima treten alle erst in zweiten und dritten
Rang gegeniiber der Kardinalfrage, wie kionnen die Einleger fiir ihre Gut-
haben sicher gestellt werden. Alles andere ist fiir den Staat und das Volk,
selbst fiir den praktischen Juristen von geringem Interesse, reines Professoren-
tutter, fiir dessen Behandlung man dem Schweiz. Juristenverein kaum grossen
Dank wissen wiirde, wiihrend er sich mit der Losung der Hauptfrage, der
Sicherstellung der Einleger, sicherlich ein grosses Verdienst erwirbt.
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dass von Zeit zu Zeil eine staatliche Ueberwachung verlangt
wurde, wie denn auch die Kantone, welche bis heute sich ge-
setzgeberisch um die Sparkassen gekiimmert haben, ihre Be-
strebungen im wesentlichen auf eine geschiftliche Kontrolle
beschrinkten. Als Anregung hierzu behandelte schon im
Jahre 1853 die Schweizerische Gemeinniitzige Gesellschaft die
Frage, ob eine gewisse Staatskontrolle tiber ein so bedeuten-
des Institut, wie die Sparkassen, dem so grosse Summen an-
vertraut werden, nicht am Platze sei.’) Die Frage wurde da-
mals verneint; aber sie ist seither bei jeder GGelegenheit wieder
aufgetaucht und bildef auch heute noch ein Hauptbegehren der
Volkswirtschafter.

Im Gegensatz zum Auslande, wo meist (zemeinden, Stidte
oder “gar der Staat die ersten Sparkassen griindeten und die
Entwicklung daher sofort eine autoritire mit fester, gesetz-
licher Grundlage wurde, entsprangen sie in der Schweiz durch-
giangig nicht nur der Privatinitiative, sondern auch philanthro-
pischen, nicht geschiftlichen Erwégungen. Die Griinder waren
einzelne Privatpersonen (z. B. Genf) oder private Gesellschaften
gemeinniitziger Natur (z. B. Basel), welche aus ihren Mitteln und
auf ihr Risiko die Anstalt ins Leben riefen, mit einem Anfangs-
kapitale dotierten und sehr oft auch unentgeltlich leiteten, der
Zweck war demnach ein rein wohltitiger. Der Staat mischte
sich In keinerlei Weise ein, fielen die ersten Griindungen doch
grosstenteils auch in Zeiten, wo Kantone und Stidte in der
Schweiz meist genug mit sich selbst und ihrer politischen und
finanziellen Rekonstruktion zu tun hatten. Stammen auch drei
kleinere (iiberdies eigentlich fast staatliche) Institute in Bern
(1787), Genf (1789) und Basel (1792) noch aus dem 18. Jahr-
hundert, so datieren doch die meisten aus dem zweiten Jahr-
zehnt des 19. Jahrhunderts (Ziirich: Sparkasse der Stadt schon
1805, Basel: Zinstragende Ersparniskasse 1809), also aus einer
Zeit, wo man von der staatlichen Einmischung und Regle-
mentiererei in der Schweiz tbergenug hatte und staalliche
Mittel tberhaupt nicht mehr vorhanden waren.

Wﬂ: Die Sparkassen der Schweiz in Wirths Statistik der Schwei
1871, 1, S. 596 ff. '
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Diesem gemeinniitzigen Zwecke gemiss waren denn die
ersten Institute auch nur reine Sparkassen, d.h. sie dienten
lediglich dazu, den sog. kleinern Leuten eine tunlichst sichere,
zinstragende Anlage ihrer Spargelder zu ermoglichen und damit
das Sparen selbst anzuregen und zu fordern. Mit der Zeit er-
gab sich aber ein immer regerer und grosserer (eschiiftsverkehr,
die Sparkassen begannen gute Geschifte zu machen und der an-
gesammelte Reservefonds, der statutengemiss wieder zu wohl-
titigen Zwecken verwendete Reingewinn begann Regierungen
und Private anzulocken. Kantone kauften bestehende Spar-
kassen auf oder beteiliglen sich an privaten Grindungen und
absorbierten diese spéter (Wallis, Obwalden, Appenzell i. Rh.,
dhnlich auch Genf), indem sie sie oOflers vorerst mit einer
Hypothekenbank verbanden unter dem ausgesprochenen Zweck,
ihren Kantonsangehdrigen billigen Hypothekarkredit und dann
billiges Geld tiberhaupt zu verschaffen, woraus sich allmihlich
Kantonalbanken mit dem ausgedehnten Geschiifiskreis einer
allgemeinen Bank entwickelten. Andere Kantone griindeten
direkt Kantonalbanken als Konkurrenzen der Privatinstitute
und suchten dann nach Kriften, die Spargelder an sich zu
ziehen, was ihnen meist auch in grossem Masse gelang. Diese
staallichen Einrichtungen, die ofters auf sog. Wohlfahrispara-
graphen der Verfassungen beruhten (Aargau, St. Gallen), kamen
jeweilen durch einen Beschluss der gesetzgebenden Versamm-
lung, also im weitern Sinne ein Geselz, zustande, ihre Statu-
ten sind Gesetz und ihre Reglemente in der Regel Regierungs-
verordnungen, ihre Organe werden vom Staate ernannt und
besoldet und der Staat haftet priméir oder subsidiir fiir simt-
liche Verbindlichkeiten des Instituts. Rechtssiitze enthalten
diese Erlasse sozusagen keine, sondern hochstens volkswirt-
schaftliche Anweisungen, das Wesentliche sind banktechnische
Vorschriften.

Hinter dem Staate, wo dieser nicht etwa direkt die Kon-
kurrenz verbot oder verunmaoglichte, bliebennatiirlich die Privaten
nicht zurtick. Die alten Sparkassen, soweit sie nicht geradezu
Stiftungen waren und die Statuten ihnen es verboten (z. B.
Zinstragende Ersparniskasse in Basel), nahmen das rentable
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Ausleihegeschift mit oder ohne hypothekarische Sicherheit in
immer weiterm Massstabe auf, und wandelten sich in sog.
Spar- und Leihkassen um, oder es wurden, was noch viel
mehr der Fall war, direkt auf genossenschaftlicher oder aktien-
rechtlicher Basis neue Spar- und Leihkassen gegriindet, die
den Sparzweck nur benttzten, um sich fiir eintrigliche Bank-
geschiifte auf leichte und billige Weise Geld zu verschaffen.
Bereils bestehende Banken endlich gliederten sich eine Spar-
kasse an oder nahmen ohne weiteres und ohne besondere
Einrichtung Spargelder an und gaben Sparbiichlein aus. ,Der
Charakter der Gemeinniitzigkeit, der frither bei den Sparkassen
allgemein vorherrschte, wird immer mehr durch die Erwerbs-
sucht verdringt“ sagte mit Recht schon 1891 der in dieser
Materie wohlbewandertle aargauische Kantonsstatistiker Nif in
seiner ,Statistik der Schweizerischen Sparkassen® (Verhand-
lungen des Schweizer Statistikertages von 1891 in Neuenburg).
Dieser Ton erklingt in den meisten dhnlichen Abhandlungen,
und auch heute noch befinden wir uns in diesem Entwicklungs-
gange. —

Die eigentlichen Sparkassen, die den Anfang gemacht und
so wohltitig gewirkt hatten, wurden durch die zahlreichen
Spar- und Leihkassen, die Kantonalbanken und dadurch, dass
auch sonstige Banken das Sparkassengeschift aufnahmen, all-
méhlich in den Hintergrund gedringt und nahmen wieder ab,
statt zu. So gab es nach Fatio im Jahre 1882 175 eigentliche
Sparkassen, im Jahre 1895 nur noch 161. Dieser Gang hingt
mit der allgemeinen geschiftlichen Entwicklung und Richtung
zusammen und ist nicht aufzuhalten, umsomehr aber sind
Sicherungsmassregeln notig, damit nicht durch die geschiftliche
Verquickung von Sparkasse und Bank den kleinen Leuten,
welche vom ganzen Betriebe weder etwas wissen, noch aus
demselben einen besonderen Nutzen ziehen, sondern nur ihre
Ersparnisse sicher und zu bescheidenem Zins anlegen wollen,
ein unverhiltnisméssiges und ungerechtfertigtes Risiko erwachse.
Bei einer reinen Sparkasse liegt die grosste, ja fast einzige
Gefahr in der Untreue des Verwalters, also glicklicherweise
immer noch ein geringes und bei sorgsamer Aufsicht vermeid-
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bares Risiko, wihrend bei einer Spekulationsbank die Gefahr
-eine geradezu unbegrenzte wird. Diese Gefahr, die kleinen,
geschéftsunkundigen und besonders einem schénen Namen gegen-
iber allzu vertrauensseligen Einleger laufen zu machen, ist
nicht nur volkswirtschaftlich zu verwerfen, sondern geradezu
unmoralisch; denn die an der Spitze stehenden Leute kennen
-die Gefahr und jeder weiss, wie sehr sie tatsichlich existiert.
Eine so leichtfliissige und billige Geldquelle unbeniitzt andern
und gar Konkurrenten zufliessen zu lassen, kann man aber
selbst von der moralischsten Bankleitung nicht verlangen; denn
sie wiirde sich vom Geschiftsstandpunkte aus nicht nur licher-
lich machen, sondern sich auch den berechtigten Vorwurf der
Aktiondre oder (Genossenschafter zuziehen, die Interessen des
‘(veschiiftes in striflicher Weise zu vernachlissigen. Daraus
-ergibt sich eine allgemeine Jagd sdmtlicher Banken nach diesem
bequemen, ahnungslosen und fetten Wilde der Sparkassen-
einleger, an der sich selbst die grossten Institute unbedenklich
beteiligen. Und je schoner und grossartiger der Jéger heisst,
:scheint oder ist, desto williger lduft ihm die Beute ins Garn.
Eine grosse Bank mit Millionen von Aktienkapital imponiert
gerade dem kleinen Sparer viel mehr, er glaubt sein Geld dort
sicherer, als bei einem Kkleinen, bescheidenen Institute, das
geschiftlich keine oder doch nur eine unbedeutende Rolle
spielt.  Gar noch, wenn die grosse Bank, was ihr natiirlich
viel leichter fallt, 1/4°/o mehr Zins gibt, als die einfache Spar-
kasse. Aber wie viele, millionenschwere, Banken sind schon
verkracht !

Man ist in der Schweiz iiberhaupt ziemlich leichtsinnig
in Bezug auf Kapitalanlagen und lisst sich gern durch schone
Namen tduschen, resp. in eine unberechtigte Sicherheit ein-
‘wiegen. Kaum irgendwo ist es, wie bei uns, jeder Bank,
Jjedem industriellen Institut, gleichgiiltig, welches Rechtssubjekt
-demselben zu Grunde liege, ob Genossenschaft, Aktiengesell-
schafi, personliche Gesellschaft irgend einer Art oder lediglich
-ein einzelner Privatmann, iiberhaupt ohne Einschrinkung jeder-
mann gestattet, Obligationen auszugeben. Auf einfachen Schuld-
schein hiiten sich die meisten schwer, jemanden was zu pumpen;
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da werden Biirgen oder Pfinder, tberhaupt Sicherheiten, zum:
mindesten Wechsel, verlangt, gibt aber einer gleich serien--
weise Obligationen aus, so gehen sie reissend ab. Und doch
sind wohl %/s aller unserer Obligationen nichts als ganz ge--
wohnliche Schuldscheine ohne irgendwelche spezielle Sicher--
heit. Hinter den Staatsobligationen steht die Haftung des.
Staates (event. Kantons), hinter den Gemeindeobligationen die--
jenige der Gemeinde, bei einer Aktiengesellschaft wenigstens.
ein bestimmtes Aktienkapital, das erst muss verloren gehen,
bevor die Obligationen dran kommen, bei den Genossenschaften:
deren Kapital, das aber bei successivem Austritt der Genossen--
schafter im Moment der Zwangsliquidation fast Null sein kann,.
kurz, hinter allen zusammen steht meist nichts, als der per-
sonliche Wert des Schuldners, der vielleicht einmal eine Be-
deutung mag gehabt haben, diese aber im Moment des Zu--
sammenbruches der Regel nach nicht mehr besitzt. Die-
Kantone haben bisan noch immer ausgehalten; aber wie
manche Gemeinde ist schon zahlungsunfihig geworden, wie-
manche Aktiengesellschaft zu Grunde gegangen, von kleinern
Instituten, Gesellschaften und Privaten garnicht zu sprechen —
alle aber sind gesetzlich und ohne jede Kontrolle berechtigt,.
Obligationen auszugeben, und das Publikum meint, eine Obli-
gation sei etwas. KEin Zustand, bei dem Millionen verloren
gehen, darunter oft Witwen- und Waisengut, und der daher-
dringend nach einer Besserung ruft. Kaufleute, Bankiers, Ju--
risten, Staatsminner wissen das — und doch geschieht nichts..
Man verliert, schimpft und fingt von Neuem an.

Ganz gleich geht und steht es mit den Sparkassen. Eine-
Sparkasse, gleichgiiltig, wer dahinter steckt, ist in den Augen
des grossen Publikums etwas Braves, Sicheres, fast etwas.
Heiliges. Man vertraut ihr willig alles an, spart sich das.
Mogliche am Vergniigen, ja am Lebensunterhalte ab und trigt
es auf die Sparkasse. Deren Biichlein bildet den Schatz der
Familie, des einzelnen Kindes, den eigentlichen Riickhalt von
Tausenden der tichtigsten und solidesten Elemente des Volkes.
und — die Verwaltung hat leichtsinnig gewirtschaftet, durch
gewagte Geschifte einzelne Verluste wieder ausgleichen wollen
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und ist immer tiefer hineingefallen, der Verwalter oder Direk--
tor hat spekuliert fiir die Kasse oder fiir sich selbst, oft zuerst.
mit dem eigenen, dann mit dem fremden Geld, gleichviel, —
platsch, eines Tages fillt die ganze Geschichte zusammen,.
Hunderttausende von Franken sind verloren, Hunderte von
Existenzen erschiittert, manche zerstort. Alles steht da und
schligt die Hénde zusammen — ,ist denn das auch nur
menschenmaoglich!?  Wozu haben wir denn eine Polizei!?“
Jawohl, sie kommt ja, die Polizei, sie steckt auch vielleicht
den einen oder den andern ins Loch und behilt ihn sogar
oft lingere Zeit, falls ihn die Gerichte nicht freisprechen
missen oder er nicht vorsichtigerweise durchgebrannt ist.
Aber dann — wird ruhig weitergefahren. Nicht einmal, dass.
man den Brunnen deckt, wenn das Kind ertrunken ist, d. h.
es werden nicht einmal fiir die Zukunfi Sicherungsmassregeln
getroffen; man spricht wohl davon, stellt vielleicht auch einen
Antrag; aber dann bleibt’s beim Alten. Die Krisis ist vortiber,.
es sind wieder bessere Zeiten gekommen, die Toten sind ver-
gessen und die Lebenden haben nichts gelernt. Wohl zieht
vielleicht der eine oder der andere, der selbst verloren oder
seine Bekannten verlieren gesehen hat, die richtige Nutz--
anwendung, ftrigt sein Geld auf die Kantonalbank oder an
einen sonstigen bisher sichern Ort und nimmt dafiir vielleicht.
mit einem etwas geringern Zins vorlieb, die Mehrzahl aber,
besonders der spitern, welche die Katastrophe nicht mit-
gemacht haben, lassen sich wiederum durch den Schein,
grossere Bequemlichkeit oder hohern Zins, blenden und ver-
locken und laufen aufs neue die alte Gefahr.

Gegen diese in der Natur der Sache und dem Optimis-
mus des Menschen, speziell vielleicht des Schweizers, liegen-
den Verhiltnisse kann der Einzelne nicht ankimpfen, alle-
Mahnungen nach unten und nach oben bleiben erfolglos; denn
nach beiden Richtungen sind die Lockungen zu gross. Die
Privatinitiative versagt, daher bleibt nichts iibrig, als dass der
Staat eingreife. Er allein kann es, und er muss es; denn die
offentlichen Interessen stehen viel intensiver auf dem Spiele,
als bei manchem andern Anlasse, wo der Staat sich bisher
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eingemengt hat. Dieser Satz ist wohl heute allgemein an-
erkannt; nur das ,wie“ ist streitig und zwar so sehr, dass
.darob das ,was und dass® verworfen wurde, und auch jetzt
noch vielfach an sich guf gesinnte Minner lieber die Augen
-schliessen und die interessierten Kreise, die sich natirlich, je
unsicherer ihre Stellung ist, desto mehr gegen Reformen striuben,
lieber , fortwursteln® lassen aus lediglicher Furcht vor Staats-
reglementiererei und Bureaukratismus.

Einteilung und Gestaltung der Sparkassen.

Die freie und private Entwicklung der Sparkassen in
der Schweiz brachte auch eine in der Form sehr grosse
Mannigfaltigkeit der Arten. Wir konnen, abgesehen von ihrer
Juristischen Konstruktion als Genossenschaften, Aktiengesell-
:schaften ete., unterscheiden entweder

a) ihrem Zwecke und daraus entspringendem Geschéfts-
gebahren nach:

1. solehe, mit reinem Spar- und Sicherungszweck, wobei
der Ertrag (Verzinsung ete.) nebensichlich ist oder
doch erst in zweiter Linie steht, so die Mehrzahl der
altern Sparkassen;

2. solche, die Geschifte machen und den Einlegern einen
moglichst hohen Ertrag abwerfen sollen. Typus: Spar-
und Leihkasse; oder

) ihrer Mitgliederschaft nach:

1. solche, die nur Einlagen ihrer Vereins- oder Genossen-
schaftsmitglieder annehmen, wobei der Einfritt in die
(renossenschaft ete. die Hauptsache bildet. Diese konnen
beide unter a) erwihnte Arten umfassen, sei es, dass
sie nur die Einlagen ihrer Mitglieder sicher und zins-
tragend anlegen wollen, was einem Verbande leichter
fillt, als dem Einzelnen; sei, dass sie daneben den
Mitgliedern noch einen weitern Geschiftsgewinn ein-
bringen sollen. Ihr Geschiftskapital besteht nicht nur
aus den Spareinlagen, sondern auch aus den Mitglieder-
beitrigen (Genossenschaftsanteile, Aktien), erstere werden
als Spargelder verzinst, letztere erhalten Dividenden,
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2. solche, die Einlagen Dbeliebiger, eventuell auf einen
geographischen oder politischen Kreis beschrinkter Per-
sonen (Kreis-, Amts-, Gemeinde-, Einwohner-, Biirger-
sparkassen und dergleichen) annehmen, den KEinlegern
also als besonderes, von ihnen unabhéngiges Rechts-
subjekt entgegentreten. Diese stellen sich, abgesehen
von dltern Stiftungen, Amts- oder Korporationskassen,
meist als Aktiengesellschaften dar, welch letztere in
der Regel reine Erwerbszwecke verfolgen und das
Spargeld nur seiner Billigkeit wegen suchen.

Erstere werden auch als geschlossene, letztere als offene

Kassen bezeichnet.

Oft erscheinen beide Gesichtspunkte gemischt, das Institut
nimmt sowohl KEinlagen Fremder, als solche von Mitgliedern
an und begiinstigt hochstens letztere durch einen hohern Zins-
fuss. So z. B. die Schweizerische Volksbank, die fiir Sparein-
Jagen von Genossenschaftern graue Biichlein, fiir solche be-
liebiger Dritter rote Biichlein ausgibl und erstere etwas héher
verzinst, als letztere, woneben die Gcenossenschafter auf ihren
‘Stammanteilen von je Fr. 1000 noch eine jihrliche Dividende
beziehen. '

Dieselbe Mischung kann auch bei Aktiengesellschatten
mit Namensaktien vorkommen, wie sich denn solche von
(renossenschaften ohne personliche Haftung, gleich der Schwei-
zerischen Volksbank, im gewo6hnlichen Leben kaum unter-
scheiden. — Bei Gesellschaften mit Inhaberaktien fillt natiir-
lich die Moglichkeit dieser Mischung dahin.

Die Art der Entwicklung, die sich in gleicher Weise auch
heute noch abspielt, ging im wesentlichen von der blossen Spar-
vereinigung aus, die fiir uns kaum in Betracht fillt, von dieser
zur Genossenschatt, die ibrer Natur nach dem Sparzwecke am
besten entspricht, dann zur Aktiengesellschaft, die eigentlich
mit dem Sparzwecke im Widerspruch steht und ihrem ganzen
Wesen nach eine rein kapitalistische, auf den Erwerbszweck
gerichtete Erscheinungsform bildet. Wenn sich im Typus der
Spar- und Leihkasse auch die Zwecke und Formen gemischt
haben, und sie sowohl als Genossenschaft, wie als Aktien-
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gesellschaft auftreten kann, so war doch der Anfang in der-
Regel verschieden. Bei der Genossenschaft ein allméhliches.
Zusammenlegen von (celdern, eine Ansammlung von Kapital,
das man mit der Zeit nutzbringend anlegen und spéter mog--
lichst nutzbringend verwenden wollte, woraus sich allméhlich
eine Grenossenschaftsbank entwickelte, die sich von einer an--
dern Bank im Geschiftskreis nicht mehr unterscheidet. Bei
der Aktiengesellschaft eine von Anfang an auf den Erwerbs-
zweck ausgehende Grindung seitens grosserer oder kleinerer
Kapitalisten, die unter Ausniilzung der volkswirtschaftlich
guten Sparidee zu eigenniitzigen Zwecken moglichst billiges.
Kapital anlocken wollte, um mit demselben zu Gunsten der:
Aktiondre Geschifte zu machen.

Oft sind allerdings auch solche Institute in mehr oder
minder wohltitiger Absicht gegriindet worden, um Kkleinere-
Kreditbediirfnisse, denen die grossen Banken gar nicht oder-
nur zu schweren Bedingungen entsprechen, zu befriedigen und
ihren Mitgliedern oder kleinern Leuten im allgemeinen billiges.
Geld zu beschaffen.

Eine Zwischenart bilden Institute, wie die schon erwihnte:
Schweizerische Volksbank und die vor einigen Jahren ver-
krachle Basler Kreditgesellschaft, die urspriinglich, wenn auch
nicht zu eigentlichem Sparzweck, so doch zu gegenseitiger
wirtschaftlicher Unterstiitzung, resp. Geldbeschaffung gegriindet,
auch Spareinlagen erst nur ihrer Mitglieder, dann, als sich das als.
lukrativ erwies, auch von KFremden annahmen und schliesslich
dem Geschiftskreis nach in gewdhnliche Banken tibergingen.

Wenn wir schliesslich noch die fiir uns zum Teil ganz
ausser Betracht fallenden Schul-, Jugend-, Fabrik-, Lehrer- oder-
sonstiger Berufs-Sparkassen erwihnen, so diirfte der Ring
der heutigen Erscheinungsformen im ganzen geschlossen sein..

Sparkassen der Konsumvereine.

Nur der allerneuesten Erscheinung, der Sparkassen der
Konsumvereine, muss noch im besondern gedacht werden.

Eine eigentiimliche Stellung nimmt die grosste derselben,.
diejenige des Allgemeinen Konsumvereins (A. C.V.) in Basel,.
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«in, bekanntlich einer Genossenschaft mit ganz kleinen Bei-
trigen (Fr. 3.—), die sich aus sehr bescheidenen Anfiingen
geradezu zu einer Macht gehoben hat, mit der nicht nur ge-
schiiftlich, sondern sogar politisch gerechnet werden muss;
denn sie umfasste am 7. Januar 1906 allein 27,069 Mitglieder,
denen natiirlich ein sehr grosser, weiterer Interessentenkreis
angeschlossen ist. Urspriinglich erhielten die Mitglieder, welche
ihre Rickvergitungen wollten stehen lassen, Biichlein, in
-denen diese eingetragen und vom Vereine verzinst wurden.
Daraus hat sich allméhlich eine vollstindige Sparkasse ent-
wickelt, indem den Mitgliedern gestattet wurde, auch weitere
‘Gelder auf diesen Biichlein zinstragend anzulegen; endlich
wurde der Kreis der Einleger auch auf Personen ausgedehnt,
die mit Mitgliedern im gleichen Haushalte leben, worunter
wohl wesentlich Kinder, allfillige néchste Verwandte und
Diensthoten zu verstehen sind. Sogar Sparmarken gibt der
Verein aus. Die Einlagen konnen bis auf Fr. 10,000 gehen;
also alles auf einen Grossbetrieb eingerichtet, der denn in der
Tat auch bereits vorhanden ist.

Die Sparkasse des Basler Allgemeinen Konsum-Vereins
besass auf Ende 1905 4173 Einleger mit einem Einlage-
kapital von Fr. 1,6564,608.65, also einer ganz ansehnlichen
Summe.

Auf Ende 1900 existierten in der iibrigen Schweiz 13
derartige Konsumvereinssparkassen mit 2390 Einlegern und
einem Kapital von Fr. 468,450; seither werden diese Ziffern
bedeutend zugenommen haben. Der Basler Konsumverein ist
‘allerdings der grosste und dbertrifft daher auch beziiglich
seiner Sparkasse alle andern zusammengenommen um ein
Mehrfaches; aber die andern werden auch heranwachsen, und
so dehnt sich auch diese modernste Art Sparkasse immer
mehr aus.

Die Bareinlagen iiberschreiten heute in Basel die stehen
.gebliebenen Riickvergiitungen um ein Vielfaches, so dass auch
nach dieser Richtung die Kasse ihren Charakter vollkommen
geindert hat. Wie rasch die Zunahme geschieht, zeigt fol-
gende Zusammenstellung des Jahresberichtes von 1905:
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Ende 1904 waren es 3673 Mitglieder mit

einem Guthaben von . . . . . Fr.1,439,784.15
An Riickvergiitungen wurden auf Ende
1904 eingelegt . . . 70,243.30

”

An Bareinlagen im Jahre 1905 mkl Alns ,  438,120.65

Total Fr.1,948,148.10
Riickzahlungen im Jahre 1905 »  293,539.45

Ende 1905 hatlen 4173 Mitglieder zu gut Fr. 1,6564.608.65.

Alle diese Einlagen sind absolut ungedeckt und laufen
das Risiko des Unternehmens gleich wie bei einer Fabrik-
sparkasse. Bel einem Zusammenbruche wiirden sie mit allen
andern Kreditoren sich in den verbleibenden Aktivrest teilen
miissen, die Katastrophe wire eine geradezu erschreckende
in ihren Folgen, indem es sich hier in der Tat fast nur um so--
genannte kleine Leute handelt. Da tberdies die Kasse, wie
oben erwihnt, sich nicht nur auf Mitglieder des Allgemeinen
Konsum-Vereins erstreckt, so hat der Staat gewiss allen An--
lass, auch sie in seinen Beobachtungskreis zu ziehen.

Anzahl und Arten der Sparkassen bis 1895,

Nach FKatiol) zerfielen die von ihm auf Ende 1895 an--
gegebenen 557 schweizerischen Sparkassen in:

161 eigentliche Sparkassen,

168 Kreditinstitute, die Spargelder annehmen,

b0 geschlossene Sparvereinigungen (Genossenschaften,.

28 Fabriksparkassen, [Vereine),.

150 Schulsparkassen.

 BHT

Nach den von ihnen gebotenen Gar (mtlen teilten sie sich in::
Kassen mit Staatsgarantie (Kantonalbanken) . . . . 4%
" , (Gemeindegarantie . . . . 2 o3 % 8%
»  von Aktiengesellschaften ohne Weltele Grarantie 270
s » Grenossenschaften ” " " 50°/o
Privatkassen ohne weitere Garantie . . . . . . . 11%
100°/o

1) Les caisses d’épargne de la Suisse. Histoire d’un siéele 1875— 1895-
p. 6. Zeitschrift fiir schweiz. Statistik 1896.
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Eine eingehende und allgemeine Statistik existiert leider
seit 1895 nicht mehr.

Seither haben sich die Zahlen verschoben, aber kaum in
giinstigem Sinne; denn die eigentlichen Sparkassen, die sich
schon von 1882 bis 1895 um 14 verminderten, werden weiter
abgenommen, die Banken mit Spargeldern dagegen zugenommen:
haben. Die Konsumvereinssparkassen sind tiberhaupt noch in
keiner Statistik erwdihnt.

Sicherheit der Kassen.

Von den obengenannten Kategorien kénnen wir bloss die--
jenigen mit Staatsgarantie und vielleicht einen Teil der mit
(Gemeindegarantie versehenen als fiir gewohnliche Zeiten an-
nihernd sicher befrachten. Die andern alle aber stehen so-
zusagen in der Luft. Wohl ist bei den Aktiengesellschaften
ein Aktienkapital und bei den solideren auch meist ein an-
sehnlicher Reservefonds vorhanden; aber kommt es zum Sturze,
so sind beide in der Regel lingst aufgebraucht, und jedenfalls.
dienen sie den Einlegern nur neben den andern Kreditoren
zur Sicherheit. Kin Vorzugsrecht der Einleger, Schutzmassregeln
zu deren Gunsten existieren, abgesehen von einigen wenigen
Kantonen, die wir spéiter behandeln werden, nicht, so dass.
die Spargelder immer zu schweren Verlusten kommen. Dazu
gesellt sich, wie schon oben erwéihnt, der schlimme Uebelstand,
dass alle diese Gesellschaften in beliebiger Hohe ungedeckte-
Obligationen ausgeben konnen, so dass Obligationen und Spar-
gelder das Aktienkapital leicht um das Zehn- und Mehrfache:
ibersteigen. Oft gelten solche (esellschaften noch als be--
sonders solid, weil sie hohe Dividenden bezahlen, obgleich
gerade das Gegenteil der Fall ist; denn es ist keine Kunst,.
auf einem kleinen Aktienkapital grosse Dividenden zu ver-
teilen, wenn man Unsummen von billigem und gebundenem
Gelde zur Verfiigung hat. Fir Obligationire und Spareinleger
kommt eben noch das Schlimme hinzu, dass sie nicht beliebig
ihr Geld zuriickziehen konnen, wie ein anderer vigilanter
Kreditor, sondern an Fristen von Jahren und Monaten, im
giinstigsten Falle von Wochen gebunden sind. 'Tritt die Ka-
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tastrophe ein, so miissen sie daher in erster Linie die Rech-
nung bezahlen.

Noch misslicher steht es mit den Genossenschaftshanken,
-deren Kapital an sich ein verinderliches und je nach der
Hohe der Genossenschaftsanteile und der Zahl der Genossen-
schafter oft ein recht kleines ist. Bei den Konsumvereinen
im speziellen kommen die Anteile, die hochstens einige Franken
betragen, gar nicht in Betracht; wo nicht ein von dritter Seite
gegebenes Garantiekapital vorliegt, bleibt als Sicherheit nichts,
als ein eventueller Reservefonds, der aber ebenfalls eine pre-
kiire Existenz fiihrt und oft nicht mehr da ist, wenn man ihn
am notigsten brauchte. Genossenschaften mit unbeschrinkter
Haftung der Milglieder existieren in dieser Branche nicht; denn
wer wollte bei einer Bank ein derartiges Risiko tibernehmen?
Beil den andern aber bestimmen die Statuten, abgesehen von
0. R. Art. 684, Abs. 3, frei iiber Aus- und Eintritt der Ge-
nossenschafter, diese konnen also, sobald sie der Sache nicht
mehr trauen, in grosser Zahl austreten und sich ihre Anteile
(eventl.sogar am Resevefonds O. R. Art. 687) ausbezahlen lassen,
s0 dass am Ende kaum mehr etwas iibrig bleibt, als Schulden.

Bei Sparkassen anderer Handelsgesellschaften oder gar
von KEinzelfirmen ist natiirlich die Lage noch unsicherer, sie
hiingen, wie das ganze Geschift iberhaupt nur von der per-
sonlichen Féhigkeit und Ehrlichkeit der Inhaber ab und wiirden
-daher am besten geradezu gesetzlich verboten.

Mit der Vermehrung und teils als Grund derselben hat
sich auch, wie bereits angedeutet, der Charakter der Spar-
kassen geidndert, wobei die Schuld nicht allein die Banken,
sondern auch die Einleger selbst trifft. Kriiher galt als Haupt-
prinzip die absolute Sicherheit, ein Zinsverlust fiir gewisse
Zeit, eine Zinsreduktion fiir grossere Einlagen, lange Warte-
und Kindigungsfristen kamen weniger in Betracht; man sah
vor allem auf die Aeuffnung des Reservefonds. Nach und nach
wurden aber infolge der Konkurrenz und des griossern An-
gebots, wie der Entwicklung des Geldwesens tberhaupl, die
Anforderungen der Einleger griosser, der ganze Betrieb bank-
amidssiger; heute ziehen die meisten Sparkassen grosse Einlagen
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vor, da sie mit denselben verdienen wollen und die grossen
die Mehrausgaben der kleinen decken helfen. Die Wartefristen
sind erméssigt und werden vielfach im gewdhnlichen Verkehr
gar nicht mehr innegehalten, ihre Hauplaufgabe ist nur noch
‘die eines Sicherheitsventils, um in Krisenzeiten einem run zu
begegnen; es wird der Regel nach vom Tag auf den Tag
verzinst, der Konkurrenz wegen zu moglichst hohem Zins.
Das Sparen kommt fiir die Bank gar nicht, fiir den Einleger
weniger mehr in Betracht; letzterer will nur eine sichere, mog-
lichst rentable Anlage auch kleinster Summen, sogar oft mit der
Bedingung moglichster Freiheit in der Ricknahme, also ein-
fach moglichst rentable, bewegliche und daneben, soweit tunlich,
sichere Anlage. Das erforderte natiirlich auf Seiten der Kasse
eine freiere Verwendung der Gelder; statt nur erster Hypotheken
nahm man auch zweite, Darlehen wurden auf Faustpfand und
Biirgschatt, oft selbst ohne Sicherheit gegeben, der An- und
Verkauf von Wertpapieren und damit die Spekulation in
solchen, das Diskontieren von Wechseln kam hinzu und
‘schliesslich wurde im stillschweigenden Einverstindnisse der
Einleger selbst aus der Sparkasse eine Bank. (Vgl. Spyri in
Wirths Statistik der Schweiz.)

Aehnlich sagt auch eine der modernsten Abhandlungen
{iber die Reform des Sparkassenwesens im Vorortsbericht des
.Schweizerischen Handels- und Industrievereins von 1901: ,,Im
Laufe der Jahrzehnte hat man den eigentlichen Zweck der
Sparanstalten aus den Augen verloren. Weitaus der grosste
Teil der gesammellen Spargelder fliesst heulzutage jenen In-
stituten zu, welche die Sparkapitalien einfach als Belriebs-
mittel betrachten und verwenden, bestimmt, ihren Inhabern
einen moglichst grossen Gewinn abzuwerfen. KEs sind dies
vor allem eine Anzahl grosser Bankinstitute — worunter die
Kantonalbanken —, die das Spargeschift als einen Zweig
ihres Passivgeschifts iiberhaupt betreiben, sodann die Spar-
und Leihkassen, denen die Spargelder einen Teil des Betriebs-
kapitals fir ihr Leihgeschift liefern.®.

,Nun darf man freilich nicht vergessen, dass die Spar-
tatigkeit in der Schweiz gar nicht den imponierenden Umfang

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge XXV. 87
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erreicht hiitte, der sie heute so ziemlich an die Spitze der
sparenden Lénder stellt, wenn nicht namentlich die Kantonal--
banken und die {iiberall entstehenden Spar- und Leihkassen
die Gelegenheit zur Anlegung der Ersparnisse vervielfacht
hitten, Sie haben dem Sparwesen die allergrossten Dienste:
geleistet.”

Dieses Urteil, speziell dessen Schluss, findet sich auch
anderwirts und wird ofters von kaufminnischer Seite, die ja
stets der staatlichen Einmischung misstrauisch gegeniibersteht,
ganz besonders aber von denen hervorgehoben, die bei einer
Ueberwachung des Sparkassenwesens ihre Interessen mit Recht
oder mit Unrecht gefihrdet glauben. Immerhin beweist der
tatsichliche KErfolg gegeniiber andern Lindern, dass das Urteil
kein ungerechtfertigtes ist. Was aber fiir die Entwicklung
erspriesslich war, muss es nicht fiir alle Zeit bleiben, und
weitaus die meisten Stimmen der Kenner erkliren heute ent--
schieden, dass es hochste Zeit sei, Vorsichtsmassregeln zu
treffen, damit nicht der Vorteil in Nachteil umschlage. Wir
werden diese Stimmen spiter horen, einstweilen sei nur noch
beigefiigt, dass es speziell die grossen Bankiers selbst sind,.
die dringend zur Abhilfe raten, obgleich sie selbst im Strome
mitsechwimmen und Spargelder annehmen, eben weil es die:
andern auch tun und die Konkurrenz dazu zwingt. Es gentigt.
wohl die Erwihnung, dass zur letztern Kategorie auch der
Schweizerische Bankverein in Basel und die Schweizerische-
Kreditanstalt in Ziirich gehdren.

Die eimzelnen KKamntomne und deren gesetzliche
Bestimmungen.

Von all den vielen Abhandlungen tiber Sparkassen und
Sparkassenwesen hat bisher keine einzige eine umfassende und
genaue Zusammenstellung des Rechtszustandes in den einzelnen.
Kantonen gebracht. Die Kommission des Schweizerischen
Juristenvereins sandte daher an die simtlichen kantonalen
Staatskanzleien ein Zirkular mit der Bitte um Angabe ihrer-
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geselzlichen Bestimmungen und allfilliger Vorarbeiten zu
solchen. Alle, mit Ausnahme von Neuenburg, haben geant-
wortet, so dass die nachfolgende Uebersicht, abgesehen von
dem genannten Kantone, dessen Material, so gut es ging, ander-
wirts musste zusammengesucht werden, wohl als richtig und
erschopfend wird bezeichnet werden dirfen. —

Appenzell a. Rh. Die durch Gesetz vom 24. April 1887
(partiell revidiert am 28. April 1901) ins Leben gerufene
Kantonalbank, fiir deren Verbindlichkeiten der Staat haftet,
betreibt auch das Sparkassengeschift fiir Kantonseinwohner,
wihrend tber Annahme ausserkantonaler Spargelder erst die
Bankkommission entscheiden muss. — Geschiiftsreglement vom
2. Dezember 1887.

Fir die andern zahlreichen Sparinstitute (1897 deren 19)
existieren keine gesetzlichen Vorschriften, doch tendiert der
Regierungsrat dahin, dass alle auch offentliche Rechnung ab-
legen sollten; zur Zeit tun dies deren acht.

Eine Besonderheit bilden in Herisau die drei sogenannten
Kornkassen mit zwangsweisen monatlichen Einlagen und drei-
jahrigen Sparperioden, die sehr beliebt und stark beniitzt sind.

Appenzell i. Rh. Die am 16. November 1879 gegriindete
Léndliche Spar- und Leihkasse in Appenzell wurde durch
Gesetz betreffend Grindung und Betrieb einer Kantonalbank
vom 30. April 1899 vom Staate iibernommen und in eine
Kantonalbank mit Haftung des Staales umgewandelt, die als
einen ihrer Zweige auch das Sparkassengeschift betreibt.
Dazu Vollziehungsverordnung vom 6. November 1899; weitere
gesetzliche Vorschriften sind nicht vorhanden.

Aargau. Gemiss Art. 93 der Verfassung vom 23. April
1885 ordnet der Staat das Kreditwesen, fiihrt die Oberaufsicht
iber die Verwaltung der Kreditinstitute, trifft Massnahmen
zum Schutze der Gliubiger und Schuldner, wihrend Art. 94
die Grundziige fiir die ,Aargauische Bank“ enthilt. KEtwas
Spezielles iiber Sparkassen ist nicht erwihnt, doch existieren
im Kanton eine Menge solcher (1897 deren 38), zumeist Spar-
und Leihkassen, die innerhalb des verfassungsmissigen Rah-
mens sich nach ihren Statuten regieren, welche ihrerseits
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wieder alle moglichen Varianten aufweisen. Auch die seil
1854 bestehende, vom Staate garantierte, Aargauische Bank
(Aktiengesellschaft mit Beteiligung des Staates) ist mil einer
Sparkasse verbunden, aus deren Reglement nur das hervor-
gehoben zu werden verdient, dass die Bank zur Priifung
der Legitimation des Vorweisers berechtigt, aber nicht ver-
pilichtet ist, ,,es wire denn, dass vom urspriinglichen Einleger
besondere Beslimmungen hieriiber aufgestellt und schriftlich
auf der ersten Seite des Biichleins eingetragen wiirden,“ eine
Klausel, die fiir eine Kantonalbank ein grosses Knigegen-
kommen beweist. —

Im Aargau wiirde nach Ansicht des dortigen statistischen
Bureaus eine spezielle gesetzliche Regelung auf grosse Schwierig-
keiten stossen, da Art. 93 der Verfassung keinen Unterschied
in der Firsorge fiir die Gliubiger und Schuldner macht, also
eine Besserstellung der Sparkassagliubiger vor andern als eine
Verfassungsverletzung betrachtet wiirde. So besitzt denn auch
der Kanton trotz seinem schonen Verfassungsartikel ausser der
verfassungsmiissigen Kantonalbank zwar eine Menge von Spar-
kassen, aber keine gesetzlichen Vorschriften fiir dieselben.

Immerhin hélt der Kanton durch Regierungsvertiigung
von 1887 iiber seine Sparkassen eine musterhafte Statistik;
der Kantonsstatistiker, Herr Nif, wendet speziell den Spar-
kassen seine ganze Aufmerksamkeit zu und berit sie beziiglich
ihrer Organisation und Buchfiilhrung, so dass tatsichlich aut
diesem vorsorglichen und halbamtlichen und halbprivaten
‘Wege manches erreicht wird, was auf slreng gesetzlichem
Wege vielleicht nicht erreichbar wire. Dieses Verfahren be-
ruht aber weder auf Geselz, noch auch nur auf einer regelrechten
Verordnung, sondern lediglich auf einer Verfiigung des Re-
gierungsrates, wonach das stalistische Bureau mit einer all-
jahrlich aufzunehmenden und zu publizierenden Statistik {iber
die Ergebnisse der Kreditinstitute inkl. Sparverkehr, Gewinn-
und Verlustrechnung und Vermdogensbilanz, sowie mit der
Prifung der Statuten und der Rechnungsfiihrung beaufiragl
wurde. Die Details dieses Auftrages wurden geordnet durch
Weisung des Finanzdepartements.
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Basel-Stadt besilzl eine Kantonalbank, die unter einem
Spezialgesetz steht und eine Sparkasse fiihrt: (Gesetz betreffend
Errichtung einer Basler Kantonalbank vom 26. Januar 1899,
dazu Novelle vom 7. Dezember 1905. Reglement fir die Spar-
kasse der Kantonalbank vom 8. September 1899. (reschifls-
reglement vom 24. Juni 1904). Fir die Einlagen in die Spar-
kasse haftet in erster Linie die Kantonalbank, in zweiler
der Staat. Minimum der EKinlage Fr. 1.—. Maximum
Fr. 5000.—. Weitere gesetzliche Bestimmungen existieren
nicht beziiglich Sparkassen, doch wurden im Jahre 1902 in-
folge des Zusammenbruches zweier Institute im Grossen Rate
zwel Antrige auf staatliche Regulierung des Sparkassenwesens
gestellt, die aber bisher ohne Erfolg geblieben wird.

- Eine besondere Stellung in Basel nimmt die Zinstragende
Ersparniskasse ein. Sie wurde 1809 von der Gemeinnitzigen
(resellschaft gegriindet und dotiert. Diese ernennt auch noch
heute den Verwaltungsrat und tiberwacht die Geschiftsfithrung,
die Hilfte des Reingewinnes {fdllf ihr zu. Das Institut steht
unter den schweizerischen Sparkassen wohl an erster Stelle.

Basel-Land hat eine Kantonalbank, die 1864 gegriindet
wurde und heute auf dem Geselze vom 13. Oktober 1873
beruht, mit direkter Staatsgarantie; sie nimmt unter anderm
gemiiss § 24 Gelder zur Verzinsung an gegen Sparkasse-
bichlein, woritiber das Geschiiftsreglement vom 25. November
1902 in §§ 14—18 die nilhern, technischen Vorschriflen enthdlt.

Weitere gesetzliche Bestimmungen iiber Sparkassen exi-
stieren nicht; Fatio fiihrt auf Ende 1897 noch deren 9 auf. —

Bern hatte frither ein Gesetz tber Gemeinniitzige Gesell-
schaften vom 31. Mirz 1847, wonach solche, wenn sie die
Versicherung des L.ebens oder Vermdégens oder die Ver-
waltung des Eigentums Anderer auf lingere Zeit zum
Zwecke hatten, einer besondern Genehmigung des Regierungs-
rates bedurften, welche bei schlechter Verwaltung auch wieder
konnte entzogen werden. Die Gesellschaften mussten periodisch
ihre Rechnungen der Regierung zur Genehmigung eingeben.

Das Gesetz wurde bei Einfiithrung des Obligationenrechtes
aufgehoben in der Annahme, dass letzteres nun allein mass-
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gebend sei und geniige. — Nachdem sich bald die Erkennt-
nis aufgedringt hatte, dass dies nicht der Fall sei, wollte man
auf privatem Wege durch Grindung eines Verbandes der
Sparkassen die notigen Reformen anstreben, ist aber damit
bis heule nicht weit gekommen, da sich die Mehrzahl der
Kassen fernhalten. — Bern hatte auf Ende 1903 93 Spar-
kassen (inklusive der verschiedenen Komptoirs der Schweiz.
Volksbank und der Kantonalbank) mit 275,962 Einlegern und
Fr. 330,619,766.87 Einlagekapital, dem Verbande sind laut
Bericht der Sparkassenzentralstelle bis Mai 1905 nur 22
Kassen mit Fr. 75,000,000.— Einlagekapital beigetreten. —
Als staatliche Institute, die mit Sparkassen verbunden sind,
existieren heute eine Hypothekarkasse und die Kantonalbank.
Weitere gesetzliche Bestimmungen sind nicht vorhanden.

Freiburg weist ein doppeltes System auf von staatlich
concedierten und iiberwachten und von freien Sparkassen.

Loi du 24 novembre 1862 concernant les caisses d’épargne
mit dem Zweck, ,die Verwaltung der Sparkassen einer wirk-
samen Ueberwachung zu unterwerfen und die diesen Insti-
tuten anvertrauten Interessen des Publikums so viel als mog-
lich sicher zu stellen (Garantie),“ umfasst nur die Sparkassen,
der Stidte und Distrikte, wurde dann aber durch arréte du
10 aotit 1876 concernant les caisses d’épargne auf andere
Kassen ausgedehnt, welche die vorgeschriebenen Bedingungen
erfilllen, deren hauptsichlichste sind: Die Statuten und Regle-
mente bediirfen der Genehmigung des Staatsrates, miissen
eine Gemeindegarantic und eine organisierte Verwaltung ent-
halten. Die Rechnungsabschliisse, sowie un rapport sur 1'état
des tifres et créances miissen dem Departement des Innern
vorgelegt werden, {iber das Verfahren bei einer allfdlligen
Liquidation wacht der Staatsrat. Neben diesen staatlich an-
erkannten Sparkassen gibt es noch andere freie Privatunter-
nehmungen, die keiner Kontrolle unterliegen, aber auch keine
personnalité civile nach Freiburger Recht besitzen. — Ende
1902 bestanden im Kanton 37 Sparkassen mit 13,7 Millionen
Einlagen, darunter 10 vom Staatsrat genehmigte mit 7,3
Millionen.
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Als Singularitit sei erwidhnt, dass gemiss Gesetz vom
17. Mai 1894 die Einlagen bei den 10 genmehmigten Kassen
bis zu Fr.1200.— von der Kapitaliensteuer befreit sind.

Genf besitzt nur zwei Sparkassen, 1. die offizielle caisse
d’épargne du canton de Geneve, gegriindet 1816 durch Charles
Richard Tronchin, der sie zugleich dotierte. Sie wird durch
-elnen vom Staatsrat ernannten Verwallungsrat geleitet; die
zur Zeit geltenden Statuten sind vom Staatsrat am 18. Mirz
1870 aufgestellt worden. Trotz dieser engen Verbindung mit
-dem Staate leistel dieser doch keine Garantie. — Das Institut
stellt eine reine Sparkasse dar, nicht wie in einigen andern
Kantonen eine Kantonalbank mit anderm Namen,

2. Die rein private ,Abeille“ (caisse mutuelle pour I'e-
pargne). — Gesetzliche Bestimmungen existieren keine.

Glarus besitzt gesetzliche Vorschriften nur im Gesetz tiber
Errichtung der Glarner Kantonalbank, welch letztere auch das
Sparkassengeschift mit grossem FErfolg betreibt und vom
Staate garantiert ist. Daneben existieren (1904) noch 9 Er-
:sparniskassen, wovon 7 als Jugendersparniskassen bezeichnet
sind, meist mit Gemeindegarantie zu Gunsten der Einleger
und mit gemeinniitzigem Charakter.

Die Amtsbericht-Prifungskommission beantragte im Jahr
1903 dem Landrate, der Regierungsrat sei einzuladen, iiber
die Verwendung der offentlichen Sparkassengelder sich all-
jahrlich Einsicht zu verschaffen. Der Regierungsrat antwor-
tete, er anerkenne das Offentliche Interesse an der Sache und
wolle sich einmal , Einsicht iiber die Verwendung der offent-
lichen Sparkassengelder verschaffen und je nach dem Befunde
:sich dartiber schliissig machen, ob und eventuell welche Ge-
setzesvorschriften zum Schutze der Sparkasseneinleger erlassen
werden sollten.“ — Weiteres ist seither nicht ergangen, es
‘wiirde aber, teilt der Ratschreiber mit, jedenfalls begriisst,
‘wenn die Frage der Staatsaufsicht iiber die Sparkassen durch
Aufnahme geeigneter Bestimmungen im Eidgendssischen Zivil-
-gesetzbuch geregelt wiirde.

Graubiinden. Durch Gesetz vom 2. Dezember 1869 wurde
-die kantonale Spar- und Hypothekarkasse zur Graubiindner
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Kantonalbank erweitert, deren zur Zeit giillige Statuten vomr
1. Juli 1897 datieren. Sie beftreibt mit gesonderter Buch--
fihrung eine Sparkasse gemiss den § 27—32 der Statuten
und absorbiert laut Bericht des Staatsarchivars, abgesehen von
einzelnen kleinen Schulsparkassen, das gesamte Sparkassen-:
geschiift des Kantons; fir ihre Verbindlichkeiten haftet der
Staat. Sie besass Ende 1904 bei 38,804 Einlegern ein Spar-
kapital von Fr. 15,301,249.70.

Andere gesetzliche Bestimmungen existieren nicht.

Luzern. Der Grosse Rat von Luzern hat am 7. Mirz 1893
infolge verschiedener Bankkrache eine Motion erheblich er-
klart: ,in welcher Weise eine gesetzliche Sicherung der Ein-
leger von Sparkassengeldern in staatlich nicht garantierten
Bankinstituten moglich und erreichbar sei.“ -— Der Regierungs--
rat hat hierauf einen Gesetzesentwurf mit ausfiithrlichen Mo-
tiven am 25. Februar 1895 vorgelegt, in letztern aber den
Zustand der Luzerner Banken gegeniiber denjenigen anderer
Kantone so milde und gilinstig beurteilt, dass der Grosse Rat
nicht auf die Vorlage eintrat, sondern sie zur Vervollstindi-
gung an die Regierung zuriickwies, wo sie seither liegen ge-
blieben ist.

Der Entwurt besagte im wesentlichen Folgendes: Das:
gesamte Sparkassenwesen des Kantons Luzern untersteht der
staatlichen Aufsicht; die Sparkassen miissen fiir ,moglichste-
Sicherheit der Sparguthaben® sorgen und haben jihrlich dem
Finanzdepartement ihre Rechnung vorzulegen, das sie prift.
und Weisungen an sie erlassen kann. Der Regierungsrat
kann bei Renitenz einzelnen Instituten den Sparkassenbetrieb-
untersagen.“ Merkwiirdig ist die Definition: ,Als Sparkasse:
ist zu betrachten jedes Unternehmen, in welchem tiber flinfzig-
Posten fremder Gelder, im Betrag von unter Fr.2000.—
gegen Zinsvergiitung, mit Ausschluss von Gewinn deponiert.
sind.“

Da dieser Entwurf nicht angenommen wurde, existieren
im Kanton Luzern keine gesetzlichen Bestimmungen {iber
Sparkassen, wohl aber eine Kantonalbank mit staatlicher
(rarantie, welche Spargelder annimmt und auch deren mehr
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besitzt, als alle I{assen und Banken zusammen, ndmlich laut
Bericht des Regierungsrates zu obigem Entwurfe (1895) von
im Ganzen 54,895 Kinlegern mit Fr. 40,885,515, 36 allein
41,892 Einleger mit Ir. 29,837,548.43, so dass der Bericht
nicht mit Unrecht bemerkt, eigentlich kénnte man von gesetz--
lichen Massregeln absehen, da jedermann Gelegenheit geboten
sei, sein Geld in absolut sicherer Weise bei der Kantonal--
bank anzulegen.

Fatio zdhlt fiir das Jahr 1897 ausser der Kantonalbank
noch 6 Sparkassen auf.

Neuenburg hatte neben seiner rein staatlichen Kantonal-
bank, die ebenfalls eine Sparkasse betreibt, im Jahre 1897
noch 8 Sparkassen, von denen die caisse d’épargne de Neu-
chatel, die schon vom Jahre 1812 datierf, mit 67,340 Ein--
legern und einem Sparguthaben von Fr. 49,224 811.— (auf
Ende 1905) alle andern zusammen um das Vielfache tiber-
wiegt und ihrer Wichtigkeit und Art nach eine besondere
Stellung einnimm¢t. Fatio sagt dariiber in seiner histoire d'un
siecle: I'état patronne une caisse d’épargne privée el sa sur-
veillance s’exerce par l'enfremise d’un certain nombre d’ad-
ministrateurs nommeés par lui. Das Institut beruht auf einer
Stiftung und dhnelt in seinem Charaktier am meisten der
Zinstragenden KErsparniskasse in Basel, es ist reine Spar--
kasse, macht keine Bankgeschifte und speichert, abgesehen
vom Reservefonds, auch keinen Gewinn auf, sondern erhoht
daraus entsprechend den Zins der Einleger. Urspriinglich
private Stiftung, steht die Anstalt heute unter staatlicher Auf-
sicht, besitzt aber ihr eigenes Reglement (Statuten), sowie ihre
eigene Organisation und Leitung. Massgebend ist Art. 14 de-
la loi sur les fondations du 16 février 1876: ,L’existence de
la Caisse d’épargne comme fondation est reconnue. La sur--
veillance de 1'état s’exercera sur cel établissement au moyen
de deux membres du comité de direction nommés par le
conseil d’état. Du reste la Caisse d’épargne demeure au
bénéfice de son reéglement en date du 23 septembre 1840.
Ce réglement constitue pour elle les statuts prévus par ar-
ticle 5.“ — Das heute geltende Reglement datiert vom 13. Mérz.
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1890 und ist vom Staatsrat genehmigt am 6. Mai 1890 mit
Nachltrag vom 21. Mirz 1902.

Seit der Statistik von Fatio hat auch der Crédit Foncier
Neuchalelois (eine Aktienbank) sich eine Sparkasse angegliedert,
«die heute schon den dritten Rang unter den Neuenburger
Sparkassen einnimmt. Die iibrigen alle sind bedeutend kleinere
Anstalten rein privater Natur und von verschiedener Organi-
sation. — Gesetzliche Bestimmungen {iber Sparkassen existieren
keine.

St. Gallen ist derjenige Kanton, der das Sparkassenwesen
-am ausfihrlichsten geregelt hat. Er verdient daher eine etwas
-eingehendere Behandlung.

Die staatswirtschaftliche Kommission des Grossen Rates
hatte nach oftern frithern Anregungen im November 1888
nachdriicklich darauf gedrungen, dass die Sparkassen des
Kantons einer staallichen Oberaufsicht unterstellt wiirden. In
-§ 19 der Kantonsverfassung wurde dann dieses Postulat direkt
aufgenommen,') worauf der Regierungsrat am 24. Oktober 1890
dem Grossen Rate einen Entwurf vorlegte, der am 17. Mai
1892 mit einigen Abdnderungen zum Gesetze erhoben wurde.
Dieses enthilt in 8 Paragraphen die folgenden Bestimmungen:

Eine offentliche Sparkasse bedarf der Genehmigung des
Regierungsrates, der die Statuten und die jihrlich einzu-
reichende und zu veroffentlichende Rechnung priift. Das
‘Gesamteinlagekapital ist durch solide Werttitel zu decken und
-es muss iberdies fiir 10 °/o desselben eine weitere eingezahlte
Sicherheit (Aktienkapilal, Reservefonds elc.) vorhanden sein,
‘was ebenfalls der Regierungsrat zu iiberwachen hat. — Die
Sparkassen sollen nicht nur eine besondere Buchfiihrung be-
silzen, sondern auch von jedem andern Geschift getrennt
gehalten werden. Als Sparkassaguthaben werden betrachtet:
Guthaben, welche in ein- oder mehrmaliger Einlage die Summe
von Fr. 2000.— nicht tbersteigen, grossere Guthaben nur,
‘wenn sie durch Zinsenzuwachs Fr, 2000.— tiberschritten haben

) § 19 sagt: ,Der Staat fiihrt die Oberaufsicht iiber die Verwaltung
«er Sparkassen und Krankenkassen.*
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{(eine Definition, die nur den Wert hat, zu zeigen, wie schwierig
-es liberhaupt ist, eine solche aufzustellen). Das (Gesetz findet
auf die Sparkasse der Kantonalbank keine Anwendung.

Das juristisch Interessanteste an diesem Geselze bringt
der Schlusssatz des Art. 4: ,Die fiir die Sparkassengarantie
angewiesenen Titel haflen in erster Linie den Sparkassen-
-einlegern fiir ihre Guthaben.“ Hiemit wére die Hauptschwierig-
keit der ganzen Frage gelost; leider steht aber diese Be-
stimmung im Widerspruch mit dem Eidgenassischen Recht
und kann auf kantonalem Boden gar nicht erlassen werden;
denn entweder soll sie ein Pfandrecht zu Gunsten der Ein-
leger bestellen, dann tritt ihr O. R. Art. 210 entgegen; oder
sie bedeutet ein Konkursprivileg, dann muss sie gegeniiber dem
Bundesgesetz iiber Schuldbetreibung und Konkurs weichen. —
Es wird das auch im Bericht der Staatswirlschaftlichen Kom-
‘mission tber das Jahr 1899 (erstattet 1900) anerkannt und
einem wirklichen Faustpfandrecht der Einleger gerufen, aber
wiederum auf kantonalem Boden ohne Beriicksichtigung des
‘Bundesrechtes.

Wir werden spiter noch zu einer eingehenderen Be-
sprechung dieser Frage gelangen. ,

Zu diesem Gesetze wurde am 19. April 1893 eine Voll-
ziehungsverordnung erlassen, aus der nur das hervorzuheben
ist, dass diejenigen Sparkassen, die den gesetzlichen Anforde-
rungen nicht nachkommen, zur Liquidation verpflichtet werden.

Am 14. Mai 1895 wurde ein Nachtragsgesetz erlassen,
dessen einziger Artikel dem Regierungsrat die Befugnis gibt,
Dbei Sparvereinen mit ausschliesslich gemeinniitzigem Charakter
‘von der Supergarantie von 10 °/o des Einlagekapitals abzusehen.

St. Gallen besitzt neben seinen durch diese Rechtsvor-
schriften tiberwachten Sparkassen noch eine durch Gesetz vom
9. Mai 1867 kreierte Kantonalbank, die gleichfalls eine Spar-
kasse betreibt (Reglement vom 29. Februar 1888), fiir welche
.aber, wie schon bemerkt, das obige Gesetz von 1893/95
micht gilt.

Schaffhausen hat bloss in Art. 1183 des Gemeindegesetzes
vom 9. Juli 1892 eine hier erwihnenswerle Bestimmung:



556 Verhandlungen des Schweizerischen Juristenvereins 1906.

, Werden auf Rechnung der Gemeinden Unternehmungen finan-
zieller Natur betrieben, so bediirfen die betreffenden Geschafis-
reglemente der Genehmigung des Regierungsrates. Die letzt--
genannte Behorde setzt fest, welche Geschifte von solchen
Unternehmungen gemacht werden diirfen. — Der Geschiifis--
betrieb untlerliegt der besondern Aufsicht des Regierungsrates..
Der Kanton besass, abgesehen von der 1883 gegriindeten
Kantonalbank, die gleichfalls Spareinlagen annimmt, im Jahre-
1897 laut Fatio 12 Sparkassen.

Schwyz hat eine unter besonderm Gesetze stehende Kantonal--
bank, die gleichfalls Spareinlagen annimmt. Beziiglich der:
5 Privatinstitute existieren keine gesetzlichen Bestimmungen..
Einzelne derselben geben Jahresberichte heraus.

Solothurn Dbesitzt seit 1885 eine Kantonalbank als Staals--
bank (enlstanden aus der frithern, staatlich garantierten ,Hy--
pothekarkasse des Kantons Solothurn“ und der ,Solothurne--
rischen Bank“) und eine von der Staatsverwaltung selbst
gefiihrte ,, Kantonal-Ersparniskasse“. Diese letztere, gegriindet
1837, besass nach Fatio im Jahre 1897 allein 22,385 Kinleger-
mit einem Kapitale von Fr. 22,333,618.50, wiihrend alle 22
Sparkassen des Kantons zusammen (inklusive obiger) nur 37,629
Einleger mit K'r. 36,857,859.82 aufwiesen. — Kantonalbank und
Kanlonal-Ersparniskasse sind zwel getrennte und in der Fih-
rung von einander unabhingige Institute, die aber insofern zu
einander in enger Beziehung stehen, als die Gelder der letztern
bei ersterer angelegt, resp. ihr gegen Schuldscheine abgeliefert.
werden. Da der Staat fur beide Institute haftet, so bringt
dieses Verfahren keine grossere Gefahr, als wenn die Kantonal--
bank selbst eine Sparkasse betriebe. So aber nimmt die-
Kantonalbank keine Spargelder an, indem dieser Geschifts--
zwelg der Kantonal-Ersparniskasse reserviert bleibt. Die Kan--
tonalbank besitzt ihre eigene Organisation, wihrend die Kan--
tonal-Ersparniskasse vollkommen unter der Leitung und Aufsicht
des Regierungsrates steht, der mit Ausnahme des Verwallers,
welcher vom Kantonsrat gewihlt wird, simtliche Beamten und
Angeslellten ernennt. Urspriinglich unter verschiedenen Ge--
selzen entstanden (Gesetz iiber die Errichtung einer Kantonal--
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bank vom 8. Februar 1885. Geselz belreffend die Kantonal-
Ersparniskasse vom 7. Juni 1851 und Nachtrag vom 30. Mai
1860), stehen sie heute beide unter dem gemeinsamen Gesetze
vom 16. Juli resp. 3. November 1895 (in Kraft 1. Januar 1896),
das in § 35 bezliglich des gegenseiligen Verhiltnisses beider
bestimmt: ,,Samtliche Einlagegelder werden der Kantonalbank
tibergeben, welche dieselben in ihrem Geschiftsbetriebe ver-
wenden wird,“ wihrend § 36 die Kantonalbank zur Ueber-
nahme der Riickzahlung und Verzinsung der Spargelder, sowie
zur Deckung der Beftriebskosten der Ersparniskasse verpflichtet.
Somit stellt eigentlich, finanziell gesprochen, die letztere nicht
mehr viel anderes dar, als eine selbstindig geleitete Ein-
nehmerei der erstern. Fiir die Kantonalbank besteht ein be-
sonderes (zeschiftsreglement vom 11. Mérz 1896, fiir die Kan-
tonal-Ersparniskasse eine Verordnung vom 31. Dezember 1895.

Neben diesen beiden Instituten verdienen noch eine Kr-
wihnung die von der Stadtgemeinde Solothurn betriebene und
von ihr garantierte Krsparniskasse der Stadt Solothurn (ge-
griilndet 1818) und die von der Biirgergemeinde Olten betrie-
bene und garantierte Ersparniskassa Olten (gegriindet 1829),
welche beide unter der Autonomie ihrer respektiven Gemein-
den stehen.

Der Kantonsrat hat am 27. Mai 1905 eine Motion Fiirholz
erheblich erklirt und folgendes Postulat beschlossen: ,Der
Regierungsrat wird beauftragt, Bericht und Anfirag zu hinter-
bringen, auf welche Weise die Krankenkassen- und Ersparnis-
kassen- und andere Gelder, welche die Arbeiter in den Fabriken
und andern Geschéftsunternehmungen angelegt haben, sicher

gestellt werden konnen.“ — Weiteres ist in der Sache noch
nicht ergangen. — Wenngleich es sich hier gemiss dem An-

trag des speziell fir die Arbeiter besorgten sozialdemokratischen
Motiondrs nur um eine Sicherstellung von Arheitersparguthaben
handelt und mit nochmaliger Einschrinkung des Begriffes nur
um solche, die in Fabriken oder andern Geschiftsunter-
nehmungen (also Fabriksparkassen im weilern Sinne) angelegt
sind, so dirfen wir doch auch hierin eine mit den andern
Reformantrigen konkordante Bestrebung erblicken. Wenn
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man in Solothurn nicht weiter gehen zu miissen glaubt, so-
mag das darin eine Berechtigung finden, dass der Kanton ausser-
seiner grossen Kantonal-KErsparniskasse, noch zwei ebenfalls be--
deutende durch solide Gemeinden garantierte Institute besitzt
und die Gemeinniitzige Gesellschaft noch eine Anzahl kleinerer-
Sparkassen patronisiert.

Tessin hat nur Privatbanken (einschliesslich der banca.
cantonale ticinese) und keinerlei gesetzliche Vorschriften tiber
Sparkassen. Die Banken miissen jihrlich ihre Berichte und
Bilanzen der Regierung einschicken zu Steuerzwecken. 7 Banken
betreiben auch das Sparkassengeschift in nicht unbedeutendem
Umfange (42—43 Millionen), aber vollstindig frei. Von eigent--
lichen Sparkassen erwihnt der Bericht des Finanzdeparte--
ments nichts.

Thurgau besitzt eine Kantonalbank, die das Sparkassen--
geschift ebenfalls belreibt, daneben noch (im Jahre 1897) 6-
private Sparkassen, fiir die keine gesetzlichen Vorschriften
bestehen.

1883 soll ein Gesetzesentwurf vom Volk verworfen worden
sein (Huggenberg S.29). Die Staatskanzleli hat nichts hier--
iiber berichtet, wohl aber bei einer andern (selegenheil diese-
Notiz direkt dementiert.

Nidwalden besitzt durch Gesetz vom 30. April 1893 mit.
Vollziehungsverordnung vom 18. Juli 1894 eine ,Kantonale-
Spar- und Leihkasse® mit staatlicher Garantie, die vollkommen
an Stelle der sonst tiblichen Kantonalbank steht und nur einen
andern Namen fiihrt.

Weitere gesetzliche Bestimmungen existieren nicht. —
Ausser obiger gab es Ende 1897 noch in Stans eine nicht.
staatliche KErsparniskasse.

Obwalden. Am 21. September 1849 hatte eine Gesellschaft.
von Privaten mit wenigstens 24 und hochstens 40 Mitgliedern
yeine unler Garantie der hohen Regierung stehende Ersparnis--
kasse“ gegriindet und sich von der Regierung genehmigte:
Statuten gegeben ,zur Darbietung einer schicklichen Gelegen--
heit fiir die unbemittelte Klasse zum Sparen, fiir Dienstboten,
ihren Sparpfennig mit aller Sicherheit zinstragend aufzube--
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wahren, fiir wohldenkende Hausviler, die Geschenke der
Pathen ihren Kindern nutzbringend aufzusparen, und endlich
durch das Wiederausleihen der Gelder dem geldbediirftigen
Landmann solche zu geselzlichen Zinsen zu verschaffen, um
ihn dadurch vor Wucher zu schiitzen.”

Die Mitglieder hatten je 1000 Pfund zu deponieren zur
Deckung ,allfilliger Verluste,“ der Kassier noch 2000, jedes.
Verwaltungsmitglied noch 1000 Pfund dazu; weiter hafteten
sie nicht. Die Verwaltung war uﬁentgeltlich, nur der Kassier
bekam eine ,Honoranz.“ Als Besonderheit sei noch erwihnt,
dass auf Verlangen der Name des Einlegers geheim gehalten
und er in den Biichern nur mit einer Dbestimmten Ziffer er-
wihnt wurde. Der rechtliche Charakter der Gesellschaft ist
nirgends definiert, er entspricht wohl am ehesten dem einer:
Genossenschaft mit beschrinkter Haftpflicht, —

Die Jahresrechnungen wurden jeweilen im Amtsblatte:
publiziert.

Mit zweimaliger Revision der Statuten 1862 und 1874
dauerte diese Gesellschaft fort, bis sie durch das Bankgesetz.
vom 26. April 1885 von der Obwaldner Kantonalbank iiber--
nommen wurde, fiir welche nunmehr der Staat haftet und
die das Sparkassengeschift als eine ihrer Branchen weiter--
betreibt. Die Vollziehungsverordnung datiert vom 19. Juni
1886, die Bank begann mit dem 1. Oktober 1886. — Ausser
ihr existierte Ende 1897 nur noch eine kleine Ersparniskasse:
in Engelberg.

Andere geselzliche Bestimmungen existieren nicht.

Uri. Einziges Institut im Kanton ist die ,Ersparniskasse:
des Kantons Uri,“ deren heute geltende Statuten durch Be-
schluss des Landrates vom 22. Februar 1905 festgestellt sind.
Sie ist ein reines Staatsinstitut mit voller Haftung des Staates.
zum Zweck: ,jedermann Gelegenheit zu bieten, seine Erspar-
nisse und anderen Gelder sicher und zinstragend anzulegen;
durch Darleihen gegen geniigende Sicherheit die Landwirt-
schaft, den Gewerbe- und Handelsstand nach Moglichkeit zu
unterstiitzen;* also einfach eine Kantonalbank mit anderm
Titel. Der Sparzweck tritt in den Hintergrund, denn die
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Einlagen gehen von Fr.b.— bis Fr. 10,000.—, eventuell auch
mehr. Das Sparheft ist auf den Namen gestellt und unter
Anzeige an die Direktion tbertragbar. Die Kasse ist berech-
tigt, aber nicht verpflichtet, die Legitimation des Vorweisers
zu prifen und entschligt sich jeder Verantwortlichkeit far
allfidlligen Missbrauch. Bei Verlust des Sparheftes wird es ..todt-
gerufen“ und ein neues ausgestellt. Die Sparkasse ist vom
tibrigen Betriebe nicht abgetrennt. Die hohern Beamten wiéihlt
der Landrat, die untern und die provisorischen der Regierungs-
rat. Andere Sparkassen existieren im Kanton nicht, daher
auch keine weitern gesetzlichen Vorschriften.

Waadt hat keine gesetzlichen Bestimmungen, als die iiber
die Kantonale Sparkasse und zwar gilt hiefiir das ,,Décret du
21 septembre 1895 sur la caisse d’épargne cantonale vaudoise.“
Das in Art.1 und 2 sagl: ,La caisse d’épargne cantonale. in-
stituée par le décret du 26 juin 1848 est garantie par 1'état;
elle est sous sa surveillance.“

,L administration de la caisse d’épargne est confiée a la
caisse hypothécaire vaudoise.“ (Crédit foncier Vaudois, Aktien-
bank mit Staatsaufsicht.)

Dazu kommt das in den livrets abgedruckte réglement
pour I'administration vom 27. September 1895, modifiziert durch
arréte du 25 aoiit 1903, welches fiir den Bezug des Geldes
die Kundigungsfristen neu festsetzt und zwar ziemlich lidstige
(von 15 Tagen bis Fr. 500.— und 6 Monaten iber Fr.500.—).
Daneben existierten aut Ende 1897 nach Fatio noch 19 an-
dere Sparkassen.

Wallis. In seiner Botschaft zum Vorschlag der Griindung
einer kantonalen Hypothekar- und Sparkasse gibt im Jahre
1895 (Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton du
Valais Session prorogée de mai 1895, page 36) der Staatsrat
Bericht tiber die bisher gemachten Vorarbeiten zur Grindung
einer derartigen Kasse. Im Jahre 1872 fand ein erster Ver-
such statt, 1886 ein zweiter, die beide scheiterten. Am
20. November 1891 wurde ein Gesetz erlassen, wonach sich
der Kanton bei der Griindung einer derartigen privaten Bank
mit Fr. 50,000.— beteiligen sollte; auch dieses Vorgehen blieh
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-ohne Erfolg, da an der Festsetzung eines Maximalzinsfusses,
den das Geselz verlangte, sich die Verhandlungen zerschlugen.
Im Jahre 1895 entschloss sich dann der Kanton selbst zur
Grindung eines solchen Institutes und zwar durch Décret du
24 200t 1895 concernant I’établissement d’une Caisse hypothécaire
et d’épargne. Hievon interessieren uns folgende Bestimmungen:

Die Bank bildet ein vom Staat getrenntes besonderes
Rechtssubjekt. Der Staat gibt ein mit 3'/2 °/o aus dem Jahres-
gewinn verzinsliches Dolationskapital von Fr. 1,000,000 und
haftet beziiglich der Hypothekarkasse nicht {iber dieses hinaus,
wihrend er fiir die bel der Sparkasse gemachten
Einlagen subsididr haftet. Die Kasse ist wihrend 20
Jahren von den Kantons- und Gemeindesteuern befreit, des-
gleichen die porteur de cédules (Pfandbriefen) und andern
Creditoren (1) Diese cédules ,sont garanties par I'ensemble des
préts hypothécaires de I'établissement. (?)

Der Reservefonds muss bis zu !/5 des Dotationskapitals
‘geduftnet werden, der ibrige Jahresgewinn dient zur Amorti-
sation der Staatsschuld. — Hypotheken dirfen nur bis zum
halben Werte der gebolenen Sicherheit, nur im ersten Rang
und nur auf im Kanton gelegene Liegenschaften gegeben
werden. Alle Borsenoperationen sind untersagt. Das Direktions-
Jkomite, der Direktor, drei Verwaltungsriite und ein Rechnungs-
revisor werden durch den Grossen Rat ernannt.

Die Sparkasse wird besonders verwaltet. Einlagen werden
-angenommen von KFr. 1.— bis Fr. 1000.—, tber Fr. 1000.—
werden sie in Pfandbriefe (cédule hypothécaire) umgewandelt
oder zuriickbezahlt. — Bei Verlust des Sparheftes muss dem
Institut Anzeige gemacht werden, das dann gemiss O. R. die
Auskiindung vornimmt und nach Ablauf der Frist ein neues
Sparheft ausstellt (welches Verfahren gilt, wird aber nicht ge-
-sagt). Ausser dieser eigenarligen und durch Spezialgeselz
regulierten Caisse hypothécaire et d’épargne existiert als Spar-
kasse nur noch die private Fédéralion valaisanne de secours
mutuels. — Weitere gesetzliche Vorschriften gibt es nicht.

Zug besilzt eine Kantonalbank, welche sich gemiss § 9 Z. 1
des Gesetzes vom 28. Oktober 1891 mit Annahme und Ver-

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge XXV, 38
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waltung von Sparkassageldern befasst und eine Aktienbank
mit Beteiligung und subsidifirer Garantie des Kantons dar-
stellt. Besondere Bestimmungen iiber Sparkassen oder auch
nur iiber das Sparkassengeschift der Kantonalbank existieren:
nicht. —

Auch die Novelle vom 21. April 1898 zu obigem Gesetze:
indert hieran nichts. — Ausserdem gab es Ende 1897 im
Kantone noch 3 freie Sparkassen. '

Ziirich hat am 24. August 1896 ein , Gesetz betreffend die
Sparkassen erlassen,“ dasselbe wurde aber am 25. Oktober
1896 vom Volke verworfen.

Auch hier gab eine Krachperiode den Anlass zu Sicherungs--
massregeln, die aber nicht in erster Linie auf die Sparkassen
gingen, sondern tberhaupt das Geldgeschift betrafen. Den
Grund bildeten ,die Katastrophen, welche gegen Ende 1891
infolge massloser Borsenspekulation iiber einzelne Geldinstitute:
des Kantons hereinbrachen und ihre Wirkungen in weiten
Kreisen geltend machten.* Am 28. Dezember 1891 hat der
Kantonsrat beschlossen: , Der Regierungsrat wird eingeladen,
die Frage zu prifen und nach Anhérung des Bankrates dartiber
dem Kantonsrate Bericht zu erstatten, ob und welcher Art
gesetzliche Massnahmen zu {reffen wiren, um zu bezwecken:
a) Einschriankung des Borsenspiels; &) vollstindige Sicher--
stellung des den Privatbankinstituten, Spar- und Leihkassen
ete. anvertrauten privaten und offentlichen Gutes gegen Spe-
kulationszwecke; c¢) staatliche Aufsicht tiber die unter lit. o)
bezeichneten Institutionen; d) Verbot des Borsenspieles simt--
lichen Beamten und Angestellten, welche oOffentliche Giiter zu
verwalten haben.“

Aus diesem allgemeinen Auftrag hat sich herausgeschilt.
das am 31. Mai 1896 vom Volke angenommene ,Gesetz be-
treffend den gewerbsmissigen Verkehr mit Wertpapieren,“
das uns hier nicht beriihrt, und das oben erwihnte Sparkassen-
gesetz. Den Entwurf zu letzterm erliess der Regierungsrat
am 12. Oktober 1893 in 12 sehr gut und klar gefassten Para--
graphen, woraus dann das am 24. August 1896 vom Kantons--
rat dem Volk vorgelegte 19 Paragraphen umfassende Gesetz.
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hervorging. Inzwischen hatten sich die Verhiltnisse wieder
gebessert, der Borsenkrach war vergessen und der Baukrach
hatte noch nicht eingesetzt, man befand sich en hausse und
das Gesetz wurde verworfen. Leider; denn dieses Gesetz war
das beste in dieser Materie bisher erlassene, Seine Haupt-
grundsitze sind folgende: Die KErrichtung und der Betrieb der
Sparkassen steht unter der Aufsicht des Staates, ausgenommen
von demselben ist nur die Sparkasse der Kanfonalbank, da
tiir diese der Staat haftet. Unterschieden werden «) die eigent-
lichen Sparkassen (inklusive Fabriksparkassen), deren einziges
Geschiift darin besteht, Spargelder zur Verzinsung anzunehmen
und sicher anzulegen; 0) Geldinstitute, welche gewerbsmissig
gecen KEinlagehefte Spargelder zur Verzinsung annehmen, die-
selben aber in verschiedenen Geschiflszweigen verwenden
(hinzuzufiigen wire: um mit ihnen einen héhern Gewinn zu

erzielen). — Kontokorrentgelder fallen nicht unter den Begriff
von Spareinlagen. — Zum Betrieb ist die Bewilligung des Re-

gierungsrates notig, der die Statuten und Reglemente pridft,
sie kann bei Missverwaltung jederzeit zuriickgenommen werden
und wird nur an Gemeinden, Korporationen, Alktiengesell-
schaften, Genossenschaften und Vereine (1), nicht aber an ein-
zelne Personen und Kollektivgesellschaften (Kommanditgesell-
schaften ?) erteilt. Mindestens 80°/o desBetrages der Spargelder
miissen durch sichere Wertpapiere gedeckt und diese sicher ver-
wahrt werden, iberdies soll das Gesellschaftskapital und der
Reservefonds bei a) 5%, bei b) 10°/, aller Passiven erreichen.
Die Jahresrechnung ist auf den 31. Dezember abzuschliessen
und auf besonderm Formular dem Regierungsrat einzureichen.

An den deponierten Sicherheiten steht den -Einlegern ein
Faustpfandrecht zu, zu dessen Ausiibung fiir jede Anstalt von
der Direktion des Innern, der die ganze Ueberwachung und
jahrliche Kontrolle der Anstalten tiberhaupt obliegt, je zwei in
der Nihe wohnende Personen gemiss O. R. Art. 210 als Ver-
treter ernannt werden.

Bei Fabriksparkassen muss der gesamte Gegenwert im
Gemeindearchiv deponiert werden, das Faustpfandrecht iibt
der Gemeinderat aus, —
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Uebertretungen des (zesetzes werden mit Polizeibusse bis
auf I'r. 1000.— Dbestraft.

HEs ist dies der einzige gesetzliche Versuch, in dem uns
ausser der offentlich-rechtlichen Staatsiiberwachung eine privat-
rechtliche Massregel, das Faustpfandrecht der Einleger. ent-
gegenlritt.  Der ,beleuchtende Bericht® des Regierungsrates
sagt dartiber: , Die Errichtung eines solchen Faustptandrechls
ist ohne Zweifel das wirksamste, was den EKinlegern geboten
werden kann. Dass die Durchfithrung der Massregel geschift-
lich sehr wohl moglich ist, hiefiir liefert die Hypothekarbank
Winterthur den Beweis, welche die vom Gesetze verlangte
Einrichtung seit Jahren besitzt und sich dabel ganz gut be-
findet. Dass die geforderte Massregel rechtlich durchfihrbar
und rechtlich wirksam sei, davon haben sich die vorberaten-
den Behorden tberzeugt, ehe sie dieselbe vorschlugen.*

Seitdem dieses Geselz verworfen worden ist, wurde kein
neuer Versuch gemachl, es existieren daher zur Zeil im
Kanton Ziirich keine Vorschriften iiber die Sparkassen. Da-
gegen hesteht laut Bericht der Direktion der Volkswirtschaft
des Kantons Ziirich (Locher) seit dem Jahre 1900 ein kantons-
riatliches Postulal, welches den Regierungsrat einlidt, dem
Kantonsrat ein Geselz betreffend die Sparkassen vorzulegen
unter Berilicksichtigung der gegen die 1896 verworfene Referen-
dumsvorlage erhobenen Einwendungen. Bereils hat die kan-
tonale Handelskommission daraufhin einen Entwurf ausgear-
beitet, der in Bilde dem Regierungsrat soll vorgelegt werden.

Neben den ca. b0 Sparkassen resp. Spargelder annehmen-
den Instiluten privaten Charakters besteht cine staatliche Kan-
tonalbank, die ebenfalls eine Sparkasse befreibt (Reglement
vom 13. September 1884). Hiefiir gelten geselzliche Spezial-
bestimmungen.

Der Zusland in den Kantonen stellt sich somit dar, wie
folgt: Die meisten Kantone besitzen Kantonalbanken, die
reine Staalsinslitute darstellen und in der Regel eine Spar-
kasse als mehr oder minder gesonderte Einrichtung belreiben.
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Diese Kantonalbanken sind jeweilen durch Spezialgeselz ge-
schaffen und unterstehen diesem. Weitere gesetzliche Be-
stimmungen iiber Sparkassen existieren in diesen Kantonen
nicht, So beide Appenzell, beide Basel, Glarus, Graubiinden,
lLuzern, Neuenburg, Schwyz, Thurgau, Obwalden, Zug, Zirich.
Iiine etwas andere Stellung nehmen ein, indem sie entweder
ihre Kantonalbank anders benennen, Uri (Ersparniskasse des
Kantons Uri) und Nidwalden (Kanlonale Spar- und TLeih-
kasse) oder neben derselben noch ein anderes Instiluf mit
einer staallich garantierlen Sparkasse besitzen, so Bern (Kan-
tonalbank und Hypothekarkasse mit Sparkasse) Waadt (Caisse
d’épargne canlonale mil Staatsgarantie verbunden mit der
Caisse hypothécaire vaudoise [erédit foncier vaudois]), Solo-
thurn (Kantonalbank mit besonderer Kantonal-Ersparniskasse).
Hieran reihen sich je mit speziellen Bestimmungen : Freiburg, das
auf gesetzlicher Grundlage eine staatliche Aufsicht tiber eine
Anzahl staatlich genehmigter Sparkassen austbl; — Genf mit
seiner caisse d’épargne du canton de Genéve, einer reinen
Staatssparkasse; — Schaffhausen mit einer Kantonalbank und
daneben einer staatlichen Aufsicht fir Finanzinstitute, die von
Gemeinden betrieben werden, worunter auch Sparkassen ge-
horen; — Wallis mit seiner speziell durch Geselz organisierlen
caisse hypothécaire el d’épargne mit staatlichem Dotalions-
kapital und teilweiser Haftung des Staates fir die Hypothekar-
kasse, ganzer jedoch fiir die Sparkasse; — Tessin endlich be-
sitzt tiberhaupt nur Privatbanken (auch die banca cantonale
ticinese in Bellinzona ist eine solche), die auch Spargelder an-
nehmen; eigentliche Sparkassen gar keine. — Schliesslich die
zwel Kantone, welche allein allgemeine Vorschriften tiber das
Sparkassenwesen erlassen haben: Aargau mit seiner durch die
Verfassung begriindeten Aargauischen Bank, einer Aktien-
gesellschaft mit Staatsbeteiligung, und der auf dem Verord-
nungswege geschaffenen Kontrollstatistik tber simtliche Spar-
kassen des Kantons; — St. Gallen, der einzige Kanton, der
neben seiner Kantonalbank, die unter einem Spezialgeselze
steht, die Sparkassen seines Gebiets unter eine gesetzliche
Regelung gestelll hat. — |
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Das Ausland.

Selbstverstindlich kann es sich fir uns nur um unsere
Nachbarlinder und auch da nicht um eine eingehendere Dar-
stellung der Rechtsverhiltnisse, sondern nur um eine solche
der leitenden Prinzipien handeln.

Die Sparkassen sind meist von Anfang an Gemeinde-
institute unter Garantie und in der Regel auch unter Leitung
der Gemeinde resp. Stadt, sodann direkte Slaatssparkassen,
wihrend in der Schweiz von Anbeginn die Privatinitiative
die Oberhand behielt und daher die Entwicklung eine ganz
andere, mehr auf geschiiftlichen Erfolg gerichtete wurde. Von
Anfang an stellle man im Auslande mehr oder weniger
strenge Normativvorschriften auf; die Kassen standen unter
staatlicher Aufsicht oder wurden vom Staate selbst betrieben.

England und Frankreich haben sie sehr bald vollstindig
zu ihren Handen genommen, indem ersteres die Spargelder
direkt fiir sich aufsog und daher alleiniger Schuldner der-
selben wurde, letzteres die Ablieferung an die staatliche Depo-
sitenkasse vorschrieb und den Betrag grosstenteils in franzo-
sischer Rente oder franzosischen Staatspapieren anlegte, was
nach Zweck und Erfolg dem englischen Systeme ungefihr
gleichkommt. Damit sind in beiden Léndern eine erhebliche
Anzahl von Milliarden (in Frankreich ca. b) dem Verkehre
entzogen, der Staat verschafft sich auf diese Weise billiges
Geld fir seine staatlichen Zwecke, die Kinleger erhalten einen
etwas geringern Zins, als anderwirts, sind aber, solange der
Staat solvent bleibt, fir ihre Einlagen absolut gesichert. Auf
dem gleichen Prinzipe beruhen im Grunde auch die in den
meisten europiischen Lindern eingefiihrten Postsparkassen,
da auch diese der Staat befreibt, nutzt und garantiert. Aus
eben diesem Grunde haben sie in der Schweiz bisher keinen
Anklang gefunden, sie stehen mit der ganzen Entwicklung des
Sparkassenwesens in der Schweiz im Widerspruch und wiirden
schliesslich auf eine Bundessparkasse hinauslaufen.

Selbst in Deutschland ist nach allen Berichten ein Reichs-
sparkassengesetz noch lange nicht zu erwarten, daher hat sich,
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um die ungleiche Behandlung einigermassen zu regeln, aus
privater Initiative der deutsche Sparkassenverband ge-
bildet, der fast alle deutschen Staaten umfasst und seinen Sitz
in Hannover hat mit dem Zwecke, gemeinsame Grundsitze
tiber den Geschiftsbetrieb, die Sicherung der Kassen gegen
Krisen aufzustellen, periodische Revisionen durch Fachminner
durchzufithren und zeilgemisse Reformen anzubahnen. Der
Verband umfasste im Jahre 1904 bereits 1428 kommunale
‘Sparkassen mit 6937 Millionen Mark Einlagen. Die Reform-
vorschldge beschiftigten sich in letzter Zeit wesentlich mit
1. der Uebertragharkeit der Einlagen ohne Zinsverlust und
Kosten von einer Kasse auf die andere, 2. Einfithrung von
Sparmarken, 3. Errichtung gesperrter Einlagebilicher, wonach
Rickzahlungen nur von einem bestimmten Zeitpunkt oder einer
bestimmten Hohe der Gesamteinlagen an stattfinden diirfen.
Des Fernern soll behufs mdaglichster Liquiditit der Kassen
festgesetzt werden, dass ein gewisser Teil der Aktiven in In-
haberpapieren bestehen miisse und endlich gab auch die Ver-
wendung der Ueberschiisse zu gemeinnitzigen Zwecken Anlass
zu reger Diskussion.’) Mit dem letzten Punkt{ kommt man in
Deutschland auf das, womit man in der Schweiz angefangen
hat, aber seit Jahrzehnten nur bei den wenigsten Kassen mehr
beriicksichtigt.

Fir das Deutsche Reich kommt gesetzlich in erster Linie
in Betracht Art. 99 des Einfiithrungsgesetzes zum B. G. B.:
,Unberiihrt Dbleiben die landesgesetzlichen Vorschriften iiber
die offentlichen Sparkassen, unbeschadet der Vorschriften des
'§ 808 des Biirgerlichen Gesetzbuches und der Vorschriften des
Biirgerlichen Gesetzbuches tiber die Anlegung von Miindelgeld.“

§ 808 B. G. B. lautet: ,Wird eine Urkunde, in welcher
.der Gliubiger benannt ist, mit der Bestimmnng ausgegeben,
dass die in der Urkunde versprochene Leistung an jeden In-
haber bewirkt werden kann, so wird der Schuldner durch die
Leistung an den Inhaber der Urkunde befreit. Der Inhaber
ist nicht berechtigt, die Leistung zu verlangen. — Der Schuldner

) Vergl. die zitierte Bernerschrift von 1895, S. T11f.
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ist nur gegen Aushindigung der Urkunde zur Leistung ver-
pllichtet. Ist die Urkunde abhanden gekommen oder vernichtet,
so kann sie, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, im Wege
des Aufgebotverfahrens fir kraftlos erklirt werden.“ —

Dieser Paragraph stellt also den rechtlichen Charakter der
in Deulschland bel weitaus der Mehrzahl der Kassen tiblichen
Sparbiichlein fest, die somit Namenspapiere mit Inhaberklausel
sind (unvollkommene oder hinkende Inhaberpapiere), wie
tbrigens vielfach auch gemiiss den Statuten der Schweizerischen
Sparkassen. Auch der Entwurf des Schweizerischen Zivil--
gesetzbuches hat in Art. 1686 und 1688 eine entsprechende:
Bestimmung aufgenommen.

Aus dem B. G.B. kommt des fernern § 22 in Betracht,.
der die Verleihung der Rechtsfihigkeit an wirtschattliche
Vereine den Bundesstaaten zuweist. Da diese Verleihung in
der Regel an Bedingungen der Organisation (als Akliengesell--
schaft ete.) und gewisser Ueberwachung gebunden ist, so haben
viele kleinere, privale Sparkassen, die denselben nicht ent-
sprechen konnten, sich aufgelost oder sind in Kommunal-
verbinden aufgegangen.

Auf die Beslimmungen der einzelnen Landesgeselze kann
hier selbstverstindlich nicht eingetreten werden, nur die Daten.
selbst seien in Kirze erwihnt:')

Preussen: 1. Reglement vom 12. Dezember 1838, durch
die Praxis auch auf die spiter angegliederten (zebiete aus-
gedehnt. — 2. Zustindigkeitsgesetz vom 1. August 1883 (§§ 52 ff..
iber die Errichlung und Beaufsichtigung dffentlicher Sparkassen)..
(Die privaten Kassen unterliegen weder gesetzlichen Vorschriften,.
noch einer Beaufsichtigung durch die Behorden. An der Statistik
beteiligen sich viele freiwillig.) — Das Ministerium des Innern
hat im Jahre 1895 , Grundziige zu einem Geselz iiber kommunale-

) Die nachfolgenden Angaben sind entnommen dem Bericht an die
IX. Tagung des Internationalen Statistischen Instituts von Georg Evert,
Zeitschrift des K. pr. stat. Bureaus, Jahrg. 1903. Vergl. auch den Artikel
Sparkassen im Handworterbuch der Staatswissenschaften, herausgegeben
von Conrad, Elster etc., Jena 1399—1901; ferners Naf im Protokoll der
Statistikerversammlung von 1891 in Neuenburg, S. 437 ff.
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Sparkassen® ausgearbeitet und veroffentlichf. Doch kam ausser
Besprechungen in Fachversammlungen nichts zu stande.

Bayern hatte im Jahre 1900 neben 341 kommunalen Spar-
kassen sehr zahlreiche Vereine, Genossenschaften und Gesell-
schaften privater Nalur. Fir letztere existieren keine Dbe-
sondern Rechtsvorschriflen, fir erslere nur die allgemeinen
Gremeindeverfassungsgesetze, welche staatliche Beaufsichtigung
bestimmen und die Statuten reglieren. Bayerische Gemeinde-
ordnungen vom 29. April 1869. Ministerialentschliessung vom
20. Mai 1874.

Sachsen. Besondere Gesetze bestehen nicht. Nach den
Gemeindeordnungen bediirfen die kommunalen Sparkassen der
(renehmigung und unterliegen der Beaufsichtigung durch die
Staatsbehorden. Zu gewdhnlichen Bankinstituten sollen die
Gremeindesparkassen nicht ausgestallet werden. Massgebend
sind die diversen Ministerialverordnungen.

Wiirttemberg hat keine besondern geselzlichen Bestimmungen.
Es existieren 1. die mit koniglicher Genehmigung im Jahre
1818 von der Zentralleilung des Wohltitigkeitsvereines er-
richtete ,, Wiirttembergische Landessparkasse® mit zahlreichen
Filialen; sie ist nur fiir die drmere Volksklasse und gewisse
Wohlfahrtsanstalten bestimmt. 2. Korperschaftliche (kommunale)
Sparkassen der Oberimtier und der Stadt Stuttgart.

Die Detailvorschriften beruhen auf Verordnungen und
Ministerialerlassen.

Baden besitzt Privatsparkassen d. h. solche ohne Gemeinde-
biirgschatt, fiir welche keine besondern Rechtsvorschriften
existieren, und Sparkassen mit Gemeindebiirgschaft, Kreis- und
Bezirkssparkassen, fiir welche das Gesetz vom 9. April 1880
gilt; sie bediirfen der Staatsgenehmigung und unterliegen der
Staatsaufsicht. Im Jahre 1900 waren es 133 Sparkassen mit.
und 17 ohne Gemeindebiirgschaft, sowie 3 besondere Spar-
institute.

Hessen. Sparkassengesetz vom 8. August 1902 mit staat-
licher Genehmigung und Aufsicht.

Elsass-Lothringen. Bis zum 1. April 1896 galten noch die-
franzosischen Gesetze, seitdem das Geselz vom 14, Juli 1895..
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Danach erfolgt die Errichtung und Auflosung offentlicher Spar-
kassen, gleichviel ob sie unter Gemeindebiirgschaft stehen oder
nicht, durch kaiserliche Verordnung. Die Sparkassen haben
.die Rechte juristischer Personen und unferliegen der Staafs-
.aufsicht.

In den iibrigen deutschen Lindern sind die Einrichtungen
dihnlich.  Meist bestehen kommunale und Privatsparkassen
nebeneinander; in einzelnen Fillen (Oldenburg, Braunschweig,
Reuss j. L., Lippe) ist die Sicherheit der Einlagen durch den
Staat verbiirgt.

Von den andern Staaten seien nur die néchstliegenden
-erwihnt.

Frankreich.!) Die hauptsichlichsten, noch geltenden Ge-
setze datieren vom 5. Juni 1835 und 20. Juli 1895 mit Aus-
fihrungsdekret vom 20. September 1896. Die Errichtung einer
Sparkasse bedarf der staatlichen Genehmigung, andere diirfen
sich nicht als caisse d’épargne bezeichnen; wo schon eine
genehmigte Sparkasse oder deren Filiale besteht, darf keine
andere errichtet werden. Sie stehen unter Aufsicht einer
:staatlichen Kommission, die Revisionen werden durch Beamte
der Finanzverwaltung vorgenommen. Triger der Sparkassen
waren (1899) bei 445 die Gemeinden, bei 70 Private, 31 be-
ruhten auf gemischtem System und eine war an eine Wohl-
tatigkeitsanstalt angeschlossen. Das Wichtigste ist, dass alle
‘Gelder an die caisse des dépoOts et consignations miissen ab-
gelieferl werden, die sie in franzosischen Staats- oder Gemeinde-
papieren oder in franzosischer Rente anlegt.

Daneben existiert eine durch Gesetz vom 9. April 1881
geschaffene rein staatliche Postsparkasse, caisse nationale
d’épargne; diese schliesst die andern insofern aus, als niemand
zugleich bei ihr und bei einer andern Einleger sein, wie liber-
haupt niemand zwei Biichlein besitzen darf.

ltalien. Gesetz vom 15. Juli 1888 mit Ausfiihrungsreglement
vom 21. Januar 1897. Es gibt Sparkassen von Korperschaften

") Eine kurze iibersichtliche Zusammenstellung in dem erst kiirzlich
«erschienenen Dictionnaire usuel de droit von M. Le Grand.
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{(im weitesten Sinne: Staat, Provinzen, Gemeinden)und Vereinen;
-alle bediirfen der ministeriellen Genehmigung und unterliegen
-der Staatsaufsichf. Die Verwaltung ist in der Haupisache eine
-ehrenamtliche und unentgeltliche.

Daneben besteht seit 1876 eine Postsparkasse, wichtig
besonders fiir Stditalien, wo die andern fehlen.

Oesterreich. Fiir die gewohnlichen Sparkassen gilt das
Regulativ vom 2. September 1844 und das Musterstatut vom
19. Mai 1892. Sparkassen kénnen von Kommunalverbinden
(Gemeinden, Bezirken) oder auch Vereinen und Privatpersonen
begriindet werden. Sie bediirfen ebenso, wie ihre Safzungen,
kaiserlicher Genehmigung und unterliegen der Aufsicht der
Staatsverwaltung. Erwihnenswert ist dabei die Vorschrift,
‘dass die Kassen den drmeren Volksklassen dienen sollen; Ver-
maoglichere, welche ihre Gelder selbst fruchtbringend machen
kénnen, sollen moglichst ausgeschlossen werden.

Ausserdem besteht durch Gesetz vom 138. Mai 1882 eine
Postsparkasse, die aber mehr fiir den Check- und Clearing-
verkehr der kaufménnischen Kreise von Bedeulung ist, denn
-als eigentliche Sparkasse.

Niederlande. Neben freien, privaten, meist durch die Ge-
sellschaft fiir offentliche Wohlfahrt gegriindeten Sparkassen
-ohne gesetzliche Regulierung steht die durch Gesetz vom
25. Mai 1880 errichtete Reichspostsparbank, eine reine Staats-
-anstalt mit vom Konig ernannten Verwaltungsorganen.

Belgien besitzt seit Gesetz vom 16. Mirz 1865 eine Staats-
-sparkasse, caisse générale d’épargne et de retraite, deren Ver-
waltung ehrenamftlich und vom Kénig ernannt ist. Ausserdem
-Privatsparkassen in 4 Stiddten und einige besondere Spar-
-anstalten.

JBisherige Schweizerische Reformveorschliige und
Reformversuche.

Wohl befindet sich die Schweiz hinsichtlich der geschaft-
lichen Entwicklung und Ausdehnung ihres Sparkassenwesens
-an der Spitze der europiischen Staaten, aber zugleich steht
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sle auf einem sehr unsichern Boden, der nur aushilt, solange-
keine grossere Krisis eintritt und die nicht tiberwachten Ver--
waltungen verhiltnismissig ehrlich bleiben. Auch hier kénnte
man nicht mit Unrecht von del providentia et hominum con-
fusione sprechen; denn jede tiefergreifende Aenderung der
Verhillinisse speziell etwa Kriegswirren, miisste eine fast un-
iibersehbare Katastrophe hervorrufen.

Es hilt bei uns ja manche an sich veraltete und ander-
wiirts unmogliche oder unmdoglich gewordene Institution noch
lange aus und funktioniert ruhig weiter, weil niemand daran
riittelt oder zu riitteln wagt, aus Furcht, es mochte etliches
anderes auch zu wackeln anfangen; aber wenn dann ein un-
erwarteter Stoss von aussen kommt, so wankt und fillt nicht
nur hie und da ein Stiick, sondern es stiirzt gleich das.
Ganze zusammen und der Schaden wird grosser, als anderswo..
So konnte es uns leicht auch mit unserm Sparkassenwesen
gehen, auch hier ist das ,,Gotlvertrauen“ entschieden zu gross,.
und gerade weil das Volk sich so blindlings auf seine Spar--
kassen verlisst, ohne in der Regel auch nur eine Ahnung von
deren Organisalion und den mdglichen Gefahren zu besitzen,
und gerade weil es so spart und denselben so grosse Summen
anvertraut, miisste ein allgemeiner Krach erschreckende Dimen--
sionen annehmen. Wir haben das schon ofters bei lokalen
Zusammenbriichen erlebt, jedesmal erfillie ungemessene Ent--
riistung die Herzen der Betroffenen und die Spalten der Zeitungen,
man schien ganz starr ob der Sorglosigkeit der Einleger und
der Schlechtigkeit der Verwaltungen, man schrie nach energischem
Eingreifen des Staates, man votierte in allerlei Versammlungen
auch dieses und jenes — und dann hatte man die Verluste
samt der Entriistung vergessen und die Motionen blieben
ungestort in den bertichligten Schubladen der Departemente-
liegen.

Notwendigkeit von Reformen.

Die Notwendigkeit von Reformen erkannten die Ein-
geweihten schon seil langem; seit mindestens den Siebziger-
jahren des vorigen Jahrhunderts ertonten die Rufe nach solchen:
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unablissio in Fachschriften, amtlichen Berichien und Zeitungen,
meist freilich, wie schon betont, nach tiberraschenden Bank-
briichen und in Zeiten der Krisen; wiederholt und eindringlichst
forderte solche besonders der in dieser Malerie erfahrene
aargauische Kantonsstatistiker Nédf.') — Im Jahre 1891 ver-
handelte die Statistikerversammlung zu Neuenburg des ein-
gehendsten iiber Reformvorschlige, fir welche die Herren
Nif und Milliet ein Programm aufstellten, das aber wesent-
lich nur auf slatistische eststellungen ausging in der Annahme,
dass hierdurch die Sparkassen von selbst gezwungen wiirden,
ihre Organisalion zu verbessern und fiir vermehrte Sicherheit
zu sorgen, wie sich das in der Tat durch das aargauische
Konlrollverfahren auch ergeben hat. — Im Jahre 1896 publi-
zierte Guillaume IFatio seine an der Schweizerischen Landes-
ausslellung von 1896 preisgekronte Abhandlung: Les caisses
d’épargne de la Suisse. Histoire d’un siecle 1795—1895 mit
zwei Fortsetzungen fiir die Jahre 1896 und 1897, ein Werk,
das dann ebenfalls ins Stocken geriet, so dass seilher nichts
mehr davon erschienen ist.

Im Vorortsbericht des Schweizerischen Handels- und In-
dusltrievereins von 1901 wiederum findet sich vom Sekretir
ein trefflicher Aufsalz iiber Reform des Sparkassenwesens und
zu allerneust hat die Kantonale bernische Handels- und Ge-
werbekammer im Jahre 1905 eine nicht minder erwihnens-
werte Schrift tber ,Schweizerische und auslindische Spar-
kassengeselzgebung und Sparkassenreformen herausgegeben.

Alle diese, die wir zum Teil bereits zitiert haben und
noch dfters werden zitieren miissen, gehen aber mit Ausnahme
der Berner Schrift, wie sie eben auch von Stalistikern her-
rithren, von statislischen Gesichtspunktien aus und verfolgen
wesentlich statistische Kontrollzwecke, von diesen indirekt eine
Besserung erhoffend. Zugleich spielen bei all diesen Arbeiten
und Verhandlungen Schulsparkassen, Jugendsparkassen u. dergl.
eine slorende Nebenrolle; besonders aber die slets lebhaft

1) Vergl. dessen vorziiglichen Bericht an der Statistikerversammlung zu
Neuenburg im Jahre 1891.
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ventilierte Frage der Postsparkasse wirft alle Reorganisations--
pline stets wieder iiber den Haufen, und doch gehért sie, als.
im strikten Gegensatze zu den bisherigen Systemen stehend, gar
nicht in solche Verhandlungen hinein, bringt sie doch immer den
Popanz der von allen privaten Interessenten gefiirchteten Bundes--
sparkasse ins Geehege und erregt damit den offenen Widerspruch
vieler und den geheimen Widerwillen der meisten. Die Berner-
Publikation, auf welche wir noch eingehender zuriickkommen
werden, sucht nach echter und, sagen wir auch hier, bewihrter
Bernerart, das fiir das Gebiet von Bern Praktische und allen--
falls Erreichbare darzustellen und durchzubringen, nimlich einen
Verband der Berner Sparkassen.

Alle, bemerken wir es zum voraus, haben bisher nichts er--
reicht und werden vermutlich auch nichts erreichen; es bleibt.
also dem Schweizerischen Juristenverein die dankbare und
hoffentlich auch losbare Aufgabe, alle Freunde der notigen und
unabweishbaren Reform zusammenraffend, den entscheidenden
Schritt zu tun und mit sicherer Hand den Lorbeer des KEr--
folges zu erfassen.

Bishérige Missbriauche.

Haben auch die bisherigen Arbeiten wenig oder nichts.
erzielt, so besitzen sie doch das grosse Verdienst, den Boden
durchpfliigt und vorbereitet zu haben. FKrst dadurch wurde:
bekannt, von wie vielem Unkraut die gute Saat durchsetzt.
und oft fast iiberwuchert wird. Da ergab sich als Mindestes,
dass zahlreiche ldndliche Sparkassen fast ohne jede Buchhaltung
auskommen, andere auch von einer primitiven Buchfiihrung
kaum etwas verstehen und z. B. frohlich die Einlagen als.
Aktivum in der Bilanz auffiihrten. Schlimmer, als solch formelle
Mingel, ist es aber, dass vielerorts fiir Sicherheiten gar nicht.
oder nur in hochst unsicherer Weise gesorgt wird, wihrend
je mehr, desto lieber Gelder angenommen und Schulden ge--
macht werden. Als Schlimmstes aber und direkt an das Straf-
recht streifend, stellt sich das gar nicht so selten praktizierte Ver-
fahren dar, dass die von den Statuten verlangten Sicherheits--
werte, um sich mehr Geld zu Spekulationen und sonstigen
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riskierten Geschéiften zu verschaffen, ungeniert verpfindet und
Depottitel und Depotwechsel weiter begeben werden.') Da-
bei gelten etwa solche Bankleiter noch als besonders klug und
geschiiftsgewandt, wenn sie durch derartige Manipulationen
ihren Aktiondren oder Genossenschaftern hohere Dividenden
und ihren Einlegern !/4°/, mehr Zins zu bezahlen vermogen..
Die Verwaltungsrile aber verstehen von solchen Geschifts-
kniffen entweder nichis oder sie bekommen erst Kenntnis.
davon, wenn es zu spit ist; davon gar nicht zu sprechen, dass.
sie nicht selten dnrch ihr eigenes Schuldverhiltnis zur Kasse
gezwungen werden, die Augen zuzudriicken. Belege zu solchen
Fillen wird jeder in der Sache auch nur einigermassen Be-
wanderte zur Hand haben, so dass wir sie uns hier ersparen.
konnen.

Enquéte des Schweizerischen Handels- und Industrievereins.

Dass nicht nur Statistiker, Volkswirtschafter und Juristen
unser Sparkassenwesen fiir reformbediirftic halten, sondern
auch die Kaufleute, und wie weit dies in den einzelnen Landes-
gegenden und kaufméinnischen Kreisen der Fall ist, zeigl am
besten der zitierte Vorortsbericht des Schweizerischen Handels-
und Industrievereins von 1901, S.15 ff. Auf eine Anfrage
des Vereins bei seinen Sektionen aus dem Jahre 1890 iiber
eine Reform der Schweizerischen Sparkassen im allgemeinen
und tber die Einfithrung einer Poslsparkasse im besondern
gingen beziiglich der ersten Frage, welche uns hier allein inter-
essiert, folgende Antworten ein, die wir ihrer Wichtigkeit.
wegen auszugsweise hier wiedergeben:

Die Association commerciale et industrielle gene-
voise ist zufrieden mit den diesbeziiglichen Einrichtungen in
(venf und hilt eine Einmischung des Bundes (Postsparkassen)
nicht fiir empfehlenswert.

Die Kaufmidnnische Gesellschaft Winterthur hilt.
die finanziellen Garantien der dortigen Sparkassen fiir ge-
niigend und glaubt das Sparbediirfnis besonders durch die

") Vergl. Aargau. Mitteilungen 1894/95. S. 1.
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Sparkassen der Kantonalbank fiir hinreichend befriediglt. Wenn
-eine Anzahl kleinerer Sparkassen des Kantons eingingen, so
wire es nur zu begriissen.

Der Schweizerische Spinner-, Zwirner- und Weber-
Verein findet vieles in der Organisation und Verwaltung der
Sparkassen fiir fehlerhaft und gefihrlich; eine Reform ist von
den Kantonen nicht zu erwarten, der Bund werde dazu kaum
geneigt sein, also bleibe nur die Presse, welche einwirken konne.

Die Ziircherische Seidenindustrie-Gesellschaft
findet die Sparkassenverhiltnisse des Kantons Ziirich zwar im
allgemeinen erfreulich, aber doch nach manchen Richtungen
reformbediirftig, besonders beziiglich Sicherstellung der Ein-
lagen durch einen Reservefonds im allgemeinen und die Aus-
scheidung einer der Hohe der Einlage entsprechenden Spezial-
garantie in Schuldbriefen (Hypotheken) oder Obligationen und
ihre Hinterlecung bel einer amtlichen Stelle.

Die Beteiligung an industriellen Unternehmungen und die
Spekulation in Wertpapieren sollten direkt verboten sein,
wiinschenswert sei sogar ein Verbot des Ausleihens gegen
Biirgschaft.  Gewiinscht wird ferner eine Beaufsichtigung der
Sparkassen durch die kantonale Regierung. — Sparkassengelder
in Staatspapieren anzulegen, sei gefihrlich, wie Ifrankreich
zeige, wo sie alle in Staatsrenle angelegt sein und daher die
Spriinge dieser mitmachen miissen und die Kassen oft grossen
runs ausgeselzt sind.

Die Kaufminnische Gesellschaft Zirich hilt das
schweizerische Sparkassenwesen den absolut notwendigen An-
forderungen in Bezug auf die finanziellen Garantien den Ein-
legern gegeniiber im allgemeinen nicht fiir gentigend und eine
Remedur fiir dringend notwendig. Das Sparkassenwesen ist
bei uns so stark entwickelt und wichtig, dass der Staat sichernd
eingreifen muss. Das wird den soliden Instituten keinen Schaden
bringen und daher ihnen auch nicht unangenehm sein; den
vielen unsoliden gegentiber, welche ohne Schranken Geld in
Form von Spareinlagen, Depositen und ODbligationen annehmen,
iiber die sie keine Rechnung ablegen, ist eine Kontrolle sehr
notwendig,
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Mit der unbeschrinkten Gewerbefreiheit geht man hier
unbedingt zu weit. ,Die Sparguthaben bilden die eiserne
Ration der grossen Masse.“

Diese zu schiitzen und zu unterhalten ist fast ebenso
‘wichtig, wie die Beschaffung von Arbeit. Bedenkt man, dass
der kleine Sparer gewdohnlich gar keinen Einblick in die Ge-
schiifte der Sparkassen hat, dass er auch nicht im stande ist,
zu beurteilen, ob die Verhéilinisse so sind, wie es fir Er-
haltung von KErsparnissen notig ist, dass er vielmehr alt-
hergebrachtem Usus gemiss blindes Vertrauen jeder Spar-
kasse entgegenbringt, so wird jeder Unbefangene wiinschen
miissen, dass der Staat die Sparkassen kontrolliere.

Nach der Basler Handelskammer befindet sich Basel
in der bevorzugten Lage, das eigene Sparkassenwesen in sehr
befriedigender Weise geordnet zu sehen. (Das geht wohl wesent-
lich auf die Zinstragende Ersparniskasse, die allerdings gut ver-
waltet und daher sicher ist, hinter der aber an sich gar keine
Garantie steht, als der durch gute Verwaltung erworbene eigene
Wohlstand. Wie rasch ein solcher bei gednderten Verhiltnissen
schwinden kann, lehrt die Erfahrung. — Seither haben wir
beim Konkurs der Basler Kreditgesellschaft, die ebenfalls in
grossem Belrage Spargelder annahm, und der mit ihr ver-
bundenen Basler Sparkasse Dinge erlebt, die obige Aussage
«der Basler Handelskammer bedenklich modifizieren.)

Die Gesamtsumme der Kinlagen sollte jederzeit durch
solide Gegenwerte gedeckt sein, die lediglich fiir jene
haften. -

Kommission fiir Handel und Gewerbe des Kantons
Appenzell a. Rh.: Im Kanton sei ausgiebige Gelegenheit,
Spargelder bei gut verwalteten Privatinstituten anzulegen.

Aargauischer Handels- und Industrie-Verein: ,Fir
-die Sicherheit der Spargelder diirfte am besten gesorgt sein,
wenn die Eidgenossenschaft die Garantie iibernimmt. Und
-absolute Sicherheit ist ja das erste Erfordernis; denn ein
Sparer, der um seine Ersparnisse kommt, wird allen Mut und
alle Energie verlieren, mit sich und der Welt zerfallen und
.schliesslich zu Grunde gehen.“

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge XXV, 39
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Das Kaufménnische Direktorium in St. Gallen
,hilt eine allgemeine Reform des Schweizerischen Sparkassen--
wesens fir sehr wiinschenswert. Dieselbe wire auf dem Weg,
der Bundesgesetzgebung anzusireben und zwar miisste ein
solches Gesetz bestimmte Vorschriften tiber die Fihrung von
Sparkassen aufstellen.“

Auch bei diesen Urteilen scheint die Verbindung mit der
Postsparkasse etwas ungiinstig zuriickgewirkt zu haben, sonst.
wdren sie wohl noch reformgiinstiger ausgefallen; denn von der
Postsparkasse des Bundes wollten die wenigsten etwas wissen..

Was die Reformvorschlige selbst betrifft, die bisher von
den verschiedenen Seiten gemacht worden sind, so schliessen
sie sich meist an das St. Galler oder das Aargauer System
an, diejenigen der Statistiker in der Regel an das letztere, das.
eben aus ihrem Ifache hervorgegangen und ihren Bestrebungen
am besten angepasst ist.

Das Aargauer Kontrollsystem.

Das Aargauer Kontrollsystem, wie es in der Regel
genannt wird, steht entschieden auf der untersten Stufe dessen,
was man Uberhaupt tun kann und war von jeher nur ein
Notbehelf, weil man fiirchtete, dass ein eingreifenderes Gesetz,
wie es die Verfassung eigentlich voraussah, vom Volke wiirde
verworfen werden. Der Regierungsrat verfiigte daher im
Jahre 1887 nur:

»,1. Es sei in Erweiterung des Arbeitsprogramms des kan-
tonalen statistischen Bureaus durch diese Amtsstelle eine alljahr--
liche Statistik der Ergebnisse der Kreditinstitute zu fiihren und zu

verdffentlichen, die den Nachweis gebe iiber Sparverkehr, Gewinn--
und Verlustrechnung und Vermiégensbilanz. “

2. Mit dieser Statistik sei eine vom statistischen Bureau zu
fiithrende Kontrolle zu verbinden, die sich erstreckt auf die Priifung
der Statuten der Kreditinstitute, sowie der Rechnungstiihrung aunf’
Grundlage allgemein anerkannter Bankprinzipien.* —

Gemiss dem Wortlaut der Aargauerverfassung trifft dieser:
Beschluss alle Kreditinstitute des Kantons, notwendig aber

war er nicht fir die grossen, gutgeleiteten, sondern fiir die
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kleinen, speziell die Spar- und Leihkassen. Seither gibt das
statistische Bureau jdhrlich einen iibersichtlichen und in der
Tat wertvollen Bericht tiber die Aargauer Kreditinstitute her-
aus, in welchem den Sparkassen jeweilen ein besonderes
Kapitel gewidmet ist. Das Finanzdepartement geht mit der
Auslegung des Beschlusses soweit als moglich und hat durch
besondere Weisung vorgeschrieben, dass da,

,wo durch Rechnung oder sonstige augenscheinliche Beweise
eine unordentliche Verwaltung und Buchfiihrung vermutet werden
muss, eine Biicher-, und, wenn nétig, eine Titel- und Kassarevision
vorzunehmen und iiber die jeweiligen Ergebnisse der Finanzdirek-
tion Bericht und Antrag zu stellen ist. —

Dieses Verfahren wirkt selbstverstidndlich sehr gut, wenn
auch keine gesetzliche Grundlage vorliegt, aus welcher man
Mingel und Fehler direkt abstellen, renitente Gesellschaften
zwingen oder fehlbare Verwalter und Direktoren entlassen
konnte. Schon die Veroffentlichung der Uebelstinde wiirde
in der Regel deren Beseitigung herbeifiihren, sollte man meinen.
Ganz nach Wunsch scheint das aber doch nicht zuzutreffen ;
denn immer wieder ertont in den Berichten des Kantons-
statistikers die Klage, dass die Kompetenzen des Amtes nicht
geniigen, um einen vollen Krfolg zu erzielen.

Verfassungsfrage.

Bis zum Jahre 1892, wo St. Gallen mit seinem Gesetze
auftrat, war das aargauische System das beste, weil das einzige ;
es darf daher auch nicht verwundern, wenn die Statistiker-
versammlung zu Neuenburg im Jahre 1891 beschloss, dem
Bundesrat ein dhnliches statistisches Verfahren zu empfehlen,?)
wihrend man von einem eigentlichen gesetzgeberischen Kin-
greifen des Bundes in das Sparkassenwesen absehen wollte,
schon deshalb, weil man den Bund ohne Verfassungsrevision
nicht fiir kompetent hielt. Dagegen erklirte Direktor Milliet,
dass es zur Einforderung der Rechnungsabschliisse nach einem
vorgeschriebenem Schema keiner neuen gesetzgeberischen Mass-
nahmen, also auch keiner Verfassungsrevision, bediirfe, indem

Yy Zeitschrift fir Schweiz, Statistik 1892, 8. 98. — Bern. Handels- und
Gewerbekammer, Bericht 1905, S. 43/4.
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bereits das Bundesgesetz vom 21. Januar 1860 betreffend die
Errichtung eines statistischen Bureaus und speziell das Nach-
tragsgeselz dazu vom 23. Juli 1870 belreffend die amtlichen
statistischen Aufnahmen in der Schweiz den Bund mit dem
notigen Kompetenzen ausstatte,’) wonach der Bundesrat eine
einmalige Statistik, die Bundesversammlung aber eine jéihrlich
wiederkehrende anordnen konne. KEine noch weiter gehende
Kompetenz vindizierte Banknoteninspektor Scherer dem Bunde,
gestiitzt auf O, R. Art.703, der Genossenschaften, welche einen
Gewinn beabsichtigen (worunter allerdings schon eine erkleck-
liche Anzahl unserer Sparkassen fallen), verpflichtet, alljz'ihrlich
Rechnung und Bilanz innerhalb sechs Monaten zu versffent-
lichen. Scherer wollte diese Vorschrift auf alle Sparkassen
ausdehnen und von ihnen eine nach einem einheitlichen Schema
vorzunehmende periodische Publikation der Resultate des Ge-
schiftsbetriebes verlangen. Da in mancher Hinsicht die Grenze
zwischen Genossenschaft und Aktiengesellschaft bei uns eine
fliessende ist, so hitten Bund oder Kantone in der Tat viel-
leicht aut dem Wege der Praxis das erreichen konnen. Ge-
schehen ist es nicht, wie man iberhaupt dem Art. 703 von
Staates wegen nie eine Aufmerksamkeit geschenkt hat.

Einen Erfolg erzielte die Kingabe der Statistiker leider
nicht, weder Bundesrat, noch Bundesversammlung nahmen
sich derselben an; wo sie liegen geblieben ist, wurde nicht
bekannt. Ihre Forderungen diirften tibrigens heute nicht mehr
geniigen, so dass es zwecklos wire, darauf zurickzukommen.

Das St. Galler Gesetz.

Das zweite, bessere Vorbild, das uns zu Gebote steht, ist
das St. Galler Gesetz von 1892, das die Sparkasseninstitute
von einer staatlichen Genehmigung abhingig macht, sie ver-
pilichtet, ihre Organisation und Geschiftsfithrung selbst so
einzurichten, wie es das Gesetz fiir die Sicherheit des Publi-
kums direkt fordert, und dem Staate die Ueberwachung der

) Vergl. Prot. der Statistikerversammlung von 1891, 8. 445. — Vor-
ortshericht 1901, S. 48/9.
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Ausfiihrung zuerteilt. Doch auch mit diesem Verfahren hat
man nach den Berichten aus St. (zallen selbst keinen grossen
Erfolg erzielt. Immerhin stammen diese absprechenden Be-
richte aus fritherer Zeit, nachdem erst wenige Jahre {iber das
Gesetz hinweggegangen waren, sc dass man noch kaum eine
praktische Erfahrung besitzen konnte. Solch liefgreifende
Aenderungen in einem durch ein Jahrhundert erwachsenen
Zustande bediirfen zu ihrer Durchfithrung einer lingern Zeit,
als 2—3 Jahre, und das selbst beim Dbesten Willen aller Be-
teiligten, wéhrend ein solcher naturgemdiss bei den wenigsten
der durch das Gesetz betroffenen Kassen vorlag. Wie die
Urteile iiber das Gesetz heute lauten, weiss ich leider nicht;
das einzige, das seinen Wert fiir alle Zeit beibehilt, weil es
sich nicht auf den praktischen Erfolg des Gesetzes, sondern
auf dessen Wesen selbst bezieht, ist dasjenige von Stinderat
(Geel, das er als Prisident der staatswirtschaftlichen Kom-
mission dahin dusserte: ,Das Gesetz ist eine lex imperfecta
und gewihrt gerade dann dem Sparkasseneinleger den vom
Geselz selbst gewollten Schutz nicht, wenn dieser Schutz
praktisch wirksam werden sollte, in einem allfilligen Kon-
kurse eines gemischten Sparkasseninstituts.” Hiemit hat Geel
recht eigentlich den Finger auf die Wunde gelegt, wenn er
auch den Weg zur Heilung selbst nicht gezeigt hat. Den
Schutz der Einleger strebten ja schliesslich alle an, selbst die
Statistiker, obgleich sie iiber ihren KFachinteressen das fast
wieder zu vergessen schienen, aber es blieben alle an dem-
selben Boden, der Staatskontrolle, kleben, womit sie stels nur
grosses Widerstreben, aber keinen wirklichen Erfolg erreichten.

Im Grunde genommen hat tbrigens Geel das St. Galler
Gesetz mit Unrecht getadelt; denn der Art.4 desselben ent-
hielt in der Tat diesen Schutz fiir den Konkursfall, indem
er den Kinlegern ein Vorrecht auf die deponierten Garantie-
titel zuschrieb. Leider war diese Bestimmung auf kantonalem
Boden undurchfahrbar, als mit dem KEidgendssischen Rechte
im Widerspruch stehend (vergl. hievor S. 555). In diesem Sinn
war es allerdings eine lex imperfecta, wenn auch nicht im
sonst {iblichen, dass es keine Strafe fiir Zuwiderhandeln fest-
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setze; denn diese enthidlt das Gesetz wenigstens soweit, als
es eine Enlziechung der Konzession vorsieht.

Uebrigens hat schon vor zwei Jahren die liberale Partei
von St. Gallen die Revision des Sparkassengesetzes auf ihr
Programm genommen, mit welchem Erfolge, ist mir unbe-
kannt. Auf rein kantonalem Boden wird auch sie keinen
erringen, eben weil die wichtigste Bestimmung, die des zitierten
Art. 4, kantonal nicht bestehen kann.

Der Ziircher Gesetzesentwurf.

Einen weitern Schritt und zwar in der oben von Geel
angedeuteten Richtung hat erst Zirich getan, indem es den
Einlegern ein direktes Faustpfandrecht an den in einem feuer-
festen Schrank aufzubewahrenden Sicherheitstiteln gewéhren
wollte. Hiedurch kam es natirlich mit O. R. Art. 210 in Kon-
flikt und suchte diesen dadurch zu losen, dass es fiir die tat-
sichliche Ausiibung dieses IFaustpfandrechies eine Art von
Treuhinder als gesetzesgemisse Stellvertreter der Faustpfand-
gldubiger resp. Einleger bestellte. (Vergl. hievor Seite 563/4.) Da-
neben enthielt das Gesetz in Weiterfithrung des St. Galler
Vorbildes ziemlich strenge Bestimmungen iiber Organisation
und Fithrung der Sparkassen, sowie iiber die Hcéhe der zu
cgunsten der Einleger zu deponierenden Sicherheiten. Leider
wurde es vom Volke verworfen, wohl weniger wegen des
Faustpfandrechtes, als wegen der unerwiinschten und vieler-
orts mit Recht gefiirchteten Einmischung des Staates in den
Betrieb. Damit fehlt uns aber auch eine Kenntnis iiber die
praktische Ausfiihrung und Wirkung des beschriebenen Faust-
pfandrechtes. Wir sind also noch immer auf das einzige vom
Zurcher Regierungsrat angefiihrte Beispiel der Hypothekenbank
Winterthur angewiesen, die sich bei einem solchen Faust-
pfandrechte ,ganz gut befinde.“ Der Ausdruck erscheint etwas
vag. So lange die Bank sich iiberhaupt gut befindetl, braucht
sie sich sehr wenig um dieses Recht der Einleger zu kiimmern
und nur fiir das Vorhandensein der Deckungstitel zu sorgen.
Interessanter wiire zu wissen, wie die Sache funktioniert,
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wenn es der Bank schlecht geht, d. h. wie das Faustpfandrecht
im Konkurse der Bank sich bewiéhrt.

Man arbeitet in Ziirich bereits wieder an einem neuen
Entwurfe eines Sparkassengeseizes, wesentlich infolge einer
im Jahre 1899 ergangenen Anregung von sozialdemokratischer
Seite aus. Der jetzige Bundesrat Forrer trat s. Zt. in Ziirich
-entschieden fiir einen neuen Versuch ein, so dass er auch
-einer eldgendssischen Losung der Frage gilinstig sein diirfte.
‘Was der neue Entwurf bringen wird, ist noch nicht bekannt,
-also leider auch nicht, ob das Faustpfandrecht soll beibehalten
werden oder nicht. Schon beim ersten Projekte erklirten die
Behorden, dass sie sich vor Einbringung des Vorschlages von
der rechtlichen Durchfiihrbarkeit und Wirksamkeit der Mass-
regel tiberzeugt hitten; das St. Galler Gestindnis, dass in ihrem
Gesetze die Hauptsache fehle, resp. nicht in Wirksamkeit
konne gebracht werden, hatie sie wohl vorsichtiger gemacht.
Die Zuversicht der Ziircher Behorden wire rechtlich wenig-
stens in der Tat auch gerechifertigt gewesen, ob aber auch
vom praktischen Gesichtspunkte aus? Der Umweg mif den
fiir jede Sparkasse zu bestellenden Treuhindern wire doch
efwas umstindlich geworden, speziell in Riicksicht auf die
grosse Zahl und Verschiedenheit der Kassen im Kantone.

‘Das Freiburger Gesetz.

Das Gesetz des Kantons Freiburg, das ganz auf die dor-
tigen Verhilinisse zugeschnitten und von den Gemeindekassen
ausgegangen ist, fillt fiir Reformen allgemeiner Natur ausser
Betracht, immerhin darf betont werden, dass auch hier eine
wirksame Ueberwachung des Staates, vorgesehen ist, die sich
nicht nur auf Beginn und Betrieb, sondern auch auf die Liqui-
-dation erstreckt.

'Versuche in Luzern und Glarus.

Auch Luzern (vergl.hievor 8.552) und Glarus (vergl.S.551)
haben offiziell ihr Sparkassenwesen in Bezug auf die Sicher-
heit der Spareinlagen als unzulinglich und Reformen fiir not-
wendig erklirt, Luzern hat sogar einen Entwurf mit ziemlich
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scharfer Aufsicht und weitgehender Kompetenz des Staates.
ausgearbeitet, nur wurde er leider nicht angenommen, und
seither (1895) ist nichts mehr gegangen. — In Glarus ist einst--
weilen alles beim guten Willen geblieben und nicht einmal
ein Entwurf gemacht worden.

Der Berner Sparkassenverband.

In Bern endlich trachtete man auf einer anderen Basis zu
den notwendigsten Reformen zu gelangen. Das Gesetz iiber
Gemeinniitzige Gesellschaften, das auch fir Sparkassen eine
(venehmigung der Regierung, welche auch wieder konnte ent-
zogen werden, sowie Rechnungsablage an die Regierung vor--
geschrieben hatle, war bei Einfihrung des Obligationenrechtes.
aufgehoben und seither keine neue gesetzliche Massregel ge--
troffen worden (vergl. hievor S.549/50).

Am 11. Januar 1892 wurde im Grossen Rate eine Motion
Hirter eingereicht:?)

,Der Regierungsrat wird eingeladen, zu priifen und dariiber-
Bericht zu erstatten, ob mnicht die im Kanton Bern befindlichen.

Sparkassen, sowie die Bankinstitute, die Spargelder annehmen,
einer staatlichen Aufsicht unterstellt werden sollten.* —

Die Motion wurde am 6. April 1892 beraten, erheblich
erklirt und der Finanzdirektion zu Bericht und Antrag tiber--
wiesen, bei welcher sie wohl noch liegt, wenigstens wird in
dem Bericht an die Berner Handelskammer bis zum:Jahre-
1905 von deren Schicksal nichts mehr erwidhnt. Im Jahre
1899 griff daher die Handelskammer zur Selbsthilfe und ver-:
suchte nach deutschem Vorbilde (vergl. hievor S.567) einen
Verband der bernischen Sparkassen auf dem Wege der Krei-
willigkeit anzubahnen, zd welchem Zwecke sie eine Delegierten-
versammlung der bernischen Sparkassen einberief, an welcher
deren 47 tatsdchlich teilnahmen und eine Sparkassenkommission
gewidhlt wurde. Diese arbeitete Verbandsstatuten aus, auf
Grund welcher am 5. Dezember 1901 der Bernische Spar-

') Vergl das Weitere hieriiber im Bericht von 1905 an die Bernische
Handels- und Gewerbekammer iiber Sparkassengesetzgebung und Sparkassen-
reformen. Seite 9 ff.
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kassenverband konstituiert wurde, dem aber nur 23 Kassen
beitraten, die sich spiter sogar auf 22 von 93 reduzierten.
Also ein recht schwacher KErfolg, der auch fir die Zukunft.
kaum eine Besserung verspricht, selbst wenn der Kanton die
vom Verbande nachgesuchte Subvention von Fr. 1000 —1200
leistet. ,Dieser Zuschuss,“ wird in dem Subventionsgesuche:
betont, ,sollte nur 2—3 Jahre (von 1905 an gerechnet) not-
wendig sein. Denn entweder ist dann die Zahl der Mitglieder
derart, dass der Verband seine Zwecke aus eigenen Milteln
erfilllen kann oder aber, wenn dies nicht der Fall sein sollte,
wire der Versuch besserer Kontrolle iln Sparkassenwesen auf
dem Wege eines freiwilligen Verbandes tberhaupt als ge-
scheitert zu betrachten. Dann bleibt nur {tbrig, wie der
Bericht andern Ortes sagt, ,die Gesetzgebungsmaschinerie auch
hiefiir in Anspruch zu nehmen.“ Zugleich wird an die Direk-
tion des Innern der Antrag gestellt, ,der Beginn der Titig-
keit des bernischen Sparkassenverbandes mochte offiziell den
Regierungen von Ziirich und Basel, bei denen ebenfalls Spar-
kassenmotionen anhiingig sind, wie denjenigen von Freiburg,
Aargau und St. Gallen, welche Kantone bereils eine Regelung
des Sparkassenwesens haben, bekannt gegeben und mit der
Anregung zur Grindung eines Schweizerischen Sparkassen--
verbandes verbunden werden.“

Nachdem aber in dem mehr, als andere, homogenen
Kanton Bern, der sich so oft schon zu einer einheitlichen,
imposanten Aktion emporgeschwungen hat, die Verbandsidee
trotz mehr als zehnjihriger Agitation beinahe als gescheitert.
zu betrachten ist, diirfte sich dieselbe auf interkantonalem,
viel ungleicherem Boden noch weniger als zugkriftig erweisen.
Einen derartigen Verband haben auch Andere, wie Fatio und
Milliet, die gegen ein staatliches Eingreifen waren, angeregt.
und sich dabei sogar im Traume gewiegt, man konnte auf
diese Weise erreichen, dass jede Sparkasse sich verpflichlete,
eine in einer andern eingelegte Summe zurickzuzahlen, wo--
mit ein allgemein giiltiges, schweizerisches Sparbiichlein ge-
schaffen wiirde. Der Gedanke ist schon, aber auf privatem.
Wege zweifellos undurchfiihrbar; denn die Sparkassen sind
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viel zu ungleich organisiert und "hauptsichlich zu ungleich
fundiert, als dass eine fiir die andere eintreten wiirde oder
konnte. Derartiges lisst sich entschieden nur auf dem Bundes-
‘wege erzielen. Wie lange ging es, bis wir Aehnliches mit
«den Banknoten erreicht haben! und doch waren hier, wo es
sich um grosse Banken mit gleichen Grundsitzen und inter-
kantonalem, ja internationalem Verkehr handelte, die Schwierig-
keiten viel geringer und vor allem das Bediirfnis viel grosser.
Ueberdies wire diese Idee wohl nur bei Inhaberbiichlein durch-
fithrbar, da eine Sparkasse auch im' giinstigsten Falle nur ihre
-eigenen Kinleger kennen kann.

Der blosse Gedanke an eine solche Moglichkeit setzt vor-
aus, dass alle Sparkassen unter den gleichen Vorschriften
:stehen, und dass diese strenge hefolgt werden. Die Schluss-
konsequenz wiire ein gemeinsames Vermogen oder mindestens
-eine gemeinsame und gegenseitige Haftbarkeit aller Kassen;
«denn nur bel einer solchen Organisation ist es gleichgiiltig,
‘wo die Kasse in Anspruch genommen und wo eingezahlt wird,
-0b in Gent oder in Rorschach, in Chiasso oder in Basel. Fir
Privatinstitute scheint erfahrungsgemadss ein derartiger Verband
undenkbar, auch unter Gemeindekassen mit Gemeindegarantie
nicht, kaum unter kantonalen Instituten; denn es konnte so-
gar eintreten, dass nicht einmal eine Kantonalbank unbedingt
fiir die andere haften mochte. Es bliebe daher fiir die Reali-
sierung des Traumes nichts tbrig, als die gerade von den
Verbandsschwirmern so verponte Bundessparkasse, die man
schon in der mildern Form der Postsparkasse perhorresziert.
Dazu kommt noch, dass wir es nur in den wenigsien Fillen
mit reinen Sparkassen zu tun haben, sondern grosstenteils mit
Banken oder Spar- und Leihkassen, von welch letztern manche
eine dusserst zweifelhafte Sicherheit darbieten. Was mit
reinen Sparkassen allenfalls moglich erschiene, wird mit Bank-
geschiften von so verschiedener Art, wie wir sie besitzen,
sofort absolut undenkbar, ganz abgesehen davon, dass der
gute Wille zu einer solchen Organisation tberhaupt fehlt.

Man halte hier nicht das deutsche Beispiel entgegen; eben
«larin, dass man dieses zum Vorbild genommen hat, ruht die
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grosse Tduschung. In Deutschland handelt es sich in erster
Linie um reine Sparkassen, zweitens um solche mit Garantien
offentlicher Korporationen und drittens unterliegen sie alle
einer behordlichen Aufsicht; sie machen keine Bank-, noch
weniger Spekulationsgeschifte, sie sind viel gleichméissiger
organisiert und sie sind vor allem an Ueberwachung und Dis-
ziplin von vornherein gewohnt, wovon allem bei uns so ziem-
lich das Gegenteil zutrifft. —

Was speziell das allgemein giiltige Spalbuchlem betrifft,
so steht es auch in Deutschland erst auf dem Wunschzettel
und existiert bislang weder im Verbande, noch in den Einzel-
staaten, ausser da, wo es sich, wie in Wiirttemberg, um eine
Landeskasse mit ihren Filialen handelt.

Uebrigens wird auch im Kanton Bern der Verband
ausserhalb des Kreises seiner Spezialanhinger nur als Not-
behelf betrachtet und ein direktes staatliches Eingreifen auf
dem Gesetzgebungswege verlangt. So in zwei neuen, vom
Verband unabhingigen, im Jahre 1904 an den Grossen Rat
gestellten Begehren.

Der Verband muss einstweilen auf interkantonalem Ge-
biete als Utopie betrachtet werden; dringt er auf bernischem
durch, so erscheint das schon als ein fast unerhoffter Erfolg,
den wir seinen Anstrebern von ganzem Herzen wiinschen;
denn der Verband steht mit einer staatlichen resp. gesetzlichen
Regelung in keinerlei Widerspruch. Alle seine Bestrebungen,
Wiinsche und Ideale vertragen sich nicht nur mit einer Spar-
kassengesetzgebung, sondern sind iberhaupt erst unter einer
solchen mit einiger Sicherheit durchfihrbar,

‘Reformantrag in Basel-Stadt.

Als letzter Reformkanton sei schliesslich Basel-Stadt er-
wihnt. Infolge des Konkurses der Basler Kreditgesellschaft
und der damit in Verbindung stehenden Basler Sparkasse
wurden im Grossen Rate zwei sogenannte Anziige von sozial-
demokratischer und freisinnig-demokratischer Seite aus gestellt
und zwar: |



583 Verhandlungen des Schweizerischen Juristenvereins 1906,

1. von Jiggi (sozialdemokratisch): ,Der Regierungsrat wird.
eingeladen, zu priifen und zu berichten, ob nicht diejenigen Institute,
welche Spargelder entgegennehmen, unter staatliche Kontrolle ge-
stellt werden sollten;

2. von Amstein (freisinnig-demokratisch): ,Der Regierungsrat
ete. .. ... , 0b nicht ein Gesetz iiber das Sparkassenwesen zu er-
lassen sei, in welchem die Bedingungen zum Betrieb einer Spar-
kasse, die Vorschriften iiber Anlage der Gelder, iiber Rechnungs--
stellung, Verantwortlichkeit der Aufsichtsbehdrden und staatliche:
Aufsicht enthalten sind.“

Die Anziige wurden erheblich erklirt und der Regierung
iiberwiesen, die mit dem Weitern das Finanzdepartement be-
auftragte. Im Sommer 1906 wurde dieses anldsslich der
Rechnungspriifung neuerdings gemahnt, hat aber bis jetzt noch
keine Vorlage gemacht. In den beiden Anziigen sind un-
schwer die Vorbilder des Aargauer und des St. Galler Systems.
wieder zu erkennen. Beide betonten in ihren Begriindungen,
dass bei den erwihnten Konkursen sehr viel kleine Leule:
um ihre Ersparnisse gekommen seien, Dienstboten, Knechte,
Migde und Arbeiter. Der Staat miisse unbedingt dafiir sorgen,.
dass in Zukunft derartige Vorkommnisse tunlichst verhindert.
werden.

Erfolg der kantonalen Bestrebungen.

Alle diese kantonalen Massregeln, Versuche und Anfrige,.
sowie die Sanierungsvorschlige der Statistikerkonferenzen und
Handelskammern gehen insgesamt auf eine Kontrolle im weitern
Sinne aus, sie mischen sich daher auch alle direkt in den Be--
trieb der Institute ein und stehen darum bei diesen selbst und
bei all denen, die hinter jeder staatlichen Einmengung eine:
finanzielle Kinschrinkung oder Ausbeutung vermuten, in Miss--
kredit. Sogar den Versuchen des Berner Verbandes steht das--
selbe Misstrauen und die Furcht vor einer Einmischung in
Privatverhiltnisse entgegen, eine Furcht, die leider bei manchen
nicht zum kleinsten Teile eine Steuerfurcht zu sein scheint.

Dieses Vorgehen stosst aber nicht nur auf grossen Wider--
stand, sondern es bietet auch, wie die Erfahrung lehrt, keine
besondere Sicherheit; denn abgesehen davon, dass die Angaben:
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in den Rechnungsablagen ete. sehr leicht konnen gefilscht oder
verschleiert sein, so bieten sie keine grossere Garantie, als sie
Rechnungsablagen, Bilanzen und Rechnungsrevisoren tiberhaupt
zu gewihren vermogen. All diese Vorsichtsmassregeln sind bei
-auch nur einigermassen ordentlich verwalteten Instituten so-
wieso schon vorhanden und doch nicht im stande, Katastrophen
zu verhindern. Gewandte Direktoren haben es noch immer
verstanden, ihre vorgeselzlen Verwaltungsrite, sowie die
Rechnungsrevisoren zu hintergehen und zu tduschen; sollten
sie das gegeniiber staatlichen Organen weniger gut konnen?
Das diirfte kaum anzunehmen sein. Ueberdies erlahmt er-
fahrungsgemiss mit der Zeil jede Kontrolle, so scharf sie auch
.am Anfange arbeiten und so ehrlich sie gemeint sein mag,
-die staatliche wohl noch eher, als die private. Auch die von
manchen Gegnern dieses Verfahrens hervorgehobene Gefahr,
-dass durch dasselbe der Schein einer staatlichen Garantie bei
Unkundigen hervorgerufen werde, wihrend eine solche tat-
sichliche gar nicht existiert, ist nicht abzuleugnen.

Wohl oder iibel gelangen wir daher zur Einsicht, dass
-auf dem bisher vorgeschlagenen und teilweise auch betrelenen
Wege ein befriedigendes Resultat nicht zu erreichen ist. Wenn
wir des fernern erwégen, dass einzig der Kanton Si. Gallen
-ein wirkliches Sparkassengesetz durchgebracht hat, wihrend
das Ziirchervolk ein solches, und zwar ein besseres, verwart,
horen wir dazu, wie zuversichtslos man in den Regierungs-
kreisen der Kantone {iber solche Gesetzvorschlige sich dussert,
80 miissen wir zum Schlusse kommen, dass auf dem bisherigen
Wege in den Kantonen tiberhaupt nichts zu erreichen isl, im
glinstigsten Falle etwas Unvollstindiges und daher Ungentigendes,
und wohl selbst das nur in einzelnen Kantonen.?)

Bestrebungen auf bundesrechtlichem Boden.

Es bleibt also noch zu untersuchen, wie es in unserer
Materie mit dem Bunde steht. Dieser hat sich bisher nur
1mit den Postsparkassen beschiftigt, nachdem die Motion Morel

15 So auch sehr entschieden: Vorortsbericht von 1901, S, 51/2,
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vom 11.Juni 1881 dieses Thema angeregt hatte. Am 16. Februar-
1887 erschien ein diesbeziiglicher Bericht von Morel und Schneider-
iiber die belgischen Postsparkassen, worauf durch Bundesrats-
beschluss vom 4. Mirz 1890 das Finanzdepartement eingeladen
wurde, die Frage der Krrichtung einer eidgenossischen Post--
sparkasse zu priifen. Wichtiger fiir uns ist der auf Eingabe
der Statistikerkonferenz von 1891 am 27. Mai 1892 erlassene:
Bundesratsbeschluss, wonach das Departement des Innern be--
auftragt wurde, mit den Kantonen beziiglich der Anbahnung
einer Sparkassenstatistik in Korrespondenz zu f{reten. Ein
offentlich bekanntgegebenes Resultat dieses Beschlusses liegt.
unseres Wissens nicht vor; dagegen erschien 1896 die schon
ofters zitierte private Statistik der Schweizerischen Sparkassen
bis 1895 von Guill. Fatio, welche fiir 1896 und 18971!) noch.
Fortsetzungen erhielt, dann aber wieder einschlief, obschon der-
Bund mehrfach aufgefordert wurde und auch geneigt schien, fiir
eine Fortsetzung zu sorgen, ein Vorgehen, das im hochsten Grade:
gerechtfertigt gewesen wire, leider aber aus unbekannien
Grinden unterblieb. Das letzte, was bisher von Bundeswegen
geschah, war der Bundesratsbeschluss vom 5. Februar 1895
betreffend Verwendung von Schweizerischen Frankomarken zu
Einlagen bei Sparkassen und Umtausch derselben. Damit ist.
die offizielle Bundestitigkeit in der Sparkassenfrage erschopft.

Von der Bundesgesetzgebung hatten viele eine Besserung:
der Verhiltnisse erwartet, doch hat sich auch diese Hoffnung,
wie ibrigens vorauszusehen gewesen wire, nicht bewihrt, ja.
das Obligationenrecht hat sogar direkt ungiinstig gewirkt. Einige-
Kantone haben nidmlich bei dessen Einfiihrung ihre Vorschriften
iiber eine staatliche Kontrolle und Genehmigung der Finanz-:
institute (andernorts der Aktiengesellschaften und Genossen-
schaften, eventl. auch der Kommandit- und Kommanditaktien--
gesellschaften, so z. B. in Basel), worunter jeweilen auch die-
Sparkassen fielen, aufgehoben in der Meinung, sie seien dem

") Zeitschrift fir Schweiz. Statistik, Jahrginge 1996, 1898 und 1900. —
Der letzten Arbeit ist noch eine ebenfalls gut durchgefiihrte Statistik der-
Sparkassen der Welt beigefiigt.
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Obligationenrechte gegentiber nicht mehr giiltig und dieses.
gentuge fir die Zukunft. Nach beiden Richtungen haben sie
sich getiuscht, manche der Kontrollvorschriften wéren, als.
polizeilicher Natur, wohl aufrecht zu erhalten gewesen, und
die meisten hitten jedenfalls ihre gute Wirkung beibehalten..

Handelsregister und Sparkassen.

Speziell auch auf die Vorschriften iiber das Handelsregister
und den Eintrag in diesem wurden bedeutende Hoffnungen
geselzt. Mit Unrecht; denn die Gesetzgebung tiber das Handels-
regisler hat mit der ganzen Frage gar nichts zu tun, da sie
rein organisaftorischer Natur ist, nur die Form der Handels-
gesellschaften feststellt und deren Eintragung befiehlt. Die Spar--
kassen konnen in jeder belichigen dieser Formen, ja sogar bei
einer Einzelfirma, auftreten, ihre Eintragungspflicht hingt ledig--
lich von ihrer kaufminnischen Natur ab, die durch O. R. Art. 865,
Abs. 4 berithrt wird und an sich wohl unbestritten ist. Dass.
sie in der Gesetzgebung iiber das Handelsregister nicht erwihnt.
werden, ist daher selbstverstindlich; denn es wire hiefiir nicht.
der mindeste Grund vorhanden gewesen; aus diesem Um--
stande kann deshalb auch keinerlei Beweis dafiir abgeleitet.
werden (wie das versucht worden ist), dass der Bund hier
nicht eingreifen dirfe. Unerklirlich bleibt es hochstens, wie
man tiberhaupt auf die Idee kommen konnte, die Materie sei
hiedurch der Bundesgesetzgebung entzogen. Fehlen heute noch
einzelne Sparkassen im Handelsregister, so beruht das ledig--
lich auf Versehen der zustindigen Handelsregisterbureaus, nicht.
aber auf einem prinzipiellen Unterschiede; es wire denn, dass.
es sich um die in O.R. Art. 613 ausgenommenen Staatsanstalten
handelte. O. R. Art. 613 besagt tiberhaupt gemiiss seiner Stellung
im Titel 26 tiber Aktiengesellschaften nichts anderes, als dass auf’
die in ihm genannten Staatsanstalten das im Titel 26 enthaltene
Aktienrecht nicht anwendbar sei. Das {rifft natiirlich auch fir
kantonale Sparkassen zu, seien sie mit Kantonalbanken
verbunden oder nicht, prdjudiziert aber einer eidgendssischen
Sparkassengesetzgebung nicht im allermindesten. -Uebrigens.
wiirden Institute mit Staatsgarantie voraussichtlich von einer
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solchen koénnen ausgenommen werden, da hier die ratio
legis wegfilll; denn einerseits stehen sie bereits unter Staats-
aufsicht und anderseits bediirfen die Einleger keiner be-
-sondern Sicherstellung, weil der Staat fiir alle Verbindlich-
keiten, also auch fir ihre Einlagen, haftet. Hieran édndert die
Eintragung im Handelsregister nicht das Mindeste, ist also
fiir unsere Frage vollkommen bedeutungslos; zudem ist sie
durch das Kreisschreiben des Bundesrates vom 13. Mirz 1883
regliert, wonach Institute, die mit der Staatsverwaltung un-
mittelbar verbunden sind und kein besonderes, ihnen zu-
geschiedenes Betriebskapital besitzen, der Eintragspflicht ent-
hoben werden, wihrend alle andern, selbst wenn sie unter
Staatsaufsicht stehen, eintragspflichtig sind (vergl. Handbuch fiir
die Schweizerischen Handelsregisterfiihrer Seiten 30.273/4. 431.)

In etwas verwirrender Weise zitiert der Kommentar von
Schneider und Fick (Auflage 1896) einen Entscheid des
Waadtlindischen Kantonsgerichtes (in Sachen La prévoyante
in Yverdon): ,Nicht unter Absatz 4 (von O. R. Art. 865) fillt
eine Vereinigung von Kapitalien als Sparkasse, um sie in ver-
schiedenen Titeln mit oder ohne Zins anzulegen, mit oder
-ohne Primienriickzahlung, wobei ein Gewinn in Kontokorrent
gestelll werden und eine Reserve bilden soll.“ KEs kann sich
hier nur um einen (mehr oder weniger begriindeten) Spezial-
-entscheid handeln beziiglich einer Spargenossenschaft, die tat-
sichlich nur Spargelder ihrer Mitglieder aufhiuft, ohne die-
selben anders zu verwerten, als dass sie sie in verzinslichen oder
unverzinslichen Titeln (wohl Primienobligationen) anlegt. Der
Grund fiir die Nichteintragspflicht kann nur darin liegen, dass
-diese sogen. Sparkasse iiberhaupt keine (Geschifte mit dritten
macht, was bei ganz kleinem Betrieb denkbar ist, aber dann
auch keinen Gewinn, ausser einem ganz zufilligen Kursgewinn
oder einer Priamie, abwirft. Derartige kleine Sparvereine zum
Ankauf von Primienobligationen kommen vielfach in Privat-
kreisen und meist ohne besondere Organisation vor. Solange
sie nicht nach aussen als Rechtssubjekte auftreten, sind sie
lediglich als einfache Gesellschaften zu behandeln und gehoren
«daher auch nicht in das Handelsregister. Ueberschreiten sie
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-aber diese Schranken, so unterstehen sie auch den Vorschriften
von O. R. Art. 865, Abs. 4, umsomehr, als sie dann auch einer
geordneten Buchfiihrung bediirfen.

‘Qeffentliches Interesse.

Auch die Hoffnung auf das Handelsregister blieb illusorisch.
Das eine ergibt sich aber wiederum, dass man von allen Seiten
und von allen Gesichtspunkten aus ernstlich eine Besserung
-des gegenwirtigen Zustandes anstrebf. Wo und in welchen
Kreisen immer die Frage beriihrt wird, anerkennt jedermann,
-dass es sich hier um dringende, offentliche Interessen handelt.
S0 heisst es im Vorortsbericht von 1901 (vergl. auch Aargau-
ische Statistische Mitteilungen 1904, S.50). ,Wenn dem Staat
-das Recht und die Pflicht zuerkannt werden muss, da ein-
:zuschreiten, wo offentliche Interessen beteiligt sind, ja unter
Umstinden geradezu auf dem Spiel stehen, so wird man nicht
umhin konnen, das Zutreffen dieser Voraussetzung in der Spar-
JKkassenfrage zuzugeben. Oeffentliche Interessen sind bei den
Sparkassen, wo die drmeren Klassen ihre Krsparnisse anlegen,
50 gut im Spiel, wie bei den Notenbanken, die fir Kreditgeld
sorgen und den Geldumlauf regeln, oder im Viehhandel, wo das
Jlandwirtschaftliche Kapital umgesetzt wird.“ Aehnlich schreibt
Banknoteninspektor Scherer in seiner Abhandlung tber die
Schweizerischen Sparkassen (Bern 1885): ,Es erscheint zum
mindesten einseitig, wenn nicht gerade widerspruchsvoll, wenn
man sich so eifrig mit der gesetzlichen Reglierung, z. B. des
Notenwesens, beschiftigt, wihrend die Notwendigkeit einer
-staatlichen Einmischung und Fiirsorge bei den Sparkassen, also
in einer Frage, die durch die unmittelbar beteiligten Inter-
-essenten der untern und mittlern Volksklassen ebensosehr von
-sozialpolitischer, als finanzwirtschaftlicher Bedeutung ist, gewiss
zum mindesten so stark hervortreten muss.*

Notwendigkeit des bundesrechtlichen Eingreifens.

Diese und idhnliche Ausspriiche tauchen iiberall wieder
auf und tberall ruft man, da die Kantone nach allgemeiner
Ansicht versagen, die Hilfe des Bundes an. ,Kine griindliche

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge XXV. 40
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Sanierung,“ heisst es im Vorortsbericht von 1901, ,ist wohl nur
erreichbar durch ein vom Bunde zu erlassendes Geselz,“ welcher
Satz auch im Jahre 1904 in den Aargauischen Statistischen:
Mitteilungen wiederholt wird zum deutlichen Zeichen, dass man
auch im Aargau an den bloss kantonalen Massregeln verzweifelt.
Die allerneuesten und kompetentesten Urteile finden sich aber
in den Antworten der kantonalen Staatskanzleien auf das
behufs Materialbeschaffung fiir die vorliegende Arbeit von der
Kommission des Schweizerischen Juristenvereins erlassene
Zirkular, wobei ausdriicklich muss hervorgehoben werden,
dass das Zirkular keinerlei Frage in dieser Richtung enthielt,
die Aeusserungen also durchaus spontaner Natur sind. So-
schreiben:

Glarus (Ratsschreiber Trimpy):

,Die Behiorden haben seither (1903/4) keine Veranlassung-
genommen, weitere Beschliisse in Sachen (Sparkassenreform) zu
fassen, wiirden es aber jedenfalls begriissen, wenn die Frage der
Staatsautsicht iiber die Sparkassen durch Autnahme geeigneter Be--
stimmungen im Eidgenossischen Zivilgesetzbuch geregelt wiirde.“

Bern (Vorsteher des Kantonalen Statistischen Bureaus:
Miihlemann):

,Immerhin neigt der Unterzeichnete der Ansicht zu, dass die-
Sparkassen einer wirksamen staatlichen Kontrollaufsicht ebensogut
unterworfen sein sollten, wie die Versicherungsanstalten. Ob nun
besondere Bestimmungen iiber das Sparkassengeschift in das neue:
Schweizerische Zivilgesetzbuch aufgenommen oder in die Spezial-
gesetzgebung verwiesen werden sollen, dariiber gestattet sich der
Unterzeichnete kein Urteil, sondern mdochte dies der Erdrterung
und Entscheidung des Schweizerischen Juristenvereins vorbehalten.

Zirich (Direktion der Volkswirtschaft des Kantons Ziirich:
Locher):

o8 ist nach unserer Ansicht sehr zu begriissen, dass der-
Juristenverein der Sparkassengesetzgebung nihertreten will. Zur
Frage, ob es angezeigt sei, im Zivilgesetzbuch diesfillige Bestim-
mungen unterzubringen, mdchten wir immerhin, nach einem ersten:
Eindrucke das Bedenken anbringen, dass dadurch kaum das er-
reicht werden konnte, was man von der Sparkassengesetzgebung
erwartet. Unseres Dafiirhaltens liegt ihr Schwerpunkt nicht in der
zivilrechtlichen Beeinflussung des Sparkassengeschiiftes, sondern in
der vom offentlichen Rechte beherrschten Stellung des Institutes-
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der Sparkasse. Zivilrechtlich besteht zweifelsohne die Kompetenz
der Bundesgesetzgebung; aber diese Kompetenz vermag die Materie
nicht erschoptend zu umtassen; und soweit durch Normen des Gffent-
lichen Rechtes die Sparkasse einer Sondergesetzgebung mit Nutzen
unterstellt werden konnte, mangelt zur Zeit noch dem Bunde die
Kompetenz. Bringt aber die schweizerische Zivilgesetzgebung Be-
stimmungen iiber das Spargeschiift, so ist zu befiirchten, dass den
Kantonen die Anregung einer umfassenden Regulierung des Spar-
kassenwesens vollends verloren geht, ohne dass von der anderu
Seite die Aufgabe zur Zufriedenheit gelost worden wiire. In einem
Punkte, scheint uns, konnte das Schweizerische Zivilgesetzbuch einen
veredelnden Einfluss auf den Betrieb des Sparkassengeschiiftes aus-
iiben; nadmlich in der bestimmten durch das Gesetz zu umschreiben-
den Qualifikation gewisser Sparguthaben als sogen. miindelsichere
Anlagen. Durch eine solche Umschreibung des als miindelsicher
geltenden Sparguthabens wiirde indirekt erreicht, dass sich die
Institute in ihrer Geschiftsfiihrung so einrichten, dass ihre Hefte
als Miindelpapiere gelten, was unzweifelhaft nur von gutem Ein-
fluss wiire.“

Aus diesen drei Schreiben geht zundéchst das hervor, dass
deren Verfasser noch nicht iiber den Standpunkt der Staats-
kontrolle hinaus gekommen sind, was speziell beim Ziircher
eigentlich wundernehmen muss; hat man doch in Zirich mit
Recht betont, wie auch in St. Gallen, dass all diese Kontroll-
vorschriften, die nach Herrn Lochers Ansicht offentlich-recht-
licher Natur sind, Katastrophen nicht zu verhindern vermogen
und dann, wenn es am notigsten wire, beim Zusammenbruch
der Gesellschaft, nichts niitzen. Darum hat man ja eben in
Zirich zum Faustpfandrecht der Einleger greifen wollen, und
einen ihnlichen Weg méchte man auch in St. Gallen beschreiten.
Darin hat Herr Locher vollkommen Recht, dass eine blosse
Behandlung des Sparkassengeschéiftes im engern, rein juristischen
Sinne wenig Wert besiisse und die Aufgabe, an der unter
andern auch der Kanton Ziirich arbeitet, nicht zur Zufrieden-
heit losen wiirde. Ob damit der kantonalen Anhandnahme
geradezu geschadet wiirde, mag dahingestellt bleiben, weil eine
derartige, rein akademische Behandlung der Frage garnicht im
Zwecke dieser Arbeit liegt. So juristisch interessante Partien
sie auch bieten mochte, so wenig wiirde sie praktisch niitzen,
und doch sollte elwas praktisch Niitzliches geleistet werden.
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Der Haupt- und Schlusspunkt des Zircher Schreibens endlich
kommt einer petitio principii gleich. Einstweilen sind die
Sparbiichlein in den wenigsten Fillen, abgesehen von den
Kantonalbanken, fiir miindelsichere Anlagen geeignet, so oft
sie auch missbriuchlicherweise als solche angenommen werden,
und so sehr auch das Volk in seinem unerschiitterlichen Glauben
an die Giute und Heiligkeit der Sparkassen sie als solche zu
betrachten geneigt ist. Wie sollte nun die Bundesgesetzgebung
zivilrechtlich diese Miindelsicherheit verlangen und erzielen
konnen, wenn ihr nichts zugeschieden wird, als eine gesetz-
liche Normierung des Sparkassengeschéiiftesin juristischem Sinne?
Eine entschieden unmogliche Leistung. Den Zweck allerdings,
dass die Sparbiichlein als miindelsichere Anlagen betrachtet
werden konnen, mochten auch wir erreichen, aber auf einem
andern, direkten, vom guten Willen der Sparkassen unabhiéingigen
Wege. Die , geselzliche Umschreibung des als miindelsicher
geltenden Sparguthabens,“ wie sich Herr Locher ausdriickt,
wird unseres Krachtens nur durch gesetzliche Massnahmen er-
zielt, die dafir sorgen, dass auch im Konkurse der Sparkasse
das Sparguthaben gesichert ist und nicht verloren geht.?)
Dies auf einem der Bundesgesetzgebung gestatteten Wege zu
erreichen, isl gewiss eine dankenswertere Aufgabe, als eine
Untersuchung iiber mutuum und depositum irregulare oder
tiber hinkende Inhaberpapiere. Sollte dadurch den kantonalen
Bestrebungen die Hauptsache vorweggenommen werden, so
diirfen die Kantone sich dessen freuen; denn sie selbst konnen
einerseits dieses Ziel, wie die Erfahrung lehrt, doch nicht oder
nur hochst unvollkommen erreichen und anderseits bleibt ihnen
bei einem Handinhandarbeiten mit dem Bunde noch genug auf
ihrem Gebiete zu tun; denn das, was sie bisher im wesent-

") Der etwas auffallende Satz von den Miindelgeldern erklirt sich wohl
davaus, dass in einer Ziircher Verordnung vom 16. Februar 1889 fiir vor-
mundschaftliche Gelder die Anlage neben anderm auch in Sparkassa-
heften vorgesehen wird, was natiirlich bei dem sehr verschiedenen Werte
der ziircherischen Sparkassen eine unter Umstinden recht gefihrliche Vor-
schrift sein kann, die erst dann gerechtfertigt ist, wenn Sparkassahefte
wirklich miindelsichere Anlagen darstellen.
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lichen anstrebten, die Ueberwachung der Sparkassen, wird
ihnen ungeschmélert iiberlassen. Speziell der Kanton Ziirich
hat eine hichst dankenswerte Vorarbeit fiir eine eidgendssische
Reglierung der Sparkassenfrage geleistet, indem er als erster
und einziger auf die rein zivilrechtliche Moglichkeit einer Losung
hinwies. Was ihm auf seinem Gebiete misslungen ist und
vielleicht wieder misslingen wiirde, kann heute unbeanstandet
der Bund sozusagen mit einem Federsiriche leisten. Ueber die
verfassungsrechtliche Frage, welche das Schreiben ebenfalls be-
rihrt, werden wir spéiter des eingehenden zu sprechen haben.

Opportunitat der Jetztzeit.

Gerade heute bei Anlass des Schweizerischen Zivil-
gesetzbuches ist der richtige und beste Augenblick und in
diesem Buche der richtige und beste Platz fiir die endliche
und endgiiltige Losung der Frage, an der schon so Viele mit
so wenig Erfolg gearbeitet haben, und die doch so dringend
einer Liosung bedarf. Der Gesetzgeber braucht nur zu wollen,
so ist die Losung da. Ort und Zeit sind von selbst gegeben,
giinstiger, als je zuvor und darnach; jetzt oder nie, zum min-
desten nur viel spiter und mit viel grossern Schwierigkeiten.
Die Hauptgrundsitze gehoren direkt in das Zivilgesetzbuch,
juristische FEinzelfragen mogen dem Obligationenrecht oder
einem Spezialbundesgesetze vorbehalten werden, praktisch-
technische einer Verordnung. Das Vorbild gibt uns von selbst
und fast aufs Wort passend der Abschnitt tiber die Pfand-
briefe; fiigen wir einen dhnlichen fiir das Sparkassengeschift
ein, so diirfte alles in Ordnung und der Erfolg gesichert sein.
Alles dringt und ruft nach einem Eingreifen des Bundes, bloss
die Verfassungsfrage schreckt diesen oder jenen noch ab; ge-
lingt es uns, diese gliicklich zu lésen, so dirfte kaum von
irgend einer Seite ein ernstlicher Einwand erhoben werden.
Dass aus dunkeln Interessentenkreisen, die iiberhaupt jeder
Einmengung in das Sparkassenwesen abhold sind, weil sie
ihren Schlendrian oder ihren Privatnutzen gefihrdet sehen,
nicht ein Widerstand geleistet werde, wollen wir nicht be-
streiten; aber unter den niichsten Interessenten selbst schliessen



598 Verhandlungen des Schweizerischen Juristenvereins 1906.

sich alle bessern Elemente dem Vorgehen gerne an, leiden
sie doch zugeslandenermassen unter den schlechtern, indem
die an sich gute Sache durch diese letztern diskreditiert wird.

Die Gefahr, dass durch Einbezug des Sparkassengeschiftes
in das Zivilgeselzbuch diesem selbst neue Feinde erwachsen,
fiallt ausser Betracht; denn allfillige Feinde werden mehr als
reichlich durch die neuen Freunde aufgewogen, wird doch
damit endlich einem allgemein anerkannten Bediirfnisse ent-
sprochen., Eine wirkliche Verspilung liegt auch nicht vor;
denn die Rite sind mit dem Entwurfe noch lange nicht fertig,
ja sie sind noch nicht einmal bis zu der Stelle gelangt, wo
wir unsern neuen Abschnitt am fliglichsten einschieben wiirden.
Ein kleiner Abschnitt von 2—3 Paragraphen, aber damit eine
grosse Tat!

Herr Bundesrat Forrer hat schon als Zircher Kantonsrat
eine Reform des Sparkassenwesens fiir unumginglich not-
wendig erklirt, er dirfte seither seine Ansicht kaum geindert
haben; nun, da er an der Spitze des Gesamistaates steht,
wird er das, was er fir das Glied als notig erklirte, auch
da, wo es dem Ganzen und den Gliedern dienen soll,
wohl ebenfalls unterstiitzen. Heule sleht ihm ein weiteres,
glinstigeres und dankbareres Feld offen, als frither auf dem
bloss kanlonalen Gebiete. Die Sache an sich ist so wichtig,
dass wir mit Sicherheit hoffen diirfen, auch der hochverdiente
Redaktor des Gesetzes, sowie dessen Hauptférderer, Herr
Bundesrat Brenner, werden willig der Einschiebung einiger ent-
sprechender Artikel in ihr grosses Werk ihre Zuslimmung er-
teilen. Wohl konnte man dies auch in ein besonderes Bundes-
gesetz verweisen, aber zum einen wire damit alles um viele
Jahre hinausgeschoben und zum andern wiirden sich gegen
ein Spezialgesetz viel mehr Bedenken gerechtfertigter und un-
gerechtfertigter Natur erheben wund viel mehr personliche
Feinde, so dass dessen Erfolg ein viel unsicherer wire. Das
Zivilgesetzbuch hingegen wird nicht verworfen, ob man das
Sparkassengeschift hineinbringt oder nicht, und weitere Kata-
strophen abzuwarten, bevor man die lingst ersehnte Hilfe
bringt, wird wohl auch niemand empfehlen.
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,Die Spargelder der drmern Klassen,“ sagt der Vororts-
Dbericht des Schweizerischen Handels- und Industrievereins
von 1901 auf Seite 30 ,sind ein so kostbares Gut, dass fir
-die Erhaltung desselben nicht leicht zu viel getan werden kann;
vielmehr ist fiir sie das Beste gerade gut genug.“

Das Beste aber ist die Aufnahme sichernder Bestimmungen
in das Zivilgesetzbuch.

JDie Sparkassen in der kiinftigen Bundesgesetz=-
gebung.

Nachdem alle bisherigen kantonalen Versuche einer sach-
gemissen Reglierung des Sparkassenwesens gescheitert sind
oder doch kein befriedigendes Resultat ergeben haben, miissen
wir sehen, ob wir nicht auf einem andern, als dem bisher
-eingeschlagenen Wege zum Ziele gelangen konnen. Dieses
Ziel war stets und muss immer in erster Linie das sein, die
Einleger soweit moglich vor Verlusten zu schiitzen. Dass
dieses Ziel vermittelst staatlicher Kontrolle, sowie einer Be-
aufsichtigung und Reglementierung des Sparkassengeschiftes
nicht zu erreichen ist, weil es nicht nur auf grosses Wider-
sireben slosst und viel zu sehr von subjektiven Merkmalen
und Umstdnden abhingt, sollte nachgerade jedermann Kklar
geworden sein. Wenn es etwas langer Auseinandersetzungen
bedurfte, um diesen Beweis durchzufithren, so rithrt das daher,
dass man eben jeden einzelnen Punkt erdrtern und widerlegen
muss, will man einen Irrtum beseitigen, der durch ein Jahr-
hundert hindurch alle im Banne hielt und heute noch von der
Mehrzahl der Beteiligten gehegt und gepflegt wird.

Schutz der Einleger durch ein Privileg.

Theoretisch hat schon im Jahre 1898 an der Hauptver-
sammlung des kantonalen bernischen Vereins fiir Handel und
Industrie Direktor Milliet,’) das Mittel angedeutet, das einzig

") Der Vortrag ist auch als Sonderbroschiire gedrﬁckt.
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den Erfolg gewihrleistet, indem er die Idee eines eidgendssi--
schen Aufsichtsgesetzes bekdmpfte und dann fortfuhr:

sAuch von der Aufsicht durch die Kantone verspreche ich-
mir nicht viel. Ich glaube, es ist gut, wenn wir abwarten, bis
wir griossere Erfahrungen haben iiber die Wirkung der beiden Ge-
setze, die als typisch gelten kinnen, der Gesetze von Aargau und
St. Gallen.!) Die Schwierigkeiten, die ich hervorgehoben habe, be-
stehen in der Begrenzung der Verantwortlichkeit und der Kontrolle..
Der Endzweck der Sparkassengesetze liduft darauf hinaus, den Ein--
legern ein Privileg zu erteilen. Aber die Durchfiibrung dieses.
Privileges bietet grosse Schwierigkeiten; denn die meisten Spar-
kassen sind nicht mehr reine Sparkassen, sondern Teile anderer
Kreditinstitnte und infolgedessen unterliegt die Feststellung des.
Privilegs grossen rechtlichen und praktischen Schwierigkeiten.“

Was sich Direktor Milliet unter diesem Privileg gedacht
hat, wird nicht ersichtlich. Merkwiirdigerweise hat er den
Gedanken nicht weiter gefiihrt, so dass wir auch die Schwie--
rigkeiten, die sich demselben entgegenstellen sollen, nicht
niher kennen. Der Kreis, in dem er sprach, war freilich fiir-
solche Erorterungen wenig geeignet; denn bei seinen Ver--
handlungen ging dieser von vornherein von der Primisse aus,
dass das einzige Heilmittel die Griindung eines Verbandes seli,.
und so musste auch Milliet schliesslich auf dieses Projekt
kommen und es empfehlen.

Ob der Gedanke eigenes Produkt oder aus dem St. Galler--
gesetz geschopft war, wird nicht gesagt; jedenfalls aber findet
er sich schon 1892 in Art. 4 des Gesetzes von St. Gallen mit
den Worten: ,Die fiir die Sparkassengarantie angewiesenen
Titel haften in erster Linie den Sparkasseneinlegern fiir ihre Gut--
haben.“?) Wie dieser Passus in das Gesetz hineinkam, geht
aus den mir vorliegenden Akten nicht hervor. Im Entwurf
des Regierungsrates vom 24. Oktober 1890 befand er sich
noch nicht, obschon er im Ratschlage dazu bereits angedeutet.
wird, indem es dort heisst:

) Der Ausdruck Gesetz muss hier in weiterm Sinne aufgefasst werdens:
denn nur St. Gallen besitzt ein Gesetz, wihrend man im Aargau sich nicht.
80 weit getraute.

%) Vergl. hievor S.557 und 581.
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,Zur vollstindigen Sicherstellung der Sparkasseneinlagen wird
aber auch erfordert, dass auf den angewiesenen Werttiteln keine
andere Haftbarkeit ruhe, dass sie also lediglich und allein fiir die:
Auslosungen der Einleger bestimint seien und in gewissem Sinne
diesen gehoren oder doch als ibr Unterpfand gelten diirfen. Daher
bringen wir in Vorschlag, dass die Geldinstitute, welche Sparkassen
halten, gehalten sein sollten, nicht bloss ganz gesonderte Rechnung
iiber diese zu fithren, sondern auch deren Vermigen von dem Bank-
geschiifte auszuscheiden und fiir sich anzuweisen. Die Sparkasse
darf nicht in der Bankrechnung erscheinen und ihre Einlagen
diirfen fiir ihre Guthaben nicht einfach mit allen iibrigen Kreditoren
auf das allgemeine Vermogen des Instituts angewiesen sein. In
Artikel 3 wird Ihnen daher eine vollstindige Trennung von andern
Geld- und Bankgeschiiften vorgeschlagen.*

Diese Trennung war in Artikel 3 des regierungsritlichen
Entwurfes dahin ausgesprochen: ,Jedes Sparkassengeschift.
soll von andern Geld- oder Bankgeschiiften getrennt gehalten
und die Buch- und Rechnungsfiihrung, die Aufstellung der
Bilanz und die Anweisung der Garantietitel mit andern Ge-
schiftszweigen nicht vermengt werden.” — Arlikel 4 des Ge-
setzes nahm das wortlich auf und fiigte aber dann noch den
oben zitierten Passus iiber das Vorrecht der Einleger hinzu,
da mit der Trennung allein noch nichts erreicht war. Nimmt.
es sich schon eigentiimlich aus, dass die Regierung in ihrem
Ratschlage einen Gedanken brachte, von dem sich jeder Jurist.
sofort sagen musste, dass er zwar sehr schon, aber auf kanto--
nalem Boden undurchfiithrbar sei, so erregt die Aufnahme und
Fassung im Gesetze selbst gerechtes Erstaunen, galt doch zu
dieser Zeit fast schon seit 10 Jahren das Schweizerische Obli-
gationenrecht und seit beinahe einem halben Jahre das Bundes--
geselz tiber Schuldbetreibung und Konkurs. Bei der Erwigung
der Durchfiihrbarkeit des Gedankens (und diese mussie man
doch in erster Linie bedenken) konnte man doch nur auf zwei
Mittel verfallen, auf das im Ratschlag mit dem Worte , Unter-
pfand“ angedeutete eines Pfandrechtes zu Gunsten der Ein-
leger und auf das mehr zum Wortlaut des Art. 4 des Geselzes
stimmende eines Konkursprivileges der Einleger. Beide aber
standen mit den Eidgendssischen Gesetzen in Widerspruch
und waren daher direkt ungesetzlich, wie wir schon oben S.557
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ausgefiihrt haben. Das Gesetz war in dieser Hinsicht wirk-
lich eine lex imperfecta, wie sich Stinderat Geel ausdriickte
(vergl. S.581), ja eine minus quam imperfecta,

‘Pfandrecht zu Gunsten der Einleger.

Das Ziirchergesetz erst setzte die Idee eines Vorrechtes
der Einleger m ein wirkliches Pfandrecht um; aber da stand
ihm O. R. Art. 210 entgegen, der fiir das Faustpfandrecht vor-
:schreibt:

,Die Bestellung geschieht durch Uebergabe der Sache an den
Pfandgliubiger oder an einen Stellvertreter desselben.“

Es wurde daher die freilich etwas gezwungene Kon-
struktion gewéhlt, dass die Direktion des Innern fiir jede An-
stalt mindestens zwei in der Nihe wohnende Personen ,als
Vertreter der Faustpfandglidubiger“ bezeichnen musste. Diese
-also solllen das Faustpfandrecht der Einleger, d. h. der Gesamt-
heit der Einleger ausiiben, sie waren zu diesem Behufe auch
tatsdchlich mit Schlisseln zur Garantietitelkasse ausgestattet
und hitten nicht nur die Faustpfandgliubiger reprisentieren,
sondern sich auch periodisch von dem wirklichen, intakten
Vorhandensein der Faustpfinder iiberzeugen sollen. —

Stand O. R. Art. 210 iber der Kantonalgesetzgebung und
machte infolgedessen den geschilderten Umweg notig, so ver-
hilt sich das mit dem Zivilgesetzbuche anders. Dieses ent-
stammt derselben Quelle, wie das Obligationenrecht, steht also mit
ihm auf gleicher Hohe und kann es beliebig abdndern. Somit
liegt es auch vollkommen in seiner Macht, den Einlegern an
den Garantietiteln ein direktes Faustpfandrecht zu gewihren.
s hat das in Art. 9081) fiir die Pfandbriefe getan, wie folgt:

,Die Anstalten fiir den Grundpfandverkehr kénnen Pfandbriefe
-ausgeben mit Pfandrecht an den ihnen gehtrenden Grundpfandtiteln
und an andern ihrem ordentlichen Geschiftskreis entspringenden

Forderungen, ohne dass ein besonderer Verpfindungsvertrag und
die Uebergabe der Pfandtitel und Urkunden notwendig ist,“

1 Die Artikel des Zivilgeéetzbuches werden hier mit der Nummerierung

zitiert, welche sie in der mit der bundesriitlichen Botschaft vom 28. Mai 1904
wersehenen I'assung fiihren.
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Diesen Satz konnen wir ohne weiteres auf die Sparkassen
-anwenden, indem wir ihn sachgemiss dahin uméindern:

,oparkassen und sonstige Anstalten, welche Spargelder annehmen,
haben fiir den Gesamtbetrag der Spareinlagen sichere Wertpapiere
vzu hinterlegen, an welchen den Spareinlegern fiir ihre Sparguthaben
-ein Pfandrecht zusteht, ohne dass ein besonderer Verpfindungsvertrag
‘und die Uebergabe der Pfandtitel und Urkunden notwendig ist.¢

Hiemit ist den Einlegern ein fiir allemal geholfen, die in
Zirich mit dem Umweg durch Stellvertreter gefiirchteten
Chikanen fallen weg, wihrend des Bestehens und eines ord-
nungsgeméssen Betriebes hat die Sparkasse oder Bank keine
:slorenden Eingriffe zu befiirchten, und es bleibt nur noch da-
fiir zu sorgen, dass wirklich gute Titel hinterlegt werden und
~dass diese beim Konkurse des Instituts noch in gleich guter
‘Weise vorhanden sind.

Dass dieses Pfandrecht rein zivilrechilicher Natur ist
und in die Kompetenz der Bundesgesetzgebung fillt, steht ent-
-schieden ausser allem Zweifel. Die Definition des Begriffes
Sparkasse, sofern eine solche nétig erscheint, die Ausdehnung
~des Schutzes bezliglich der Hoéhe der Spareinlagen, welche
Institule unter den Artikel fallen und welche allenfalls nicht,
was unter sichern Anlagepapieren zu verstehen sei, wo solche
~zu hinterlegen seien, ob bei der Kasse selbst oder an einem
andern Orte, ob der ganze Belrag der Kinlagen zu sichern sei
oder nur ein Teil derselben (wie z. B.in Ziirich 80 °/,) und
-sonstige Details koénnen in einem Bundesgesetze, zum Teil
wohl auch in Verordnungen festgelegt werden, wie ja einem
-solchen Gesetze auch in Art. 910 des Zivilgesetzbuches fir die
Pfandbriefe gerufen wird. Auf diese an sich praktisch nicht
unwichtigen, rechtlich aber unwesentlichen Fragen werden wir
-spiter noch in Kirze zuriickkommen.

Hier soll nur noch die weit wichtigere Krage erortert
werden, wer hat fiir die Durchfithrung zu sorgen, d. h. die
-Gite der Garantietitel zu prifen und daraut zu sehen, dass
~dieselben jederzeit dem Pfandrechte der KEinleger zur Ver-
figung stehen. Das Pfandrecht besfisse wenig Wert, wenn
keine oder nur ungeniigende Pfandobjekie im kritischen Mo-
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mente vorhanden wiren. Blosse Vorschriften, dass solche und’
was fiir welche da sein miissen, geniigen nicht, wir kéimen
damit nicht weiter, als allenfalls zu einer zivilrechtlichen Ver--
antwortlichkeit der Sparkassen- resp. Bankvorstinde, die in
der Regel statutengemiss sowieso schon existiert, aber er--
fahrungsgemdiss zu nichts fithrt, weil man sie entweder als zu
umstindlich gar nicht in Anspruch nimmft, oder die Richter
sie verneinen, oder abschwichen, oder endlich, und das ist
meist die Hauptsache, weil beim Zusammenbruch des Instituts.
auch bei den verantwortlichen Personen nicht mehr viel zu
holen iibrig bleibt. Wir haben diese Krfahrungen bei den
Verantwortlichkeitsparagraphen der Aktiengesellschatt (O. R.
Art. 671 ff.) und der Genossenschaft (O. R. Art. 714, 715) zur-
Grentige gemacht; diese sind ohne Strafbestimmungen fast
wirkungslos, fiir letztere aber besitzt leider der Bund keine
Kompetenz und die Kantone stellen entweder keine auf oder-
wenden sie nicht in hinreichender Weise an. Wie wenig der
anfingliche gute Wille, der sich in den Statuten ausdriickt, in
Zeiten der Krisis erhalten bleibt, zeigt in geradezu typischer-
Weise das Beispiel der verkrachten Basler Sparkasse, einer
gewohnlichen Genossenschaft ohne personliche Haftpflicht der
Mitglieder ausser fiir die einbezahlten oder einzuzahlenden
(enossenschaftsanteile. Art. 13 des Reglementes schrieb vor::
»Die der Basler Sparkasse zustehenden Kapitaltitel (welche-
als Sicherheiten fiir die Einlagen, wenn auch ohne spezielles.
Ptfandrecht vorhanden sein sollten) werden auf der Bank
in Basel aufbewahrt. Das geschah auch wirklich bis zum
Schlusse, nur waren vom Direktor successive die deponier--
ten guten Titel zuriickgezogen und durch schlechte ersetzt
worden, die im Konkurse wenig oder gar keine Sicherheit.
mehr boten. Die Bank in Basel ist eine rein private Aktien--
gesellschaft, das Verhdltnis zwischen den beiden Banken also-
ein rein zivilrechtliches; die Bank in Basel besass demnach
kein Recht, sich einzumischen und die Schiebung zu verhin--
dern, solange sie fir ihre Kosten gedeckt war.

Hier muss also unbedingt die nicht interessierte und da--
her unparteiische Macht des Staates eingreifen und durch eine-
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-geeignete, periodische Kontrolle darauf sehen, dass die Garantie-
titel in vorgeschriebener Giite und Hoéhe wirklich vorhanden
sind. Diese Kontrolle hat sich aber in den Geschiftshetrieb
nicht im mindesten einzumischen, alles andere, als ihre direkle
Aufgabe, geht sie gar nichts an, die Kasse bleibt also von
Jjeder Einmengung des Staates frei, sie kann ihre Geschiftle
machen, wie sie will, spekulieren, so hoch sie will, wenn sie
nur dafiir sorgt, dass gute Deckungstitel fiir die Spareinlagen
in gentigender Hohe vorhanden sind. Macht sie schlechte
‘Geschifte und fillt sie um, so erleiden die Einleger keine
Verluste oder wenigstens nur unbedeutende; denn sie sind
durch ihr Pfandrecht gedeckt. Dieses Verfahren zerstreut
sogar die Furcht der Einleger, der Staat mdchte sich die
Hohe ihrer Guthaben merken und sich dadurch eine fiir die
Steuerveranlagung unliebsame Kenntnis verschaffen; denn der
Titelkontrolleur erfihrt die Hohe der einzelnen Kinlagen gar
nicht, sondern nur die der (zesamteinlagesumme, und das kann
dem Einzelnen unmdoglich weh tun. Es legt diese Furcht
zwar fiir das Steuergewissen ein trauriges Zeugnis ab, aber
sie existiert nun einmal und macht sich bei Abstimmungen
oft empfindlich bemerkbar, so dass man wohl oder iibel mit
ihr rechnen muss, soll sie doch zur Verwerfung des Ziircher-
gesetzes nicht wenig beigetragen haben. Gegeniiber dem ge-
heimen Stimmzettel muss man eben auf alles gefasst sein, da
ihm gegeniiber Patriotismus und Gewissen leider nur zu oft
‘versagen. '

Wer aber soll nun fiir die Durchfithrung sorgen, der
Bund oder die Kantone? Hier setzt die Frage der Verfassungs-
missigkeit ein und ist daher des Nihern zu erortern.

‘Verfassungsfrage.

Alle, die bisher iiber Reform des Sparkassenwesens ge-
:schrieben haben und dabei nach iiblicher Weise im staat-
lichen Beaufsichtigungs- und Kontrollsystem hangen geblieben
sind, haben ohne weitere Untersuchung dem Bunde die Kom-
petenz zu gesetzgeberischem Eingreifen aberkannt. Wenn sie
sich {iberhaupt juristischer Ausdriicke bedienten, so sprachen
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sie allenfalls von o6ffentlichem Recht und wiesen den Bund
aus diesem weg, vesp. verlangten als Voraussetzung einer Ein--
mischung in das Sparkassenwesen eine Verfassungsrevision.
Woher und warum aber das Sparkassenwesen in das offent--
liche Recht gehiren soll, hat niemand gesagt, sonst wire man
wohl auch zur Ueberzeugung gekommen, dass diese Behaup-
tung eine irrige sei. Das Sparkassengeschift im engern, juris--
tischen Sinne ist zweifellos rein zivilrechtlicher Natur, und
weshalb die Sparkassen als solche in das odffentliche Recht.
gehoren sollten, bleibt auch nicht abzusehen. Sie sind da,
wo sie nicht direkt Staatsinstitute sind, auf rein privatrecht-
lichem Boden entstanden und betreiben rein privatrechtliche
Geschifte, haben daher mit dem o6ffentlichen Rechte gar nichts.
zu tun. Kreilich datiert der angefochtene Satz Uber die In--
kompetenz des Bundes schon seit lange her und wurde ein-
fach kritiklos von frither tibernommen. Seit aber durch die
Verfassungsrevision vom 13. November 1898 dem Bunde das.
Recht zur Gesetzgebung auf dem Gebiete des gesamten Zivil-
rechtes ist tibertragen worden, hitte er entschieden nicht mehr-
sollen gebracht werden. Die Sparkassen gehdren so gut in
das Zivilgesetzbuch, wie die Pfandbriefinstitute oder gar die-
Pfandleihanstalten. Letztere tiberragen sie an Wichtigkeit um
das Vieltausendfache, und ob erstere, die Gberhaupt erst neu
sollen eingefiihrt werden, ihnen dereinst einmal gleichkommen,
muss eine spitere Zukunft lehren.

Die ofters zitierle Bernische Abhandlung iiber Sparkassen--
gesetzgebung und Sparkassenreformen von 1905 spricht unter
Berufung auf Schollenberger da, wo sie die Inkompetenz des
Bundes, tiber die Sparkassen zu legiferieren, nachbetet, von
yeiner offentlich-rechtlichen Beschrinkung des Bundes im Bank--
wesen auf die Regelung des Notenwesens“ und fiihrt dabei
B. V. Art. 39 an. Was dieser, der dem Bunde resp. dessen
Staatsbank das Banknotenmonopol erteilt, hier soll zu tun
haben, bleibt unerfindlich. Und was soll der Ausdruck be-
deuten , offentlich-rechtliche Beschrinkung des Bundes im
Bankwesen“? Augenscheinlich spielen hier archaistische Ueber-
bleibsel einer friher richtigen Anschauung in die Neuzeit hin-
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iiber. Friher galt der Satz und wurde stets zitiert: ,Das
Bankwesen verbleibt den Kantonen.“ Gewiss, wie tberhaupt.
alles, was nicht durch die Bundesverfassung dem Bunde zu-
geschieden ist; damals gehorle aber i(berhaupt das ganze
yZivilwesen® mil wenigen Ausnahmen den Kanfonen. Heute
jedoch ist die ganze Zivilgesetzgebung dem Bunde iibertragen
und damit auch das Bankwesen; denn dass dieses nicht zivil--
rechtlicher Natur sei, wird wohl niemand behaupten. Aus.
dieser mehr oder minder verdunkelten Erkenntnis entspringt.
wohl der Ausdruck ,offentlich-rechtliche Beschrinkung im
Bankwesen,“ man meinle vom alten Satze noch etwas wahren
zu miissen, und da verblieb nur noch das ,éffentlich-rechtliche®..
Was das sei, weiss aber schwerlich jemand; denn im Bank--
wesen an sich gibt es nichts 6ffentlich-rechtliches, da dieses ein
reines Zivilrechtsgeschdft ist. Populdr spricht man freilich
von offentlichen Banken, weil sie jedermann offen stehen, das.
ist aber kein Rechtsausdruck, sonst wire auch jeder Bicker--
und Melzgerladen offentlich; ja wohl, aber nicht offentlich--
rechtlich., Um Bankwesen handelt es sich aber bei unserer
Frage tiberhaupt nicht; denn die Sparkassen sind oder sollen
keine Banken sein. Die vielfache Verquickung mit Banken
ist ein spezifisch schweizerischer Missbrauch, dessen gefihr--
liche Folgen wir eben beseitigen oder doch beschrinken
wollen. B. V. Art. 39 hat hier absolut nichts zu tun, hoch-
stens B. V. Art. 31, speziell 31¢ und dieser Artikel wird nicht.
verletzt.

Fraglich kénnte bloss sein, ob der Bund befugt sei, die
bisher von einzelnen Kantonen vorgeschriebene Genehmigung:
und Beaufsichtigung der Sparkassen sich selbst zu tbertragen.
Hier steht die Sache fir Bund wund Kantone gleich, die
Schranke bildet B. V. Art. 31, welcher die Freiheit des Han-
dels und der Gewerbe gewihrleistet. Weder der Bund, noch
die Kantone diirfen tiber die verfassungsmissigen hinaus
Monopole einfiihren. An ein Sparkassenmonopol des Bundes
denkt wohl aber kein Mensch selbst nur im Traume; auch
die bisher getroffenen Massregeln der Kantone im Sparkassen-
wesen fallen nicht unter diese Rubrik, sondern gehéren samt.
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und sonders zu den gestatteten polizeilichen Verfiigungen tiber
Ausiibung von Handel und Gewerbe. Hier ist die Kompetenz-
ausscheidung eine sehr schwierige und, seit der Bund die ge-
samte Zivilgesetzgebung tibernommen hat, fast unmégliche ge-
worden. Bund und Kantone gehen gleichberechtigt neben
einander, aber wo der Bund Institutionen rechtlich schafft
oder ordnet, muss er auch berechtigt sein, fiir Durchfithrung
.derselben Sorge zu tragen, notigenfalls sogar die Organe dafir
zu bestimmen oder selbst zu ernennen. Da es sich um ein
ebenso wichtiges, als streitiges (ebiet handelt, so sei hier
einer der zur Zeit wohl kompetentesten und neuesten Autoren
iiber diese Frage wortlich zitiert. Prof. W. Burckhard{ (nun
-eldgendssischer Justizsekretir) sagt in seinem Kommentar zu
B. V. Art.64, der hier entscheidend in Betracht fillt:

, Vorausgesetzt, der dem Zivilrecht zufallende Stoff sei ab-
gesondert, so ist es zunfchst unbestreitbar, dass, wenn der Zivil-
gesetzgeber zur Begriindung und Ausgestaltung der Privatrechte,
wie er sie haben will, rechtspolizeilicher Einrichtungen bedarf, er
sie entweder von den Kantonen fordern oder selbst schaffen darf.“

,Der Bund konnte diese Einrichtungen (Handelsregister und
andere diverse Register, Grundbuch, die ja, wie die Sparkassen,
auch bereits kantonal existierfen) mit den dazu notwendigen Be-
hiorden selbst ins Leben rufen. wie er auf dem neuen Gebiete des
geistigen Eigentums getan, oder, das Bestehende benutzend, kan-
tonale Behorden mit diesen Funktionen betrauen; in diesem Falle
war er auch befugt, die Aufsicht iiber diese Behorden und ihre
Verantwortlichkeit einheitlich zu regeln.“

,Der Bund nimmt kantonale Behiorden des dftern in Anspruch
zu amtlicher Mitwirkung bei Errichtung von Urkunden oder Ein-
gehung von Rechtsgeschiiften zivilrechtlicher Natur; auch dies ist
-eine durch die schweizerischen Verhiltnisse gebotene Regelung.*

,Etwas anderes ist es, wenn der Bund nicht bloss diejenigen
-ffentlich-rechtlichen Einrichtungen schafft, die zur privatrechtlichen
Giiltigkeit von Rechtsgeschiiften erforderlich sind, sondern weitere
polizeiliche Vorschriften erlisst, welche der von ihm ins Leben
gerufenen privatrechtlichen Institution die Bedingungen einer fiir
die Gesellschaft erspriesslichen Leistung sichern sollen; wenn er
z. B. die Bedingungen aufstellt, unter denen ein Bankinstitut
Pfandbriefe ausgeben, unter denen eine Pfandleihanstalt betrieben
werden darf. Dies sind gewerbepolizeiliche Vorschriften; der Zivil-
gesetzgeber muss sie aber zur Erginzung seiner Vorschriften for-
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dern, wenn er mit seinem zivilrechtlichen Institut nicht ein fiir
die Gesellschaft gefdhrliches Mittel der T#duschung wund Ueber-
vorteilung schaffen will . .. ... .... Das verfassungsrechtlich
korrekte Verhiltnis wire, dass der Bund das privatrechtliche In-
stitut, die Kantone die Bedingungen seiner gewerbsmiissigen An-
wendung schaffen wiirden; wenn beide ihrer Aufgabe geniigen
wiirden, kionnte der Bund mit der Gestaltung seines Gebildes voran-
gehen im Vertrauen darauf, dass die Kantone die polizeilichen
Kautelen gegen seinen Missbrauch ihrerseits schaffen werden. Die
Kleinheit und Unvollkommenheit unserer kantonalen Einrichtungen
gestatten nun aber dem Bundesgesetzgeber nicht, ein solch ideales
Vertrauen zu hegen, und entschuldigen wenigstens, dass er mit
dem privatrechtlichen Institut auch die Grundziige der polizeilichen
Regelung bestimmt. In diesem Sinn hat der Zivilgesetzentwurf
das Pfandleihgewerbe und die Ausgabe von Pfandbriefen geregelt;
vergl. betr. Fahrnisverschreibung Art. 890 Abs. 2 und die Aufsicht
iiber die Auslosung von Serientiteln Art. 868; ferner die amt-
liche Aufsicht iiber Stiftungen Art. 93, 94 und iiber Heimstitten
Art. 363, 364.¢

Es kann also der Bund, wenn er das Sparkassenwesen
in sein Zivilgesetzbuch aufnimmt, auch diejenigen Polizei-
vorschriften erlassen und selbst durchfiithren, die er fir die
tatsdchliche Geltendmachung seiner Rechtssitze fiir notig er-
achtet. Halt er eine staatliche Genehmigung der Sparkassen,
eine periodische Rechnungsablage, und was alles die Statistiker
bisher verlangten und einige Kantone vorgeschrieben hatten
oder vorschreiben wollten, zur Ausfiithrung seiner Rechtssitze
fir notwendig, so ist er zu alledem vollkommen befugt. Ob
er es tun will oder nicht, bleibt seinem Ermessen anheim-
gestellt. Wie wir aber dargetan haben, scheint uns mit der
Einfiihrung eines Pfandrechtes zu Gunsten der Einleger ein
grosser Teil dieser Kontrollvorschriften gar nicht mehr notig
zu sein, sofern in sicherer Weise dafiir gesorgt wird, dass
das reale Substrat des Pfandrechtes, die notige Zahl guter
Garantietitel, jederzeit vorhanden ist. Ob die Sorge hiefiir
der Bund selbst tibernehmen oder sie den Kantonen {iber-
tragen will, bleibt ebenfalls ihm iiberlassen; wir wiirden uns
aus praktischen Griinden lieber fiir das Letztere entscheiden.

Wir brauchen also den schon frither von Direktor Milliet
erbrachten Nachweis nicht mehr, dass der Bund zum Erlass

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge XXV. 41
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statistischer Vorschriften befugt sei und man daher auf diesem:
Umwege eine bessere Ordnung im Sparkassenwesen und da--
mit auch indirekt eine grossere Sicherheit der Einleger er--
langen konne (vergl. hievor S.579/80).

In Erkenntnis und Handhabung dieser Kompetenz hat
denn auch der Entwurf des Zivilgesetzbuches von 1900, der
der grossen Expertenkommission vorlag, fir die Pfandbrief--
anstalten die eingehendsten Vorschriften iiber die Fihrung der-
Institute und des Geschiiftes derselben gebracht, wobei
deren Verfassungsmissigkeit ebentfalls besprochen und bejaht
wurde. Die Bewilligung hatte der Bundesrat zu erteilen, sie
war an strenge Voraussetzungen (6ffentliche Rechnungsablage,.
ein einbezahltes und noch vorhandenes (1) Minimalkapital von
einer Miliion, Beschrinkung des Geschiftskreises aut die im
Gesetz selbst genannten Zweige) gebunden., Der Maximal-
betrag der auszugebenden Pfandbriefe war genau geregelt,
desgleichen die Anlage der Gelder; die Ueberwachung des
Greschiftsbetriebes (!) lag dem Bundesrate ob, dem halbjdhrlich.
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und ein Bericht musste
vorgelegt werden; er erlisst die Kontrollvorschriften und ord-
net Revisionen an. Die Héhe des Reservefonds wird auf ein
Fiinttel des Grundkapitals festgesetzt. Verletzung der Kontroll-
vorschriften zieht Busse nach sich, Nichtbefolgung des (Gesetzes
bewirkt KEntzug der Bewilligung. Beamte und Verwaltungs-
mitglieder, welche Gesetz oder Verordnung {ibertreten, haften
nicht nur personlich fiir allen Schaden, sondern werden noch
mit Geldbusse bis zu Fr. 10,000 oder mit Gefidngnis bis zu
drei Jahren bestraft.

Das waren Vorschriften, wie wir sie in der Schweiz noch
nie erlebt hatten, und wie sie kein Kanton trotz aller Kom-
petenz auch nur halb so scharf zu erlassen gewagt hitte.
Und alle diese Bestimmungen wiren angenommen worden,
wenn man es nicht fiir praktischer gehalten hitte, sie in ein
Spezialgesetz zu verweisen. Schuld daran war nicht deren
Schirfe oder ein Zweifel an der Kompetenz, sondern wesentlich
die geschiiftliche Natur der Einzelvorschriften, die man ihres la-
bilen Charakters wegen nicht fiir das grosse und stabile Werk
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eines Zivilgesetzbuches passend erachtete. Sie selbst wurden
nicht beanstandet, sondern man wollte sich nur fiir zeitgeméisse
Aenderungen freiere Hand behalten und nicht gezwungen sein,
entweder das Zivilgesetzbuch revidieren oder Veraltetes bei-
behalten zu miissen, um eine Revision zu vermeiden. Auch
in der Frage, ob die Beaufsichtigung dem Bundesrate, dem
Bunde iiberhaupt oder den Kantonen unter Bundesaufsicht
besser zuzuscheiden sei, wollte man sich noch nicht binden,
schon in der Krwigung, dass man dem Bundesrate unmoglich
eine solche Last und Verantwortlichkeit aufbiirden diirfe.
Daher reduzierte man den ganzen Abschnitt auf drei Artikel,
fixierte im Zivilgesetzbuche selbst nur die Hauptgrundsiize
und wies in Art. 910 den Rest an die Bundesgesetzgebung
mit den Worten: ,Die Anstalien, die Pfandbriefe ausgeben
wollen, bediirfen hiezu einer besondern Erméchtigung der zu-
stdndigen Behorde. Die Bundesgesetzgebung wird die Voraus-
setzungen, unter denen die Ausgabe von Pfandbriefen erfolgen
dart, festsetzen und tber die Einrichtung der Anstalten néhere
Vorschriften aufstellen.“

Damit ist alles Erforderliche gesagt und alles, was aus
dem Gesetzbuche hinausgewiesen wurde, kann in viel voll-
kommenerer Ausfiihrung in einem Spezialgesetze und zuge-
horigen Verordnungen niedergelegl werden, die leichter zu
revidieren und zeitgemiss numzugestalten sind, als ein grosses
Kodifikationswerk.

Den Artikel 910 konnen wir ohne weiteres auf die Spar-
kassen umschreiben, indem wir statt ,Pfandbriefe ausgeben®
einsetzen: ,Spargelder annehmen.“

Detailvorschriften in ein Bundesgesetz.

Auch hier halten wir dieses Vorgehen fiir zweckmdssiger,
als eingehende Bestimmungen im Zivilgesetzbuche selbst, um-
somehr als die Sache selbst ein Einverstindnis mit den Kan-
tonen viel eher erfordert, als die Pfandbriefe. Diese sind fiir
die Schweiz eine neue Schopfung, wihrend die Sparkassen
ein altgewohntes Institut darstellen, das seit vielen Jahrzehnten
in der intensivsten Weise mit unserm ganzen Leben verflochten
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ist, und bei dem man deshalb moglichst wenig Stérungen her-
vorrufen soll.

Getrennte Buchfiihrung.

Nur von einem Punkie wire noch zu erwigen, ob er
besser einem Bundesgesetze oder dem Zivilgesetzbuche selbst
zu iiberweisen sei, nimlich von der Vorschrift der getrennten
Buchfiihrung bei den gemischten Kassen, also den Spar- und
Leihkassen und der Mehrzahl unserer Banken. Das Spar-
kassengeschift soll buchgemiss und rechnerisch von dem
iibrigen Bankgeschift abgetrennt und durchaus besonders be-
handelt werden. Ks ist dies eines der dltesten Verlangen
iiberhaupt, das von Anfang an und von Allen, die sich mit
der Sache beschiftigten, gestellt worden ist; einzelne wollten
sogar soweit gehen, dass fiir die Sparkasse jeweilen ein von
der tibrigen Bank getrenntes selbstindiges Rechtssubjekt miisse
geschaffen werden. Damit freilich wire jeder Vermischung
vorgebeugt, jedes Rechtssubjekt besdsse sein gesondertes Ver-
mogen in Aktiven und Passiven und jedes wiirde besonders
liquidiert. Es bliebe also, abgesehen von einer allfilligen be-
sondern Gewinnverteilung, zwischen beiden Instituten nur noch
die Moglichkeit einer Personalunion {brig. Dass auch diese
schlimme Friichte tragen kann, haben die Basler Kreditgesell-
schaft und die Basler Sparkasse bewiesen, die auf diese Weise
verbunden waren; doch kann sich da der Staat schwerlich
einmischen, iiberdies handelt es sich um Ausnahmefille. Geht
man aber nicht so weit, eine direkte Trennung der Institute
selbst zu verlangen, so ist doch die Vorschrift einer getrennten
Buchfiihrung durchaus gerechtfertigt und wird sowieso in jeder
grossern Bank, die Spargelder annimmt, ohne weiteres durch-
gefilhrt. Bei diesen stosst also das Verlangen auf keinen
Widerstand und bei den andern erscheint es durchaus am
Platze. So hat denn das St.Galler Gesetz in Art.4 ausdriick-
lich befohlen: ,Jedes Sparkassengeschiift soll von andern
Geld- oder Bankgeschiften getrennt gehalten und die Buch-
und Rechnungsfiihrung, die Aufstellung der Bilanz und die
Anweisung der Garantietitel mit andern Geschéftszweigen nicht
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vermengt werden.“ — Den gleichen Paragraphen hatte auch
der erste Ziircher Entwurf von 1893 aufgenommen, wéhrend
er merkwirdigerweise im Gesetze selbst von 1896 fehit.
Leider spricht sich der ,beleuchtende Bericht“ des Regierungs-
rates nicht iiber diesen Punkt aus. Da aber Ziirich den Ein-
legern ein Pfandrecht erteilt, so muss es dessen Durchfiihrung
auch ohne diese Vorschrift fir moglich gehalten haben. Man
hat wohl die Genehmigung der Regierung und die staatliche
Beaufsichtigung fiir geniigend erachtet und wiirde eben bei
einer nicht entsprechenden Buchfithrung diese Genehmigung
nicht erteilt haben. Da das Gesetz verworfen wurde, wissen
wir auch hiertiber nichts. —

Fir uns liegt die Frage gleich, wie s. Zt. fiir Ziirich, man
kann vielleicht von einer getrennten Buchfiihrung absehen,
besser aber schiene es mir, sie in das Gesetz aufzunehmen;
die soliden, gutgefiihrten Geschifte besitzen sie sowieso schon
und fiir die andern sind Sicherungsmassregeln wohl am Platze,
umsomehr wenn die Durchfiihrung den Kantonen anvertraut
wird. — Im Zivilgesetzbuche selbst braucht wohl die Vor-
schrift nicht untergebracht zu werden, da ihre sofortige Auf-
stellung nicht absolut dringlicher Natur erscheint.

Konkursprivileg der Einleger.

Ein zweites, rein zivilrechtliches und noch sichereres
Mittel, die Einleger vor Verlusten zu bewahren, ist dasjenige
der Erteilung eines Konkursprivilegs. Dieses Mittel wirkt fir
die Einleger absolut, und eine Sparkasse oder Bank miisste
schon ganz unerhért gewirtschaftet haben, wenn in der Kon-
kursmasse nicht einmal mehr so viel iibrig wire, um die
Sparguthaben zu decken, sobald diese allen andern Forderungen
oder doch den hauptsidchlichsten derselben vorgehen.

Gerade das war bisher das Schlimme und recht eigent-
lich Ungerechte, dass diejenigen, die vertrauensvoll ihre Spar-
pfennige gegen kleinen Zins hergaben in der Erwartung, dass
ihnen dieses Geld fiir die Zeit der Not, des mangelnden Ver-
dienstes, der Krankheit oder des Alters in sicherer Weise
aufbewahrt werde, zu allermeist zu Verlust kamen. Andere
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Kreditoren, Rentiers, Kaufleute, die mit der Bank Geschifte
machen oder gar solche, die mit ihr spekulieren, sind, wie
man sagt, auf den Avisen, sind Geschiftsleute, die Bilanzen
und Kurszettel zu lesen verstehen, die sich im pulsierenden
Geschiftsleben befinden und dessen (Gefahren verstehen. Die
wissen es, wenn es mit einem Institut anfingt bergab zu
gehen, und vermogen sich zur Zeit zuriickzuziehen oder sich
zu decken. Sie werden vom endlichen Konkurse sehr selten
iberrascht und kommen daher auch meist nicht so stark zu
Verlust, umsomehr, als ihre Forderungen an keine oder nur
sehr kurze Fristen gebunden sind und sie daher auch die
rechtliche Moglichkeil Dbesitzen, beizeiten sich zu salvieren.
Der gewdhnliche Spareinleger hat von all dem keine Ahnung,
und bekommt er sie auf irgend eine Weise zufillig, so ist er
durch eine lange Kindigungsirist gebunden und muss ver-
zweifelnd der unauthaltsamen Katastrophe zusehen, die ihn
um sein wihrend vielen Jahren sauer HErspartes bringt. Ge-
rade das, dass in guten Zeiten das Institut sich vielleicht an
die Kiindigungsfristen nicht halt, wiegt ihn in (rigerische
Sicherheit; denn dann, wenn es schlecht steht und der Ein-
leger sein Geld retten will, wird ihm unerbittlich der Para-
graph des ,Reglementes entgegengehalten, der ihm erst in
1—6 Monaten gestattet, seine Kinlage zuriickzuziehen, Dann
heisst es, ,auch mit dem besten Willen dirfen wir nicht,
denn wir wiirden die andern Kreditoren schéidigen, wenn wir
Sie bevorzugten.® Und doch war es just der arme Einleger,
der der Bank das billige Geld verschaffte, mit dem sie jahre-
lang hohe Dividenden zahlte, mit dem sie spekulierte, und
das sie nun fir die andern Kreditoren wahren muss. Wenn
daher je jemand ein Konkursprivileg vor den gewdohnlichen
Gliubigern verdient, so ist es der Spareinleger, der bisher
mit allen andern, materiell und rechtlich weitaus besser ge-
stellten, Kreditoren teilen musste.

Und dieses Privileg schidigt keinen auch nur annidhernd
besser oder ebensogut Berechtigten. Von den vier bisher vor-
gehenden Klassen fallen drei von selbst fast ganz weg, nur
Dienstboten, Kommis und Bureauangestellte, die in erster
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Klasse rangieren, und Forderungen der Arbeiterkassen gegen-
iiber dem Arbeitgeber, die in zweiter Klasse figurieren, gehen
ihnen vor; es bleibt also nicht nur genug Raum, sondern es
ist in diesem in der Regel auch noch etwas enthalten, aus
dem sich der Einleger vor Verlust wahren kann. Kommft
dazu noch die Vorschrift, dass tiberhaupt fiir die Einlagen
(Grarantietitel vorhanden sein miissen, so ist unter allen Um-
stinden dafir gesorgt, dass der Einleger nicht in Verlust ge-
rit. Der Einwand, dass dadurch die Handkreditoren geschidigt
werden, ist zwar richtig, aber nicht zu horen; denn die Ein-
leger verdienen, wie schon gezeigt, latsdchlich ein Vorrechl im
vollsten Masse.

Und dieses Mittel geniert die Kasse oder Bank nicht im
allermindesten, so wenig als ein Testament den Lebenden.
Der Betrieb wird also in keiner Weise gestért, noch viel
weniger, als beim Faustpfandrecht, und in das Geschift selbst
Dbraucht niemand hineinzusehen. Nach jeder Hinsicht demnach
das Beste, keine Storung der Existenz und absolute, auto-
matische Wirkung beim Aufhoren derselben.

An eine Beanstandung vom Gesichtspunkte der Verfassungs-
miéssigkeit aus wird wohl niemand denken; denn alles bleibt
rein und unbedingt auf dem Boden des Zivilrechtes, es handelt
sich also nur darum, in dieses den betreffenden Satz auf-
zunehmen. Nicht einmal einer Revison des Bundesgesetzes
iiber Betreibung und Konkurs bedarf es; denn das neuere
Gresetz dndert von selbst das dltere ab, da beide auf gleicher
Hohe stehen und aus der gleichen Quelle stammen. Aehnliche
Vorginge sind bekanntlich in der Bundesgesetzgebung nichis
Seltenes, so dass auch formell an dem Vorgehen kein Anstand
zu nehmen ist. Ueberdies bietet Art. 219b des Betreibungs-
und Konkursgesetzes das Vorbild und zugleich den Ort, wo das
Konkursprivileg der Sparkassen einzufiigen wire; denn die
dort privilegierten Arbeiterkassen sind ihrem Wesen nach auch
nichts anderes, als Sparkassen der Arbeiter des betretfenden Eta-
Dblissementes, also im weitern Sinne Fabriksparkassen. Kennen
wir daher ein derartiges Konkursprivileg bereits, so liegt gewiss
mnichts niher, als eine Ausdehnung desselben auf alle Sparkassen.
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Die beiden Mittel, Pfandrechtund Konkursprivileg, schliessen-
sich nicht nur nicht aus, sondern lassen sich in allerbester-
Weise vereinigen. Wenn je aus irgend einem Grunde das.
Spezialmittel des Pfandrechtes nicht gentigend Schutz gewéhren
sollte, so tritt das allgemeine des Konkursprivilegs in die Liicke
und fuallt diese aus, so dass die Kinleger menschlichem Er--
messen nach gedeckt werden miissen. Auf diese Weise braucht
man auch mit den Garantietiteln nicht gar zu dngstlich zu sein
und kann fiir diese auch beweglichere und kurzfristigere Sicher- -
heiten gestatlen, als erste Hypotheken. Hiemit ist wiederum
dem Institule gedient, so dass sich fiir die Vereinigung beider-
auch in den betroffenen Kreisen vermutlich mehr Stimmen
finden, als fiir das Pfandrecht allein, ,

‘Nun erst, wenn sich die Bundesgesetzgebung zu diesem:
Vorgehen aufgeschwungen hat, wird auch das Ziircherische
Begehren nach einem miindelsichern Sparbiichlein erfiillt sein. .
Bei diesen Garantien kann man in der Tat Miindelgelder ohne
Bedenken und wirklich auch ohne Gefahr den Sparkassen und
Sparbanken auf ihre Biichlein anvertrauen. Was damit volks--
wirtschaftlich an Gutem geleistet wird, muss auch dem un--
geschultesten Auge sofort klar werden. Sieht man aber ein
solches Ziel, nach dem man Jahrzehnte lang gestrebt hat,
plotzlich erreichbar vor sich ohne Schatten eines Hindernisses,
so dass man wirklich nur zuzugreifen braucht, so wire es
geradezu Siinde, nicht zuzugreifen. Damit fillt auch das Be--
denken weg, das von Zircher Seife ist gedussert worden, es
mochte durch das Vorgehen der eidgendssischen Gresetzgebung
nichts Gentigendes erreicht und nur dem Vorgehen der Kan--
tone geschadet werden; denn {iber das hinaus, was auf dem
vorgeschlagenen Wege durch die Bundesgesetzgebung erreicht
werden kann, gibt es tiberhaupt nichts mehr zu erreichen, und
die Kantone selbst wiren nie im stande, zu diesem Ziele zu
gelangen. Dass die blosse Kontrolle und Beaufsichtigung mit.
all ihren einschligigen Vorschriften und Mitteln erfolglos bleibt,
haben Aargau und St. Gallen bewiesen, wie umstindlich auf
kantonalem Weg das Faustpfandrecht wiirde, und welche-
Widerstinde es erregt, hat Zirich gezeigt; etwas Anderes-
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aber haben die Kantone iiberhaupt nicht hervorgebracht und
sind sie auch gar nicht im stande hervorzubringen; denn das.
Konkursprivileg ist ihnen von vornherein verschlossen. Ueber-
dies hat ihnen eine einheitliche Aktion von jeher gefehlt und
wird ihnen immer fehlen, so dass selbst, wenn sie die gleichen
rechtlichen Mittel besissen, wie der Bund, doch nichts Ein-.
heitliches zu stande kdme. Also bleibt auch von diesem Gesichts-
punkte aus nur die eine Moglichkeit, wie wir sie soeben dar--
gestellt haben.

Bund und Kantone.

Dabei bleibt den Kantonen noch genug zu tun; denn da.
das Pfandrecht und bis zu einem gewissen Grade sogar das.
Konkursprivileg das Vorhandensein von Garantiewerten voraus-
setzl, der Bund sich aber mit den hiefiir notwendigen Mass-
nahmen nicht oder doch viel weniger gut befassen kann, als.
die Kantone, so wird er diesen Teil der Arbeit, und es ist
kein kleiner, gerne den Kantonen iiberlassen. Es wird diesen
also das von Bundeswegen verschafft, was sie allein bei sich
kaum durchzusetzen vermocht hiitten. Die theoretische Macht.
gehort dem Bund, er beniitzt sie, um die tatsichliche den Kan--
tonen zu verschaffen, und der ganze Profit wiederum fillt ihnen
zu; also haben sie gewiss keinen Anlass, sich zu beklagen.

Selbst der von Bern aus angeregte Sparkassenverband
wird dadurch nicht iiberfliissig. Sein Ideal einer technischen
Vereinheitlichung der Sparkassen in Bezug auf die Grundziige
der geschiftlichen Prinzipien, der Geschifts- und Buchfiihrung,
wird nicht im mindesten beriihrt und bleibt immer noch gleich
erstrebenswert. Dem idealsten Ideale aber eines schweizerischen
Sparkassenbiichleins, das in der ganzen Schweiz gleichen Wert.
und gleiche Geltung besiisse, gleichviel von welchem Institute
es ausgegangen sei, auf dem man in der ganzen Schweiz.
iiberall einzahlen und tberall Riickzahlung verlangen konnte,
wird durch die vorgeschlagenen Massregeln auf das Nach-
driicklichste vorgearbeitet. Ja, man darf ruhig sagen, ohne
dieses gesetzgeberische Eingreifen des Bundes ist an die Er--
reichung dieses Ideales in Wirklichkeit gar nicht zu denken..
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Es konnte sich noch fragen, an welcher Stelle das besprochene
Pfandrecht und das Konkursprivileg im Gesetzbuche unter-
zubringen seien. Das Pfandrecht liesse sich allenfalls beim
Faustpfande einreihen, das Konkursprivileg jedoch besitzt im
Zivilgesetzbuche keine besondere Stelle. Am besten vereinigt
man, wie bei den Pfandbriefen, alles in einem besondern Ab-
schnitte und stellt diesen direkt hinter die Pfandbriefe, eventl.
konnte man bheide Institute, Pfandbriefanstalten und Sparkassen
in einem Abschnitte vereinigen. da sie in ihrer Art und Fassung
so viel Aehnliches haben. Das wird Sache der Redaktion sein.
Mit dieser Einschiebung kommt dann der ganze Titel vor die
Réte und wird von diesen gemeinsam mit dem noch ver-
bleibenden Reste des Gesetzbuches behandelt.

Schliesslich dridngt sich noch die Frage auf, warum hat
man das Sparkassenwesen nicht von vornherein in das Zivil-
gesetzbuch aufgenommen? Darauf weiss ich in der Tat keine
Antwort. Die Botschaft, welche auf Seite 10/11 diejenigen
Rechtsmaterien eingehend aufzihlt, die darum weggelassen
wurden, weil sie entweder schon bundesgesetzlich erledigt
waren oder den Kantonen sollten tiberlassen bleiben, erwihnt
der Sparkassen mit keinem Wort. Das bisherige Obligationen-
recht fithrte die Sparkassen, anlisslich der Zinsbestimmungen
in O. R. Art. 335 nur beispielsweise auf und der neue Entwurt
des O. R. hat diesen Artikel ohne Aenderung {ibernommen; in
der Botschaft zu diesem Entwurfe endlich sind nur anlésslich
der Wertpapiere auf Seite 46 Depositenscheine und Sparkassen-
hefte erwihnt. Das ist alles. — Augenscheinlich hat man an
die Sparkassen gar nicht gedacht oder sie nur den allgemeinen
Rechtsbestimmungen unterwerfen wollen, in der Meinung, das
gentige.') Dass sie nicht Institute des Privatrechtes seien und
daher nicht behandelt werden dirften, wird wohl niemand
angenommen haben. Moglicherweise wurden sie infolge ihrer
vielfachen Vermischung mit den Banken nicht beachtet; und

Y In der grossen Zivilrechtskommission wurde zwar bei Behandlung
«der Pfandbriefe der Antrag gestellt, auch die Sparkassen in gleicher Weise
aufzunehmen; er geriet aber bei der Abstimmung in Minderheit, ohne dass
ihm eigentlich eine prinzipielle Opposition wire gemacht worden.
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«da fiir diese auch keine besondern Bestimmungen aufgestellt
wurden, so erging es ihnen nicht besser. — Gleichviel —
die Liicke in der Gesetzgebung ist da, sie richtig auszufiillen,
scheint dringend notwendig. —

Die neuaen VYorschlige in ihrer Anwendung auf
die einzelnen Arten der Sparkassen und das
Sparkassengeschift im engerm Sinne.

In diesem Abschnitt soll einerseits das Anwendungsgebiet
der fir das Zivilgesetzbuch vorgeschlagenen Rechtssiitze fest-
gelegt und anderseits untersucht werden, welche rechtlichen
Hauptpunkte in einem Bundesgesetze iiber das Sparkassen-
wesen zu erledigen seien, und wie sie sich zu den soeben
gemachten Vorschligen verhalten. Das gibe zwar Materials
genug fiir eine selbstindige grossere Arbeit, die wir hier
natiirlich nicht anschliessen konnen; aber ganz {ibergehen
dirfen wir die einschligigen Fragen doch auch nicht, wollen
wir nicht gegen unsere Vorschlige allerlel Einwendungen ge-
wirtigen, die an sich einzeln von untergeordneter Bedeutung
sind, aber doch zusammengenommen eine scheinbar begriindete
-Opposition bilden und damit mindestens eine Verschiebung des
Ganzen bewirken konnten. Eine Verschiebung aber im jetzigen
Zeitpunkte kime einer solchen ad Kalendas graecas und damit
tatséichlich einer Ablehnung gleich, und das wire meines KEr-
achtens geradezu ein Ungliick. Der jelzige, giinstigste Zeitpunkt,
der sich je geboten und der kaum wiederkehren wird, sollte
unbedingt benutzt werden.

Obschon die noch zu erledigenden Punkte teils juristisch,
teils praktisch viel Interesse bieten, so sind sie doch schon
darum nur kursorisch zu besprechen, weil es sich im gegen-
wirtigen Momente nicht darum handeln kann, ein eingehendes
Spezialgesetz vorzubereiten, und weil es selbst bei einem
solchen #dusserst fraglich bleiben wiirde, wie weit man in einer
juristischen (iesetzgebung iber das Sparkassengeschift im
engern Sinne gehen soll. Bei den einzelnen Punkten wird
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auch diese Frage kurz beriihrt werden, das Hauptsichliche-
bleibt aber immer das, wie sie sich zu den oben gemachten
Vorschligen verhalten.

1. Die verschiedenen Arten von Sparkassen.

Da der Zweck des Ganzen der Schuftz der Einleger sein
soll, so konnen diejenigen Institute davon ausgenommen
werden, die unter Staatsgarantie stehen. Das wiren in erster-
Linie eine Postsparkasse und eine allfillige Bundessparkasse.
Erstere hat sich noch nicht durchringen koénnen und letztere-
wird voraussichtlich nie kommen, solange sich unsere-
schweizerischen Verhiltnisse und Ansichten nicht griindlich
dndern. Bel beiden wiirde der Bund fir die Verbindlichkeiten
der Kinleger haften, also sind weitere Sicherheitsmassregeln
wohl tiberfliissig. — Aehnlich steht es bei den Kantonalbanken,
sofern fiir dieselben der Kanton und nicht etwa nur ein
Dotationskapital haftet. Je nachdem wiére also zu unterscheiden,
ob sie vom Gesetze sollen ausgenommen werden oder nicht..
dine staatliche Beaufsichtigung findet wohl auch bei den letztern
statt, doch dart diese kaum als geniigend erachtet werden..
Die Haftung des Kantons dagegen sollte wohl als hinreichende -
Sicherheit gelten. Einen Staatskonkurs haben wir in der
Schweiz einstweilen noch nicht erlebt und werden ihn hoffent--
lich auch nie erleben; tiberdies kidmen bei einem solchen noch
so viele andere zu Verlust, dass die Bevorzugung einer be--
stimmten Klasse kaum gerechtfertigt erschiene. —

Ganz anders steht es schon mit Gemeindesparkassen, resp..
Instituten mit Gemeindegarantie. Ks gibt gut und schlecht
verwaltete, reiche und arme (Gcemeinden; wie sehr auch gute-
und reiche herunterkommen koénnen, zeigen diverse Beispiele. .
Da in einem Gesetze aber kein Unterschied darf gemacht
werden, so sind unseres Erachtens Gemeindeinstitute gleich
solchen Privater zu behandeln. Gutscheinendentalles konnte
man den Kantonen die Entscheidung iiberlassen, sofern sie das
anbegehren.

Bei den reinen Sparkassen wire ein Pfandrecht und eine
getrennle Buchfiilhrung eigentlich tberfliissig; denn sie sollen-.
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ja eben gar keine andern Geschifte machen, als das Geld ihrer
KEinleger moglichst sicher und zinstragend anlegen. Tun sie nur
das, so besitzen sie im wesentlichen iiberhaupt keine andern
Kreditoren, als ihre Einleger, diesen sind simtliche Aktiven
von vornherein verfallen, es fehlt also im Grunde genommen
fiir ein Spezialpfandrecht und ein Konkursprivileg die Gelegen-
heit. Da aber bei der Anlage der Gelder die Versuchung zu
gross ist, des Profiles wegen auch etwas riskiertere Anlagen
zu machen und so schliesslich doch ins Greschéftsleben hinein-
zugeraten, so empfiehll es sich auch hier, am Prinzipe fest-
zuhalten und auch solche Kassen dem Gesetze zu unterwerfen.
Auf dem Verordnungswege mag man dann Unterschiede machen
und sachgemisse KErleichterungen gewihren.

Hier sind der Vollstindigkeit wegen auch die blossen
Sparvereinigungen zu erwdhnen. [hre Einreihung unter das
Gesetz entscheidet sich danach, ob sie als Sparkassen im Sinne
des Gesetzes zu betrachten seien oder nicht, was bei der
grossen Verschiedenheit dieser meist nur tempordren Ver-
bindungen jeweilen im einzelnen KFalle von der zustindigen
Behérde zu untersuchen sein wird.

Weitaus das Hauptkontingent stellen die gemischten Kassen,
die Spar- und Leihkassen, gleichviel, ob sie so heissen oder
nicht, und die Banken, welche Spargelder annehmen. Hier
ist der Schutz der Einleger am notigsten und fiir diese haupt-
sichlich soll das Gesetz gelten. Hier miissen also sowohl
Pfandrecht als Konkursprivileg eintreten, und um ersteres
richtig durchfiihren zu kénnen, wird es sich empfehlen, eine
getrennte Buchfiihrung fiir dasSparkassengeschiift vorzuschreiben.
Zum mindesten muss jederzeit genau festgestellt sein, wie hoch
sich die Sparguthaben belaufen, damit die Hohe der demselben
entsprechenden Garantietitel bestimmt werden kann. (Vergl.
hievor Seite 612/13.)

Die Organisation der Institute kommt dabei rechtlich nicht
in Betracht, ob sie Aktiengesellschaften bilden oder Genossen-
schaften, nur bieten erstere insofern mehr Sicherheit, als sie
ein bestimmtes Kapital besitzen, auf das allenfalls bei der
‘Garantienfrage kann Riicksicht genommen werden, wiihrend
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letztere bei ihrem schwankenden Kapitale ein relativ unsicheres
Moment darstellen. Kollektiv- und Kommanditgesellschaften
und gar Einzelfirmen sollte das Annehmen von Spargeldern
iiberhaupt verboten sein, wie dies auch im Zirchergesetz
ausdriicklich vorgesehen war, vorbehiltlich der Fabrik-
sparkassen, die vom Fabrikinhaber eingerichtet werden und
daher in der Regel keine eigene Organisation besitzen, Da,
wo sie von den Arbeitern selbst organisiert sind und nur vom
Fabrikherrn pekuniir unterstiitzt werden, bilden sie eigene
Rechtssubjekte und sind demgeméss zu behandeln.

Was die eigentlichen Fabriksparkassen betrifft,!) so ge-
horen sie zweifellos unter das Gesetz; denn so sehr sie auch aus
dem Wohlwollen des Fabrikherrn ihren Ursprung koénnen ge-
nommen haben, so sehr sind sie Gefahren ausgesetzt, da sie
alle Risiken des Geschéiftes mitlaufen und bei einem Zusammen-
bruch dieses letztern naturgemiss die grossten Verluste erleiden
miissen. Andere Kreditoren vermogen die Katastrophe voraus-
zusehen und sich zu sichern, der Arbeiter jedoch nicht. Eine
Trennung vom Geschéiftsbetrieb ist daher absolut notwendig,
sei es, dass man aus der Sparkasse ein eigenes Rechtssubjekt
macht, das der Machlsphiire des Fabrikherrn entzogen ist, sei
es, dass die Trennung nur buchmiissig durchgefiihrt wird und
Pfandrecht und Konkursprivileg die Arbeiter schiitzen. Viel-
fach wurde bisher eine Hinterlegung der Garantietitel an einem

1) Selbstverstindlich handelt es sich um solche Kassen, die nicht ledig-
lich vom Fabrikherrn aus dotiert, sondern ganz oder doch zum grossten
Teile durch die Ersparnisse der Arbeiter gespeist werden, wobei natiirlich
Lohnabziige, die der Hérr den Arbeitern elwa zu Gunsten der Kasse macht,
gleich Ersparnissen zu behandeln sind, ebenso etwaige Tantiémen. Auch
eine Dotation seitens des Fabrikherrn, selbst eine solche griossern Umfangs,
wenn sie nicht nachweislich in fraudem ecreditorum erfolgt ist (was wohl
kaum vorkommt), wird in gleicher Weise zu schiitzen und dem Konkurse
des Fabrikherrn, resp. dessen gewiGhnlichen Glaubigern zu entziehen sein. —
Anders mag es sich vielleicht mit Kassen verhalten, die ganz allein von
Seiten des Fabrikherrn dotiert und gespeist werden ohne Zutun der Arbeiter.
Da wird eventl. das Gericht nach Lage des Falles zu entscheiden haben.
In Riicksicht auf den stiftungsmissigen Charakter einer solchen Zuwendung
diirfte ihr wohl ebenfalls das Koukursprivileg erteilt werden. Ob sie auch
durch Pfandrecht zu schiitzen seien, wire Sache der Verordnung.
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dritten, vom Fabrikherrn unabhingigen Orte, verlangt; in
Verbindung mit dem Konkursprivileg ist das vielleicht weniger
nitig. ausser bei einer Einzelfirma, wo auch noch andere:
privilegierte Klassen, besonders die KEhefrau, vorhanden sein
kénnen. Da miisste die einschligige Verordnung das Richtige
treffen.

Freilich fithrt eine allzustrenge Behandlung der Fabrik--
sparkassen auch Nachteile im Gefolge. Besitzt der Fabrikant.
keinerlei pekuniires Interesse mehr an der Sache, so wird er
sich auch nicht leicht mit Einrichtung und Fiithrung einer
Sparkasse Miithe machen wollen, womit dann wieder dem
Sparzwecke geschadet ist. Immerhin diirfte es aber doch noch
eine grossere Anzahl von Fabrikherren geben, die dem guten
Zweck zu liebe sich auch den Sicherungsvorschriften unter--
ziehen, bleibt Ihnen ja doch stets noch der indirekte Vorteil,
dass sie einen Stock besserer Arbeiter moralisch, wenn auch
nicht geschiftlich, an sich fesseln. —

Uebrigens erfreuen sich die KFabriksparkassen bei den
Arbeitern keiner allzugrossen Beliebtheil, wobei allerdings.
weniger die Erwigung des Risikos in Betracht fillt, als die
allgemeine Abneigung, sich vom Fabrikherrn in die Verwendung'
des Lohnes schauen zu lassen, sowie die vielfache Abneigung
gegen das Sparen iberhaupt, die leider von gewissenlosen
Agitatoren (und es gibt wohl auch solche) oft noch geschiirt.
wird, weil der gutsituierte Arbeiter weniger in ihrer Macht steht,
als der vermogenslose und daher an nichts gebundene Ideal-
proletarier. Tatsache ist, dass die Fabriksparkassen, soweit
die Statistik von Fatio reicht, abgenommen haben; fir das.
Jahr 1882 zihlt er deren noch 47 auf, fiir 1895 nur noch 28. —

Fiir einen Teil der Fabriksparkassenist vielleicht schon durch
Art. 259 b des Eidgendssischen Betreibungs- und Konkursgesetzes
gesorgt, indem dort in zweiter Klasse ,die Forderungen der
Arbeiterkassen gegentiber dem Arbeitgeber” in dessen Konkurse-
privilegiert werden. Nach allgemeiner Ansicht hat man darunter
eigentlich die Arbeiterkrankenkassen gemeint, woraus sich er-
klirt, dass das Ziirchergesetz die Fabriksparkassen noch strenger-
behandelte, als die andern, indem es augenscheinlich annahm,,
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sie entbehren jedes Schutzes, und sie also jedenfalls nicht unter
Art. 259Db reihte. In einem Solothurner Falle (Konkurs der
Baumwollspinnerei Emmenhof in Derendingen) wurde die Frage
anders behandelt und Art. 259b auch auf eine Fabriksparkasse
ausgedehnt, wohl mit vollem Recht; denn der Ausdruck Arbeiter-
kasse passt unzweifelhaft auch auf eine solche. (Vergl. Seite 615,
sowie die Anmerkung auf Seite 622.) —

Schul- und Jugendsparkassen diirfen wohl ausser Betracht
fallen, als zu unbedeutend und stets unter amtlicher Leitung
-stehend, auch sind sie stets reine Sparkassen. Berufssparkassen
die nur einen beruflich begrenzten Kreis von Mitgliedern und
meist sehr geringen Umfang besitzen, auch in der Regel keine
Geschifte machen, konnen vielleicht ebenfalls ausgenommen
werden. Auch das wire Sache der Verordnung.

Schliesslich kommt fiir den Begriff der dem Gesetze unter-
worfenen Sparkasse noch deren Umfang in Betracht; denn um
ganz kleine Kassen kann sich der Staat kaum kiimmern, ob-
schon es allerdings fiir den Einleger gleichgiiltig bleibt, ob er
sein Geld bei einem grossen oder einem kleinen Institute ver-
liert. Aus praktischen Griinden wird es sich empfehlen, eine
‘Grenze zu ziehen; wo, ist eine reine Konvenienzfrage.

2. Einlagen und Anlagen,

a) Hinlagen.

Der Zweck unserer Bestrebungen geht auf Sicherstellung
der Einlagen, und da fragt es sich, welcher Einlagen und in
welcher Hohe derselben. Nur die Spareinlagen sollen garan-
tiert werden, also nicht auch sogenannte Kontokorrentguthaben.
Da nur gemischte Kassen oder Banken Kontokorrente erdffnen,
so geraten alle reinen Sparkassen, einschliesslich der Fabrik-
sparkassen, ausser Betracht. Bis heute fillt die Unterscheidung
zwischen Kontokorrent- und Sparguthaben nicht schwer, weil
alle Institute denselben schon dusserlich dadurch kennzeichnen,
dass sie fiir jede Art andere Biichlein ausgeben. Selbstver-
stindlich fiithren sie auch fiir beide gesonderte Konti. Ist erst
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gesetzlich fiir die Sparbranche eine besondere Buchfiihrung
vorgeschrieben, so erscheint eine Verwechslung tiberhaupt nicht
mdoglich. Die Interessenten selbst, Einleger und Kasse, wissen
immer bestimmt, in welcher Stellung sie zu einander stehen;
aus einem Sparkassenbiichlein, das sie einmal ausgegeben hat,
kann die Kasse nie von sich aus ein Kontokorrentbiichlein
machen und am umgekehrten hat sie kein Interesse; im (Gegen-
teil, sie wiirde sich, falls ein Kreditor in Voraussehung einer
JKatastrophe das verlangte, des Bestimmtesten dessen weigern,
Die ganze Frage scheint daher rein akademischer Natur, das
Zirchergesetz schliesst denn auch Kontokorrentgelder einfach
aus, ohne sich um eine Definition zu kiimmern, in der sichern
‘Annahme, dass in der Praxis hieriiber keinerlei Zweifel herrsche.
Desgleichen behandelten alle, die bisher iiber Sparkassen ge-
schrieben haben, den Begriff als einen gegebenen, ohne sich
um eine Definition zu bemiihen. Wir brauchen daher auch
nicht weiter zu gehen, umsomehr, als juristisch oft etwas
schwer zu definieren ist, tiber das den Praktiker nicht das
mindeste Bedenken ankémmt. Bei der Spareinlage ist das
Verhiltnis immer in dem Sinne ein einseitiges, dass der Ein-
leger stets Kreditor, die Kasse stets Schuldner ist und bleibt.
Das Kontokorrentverhéltnis kann von einer Einlage des Privaten
oder von einer Kreditgewihrung der Bank ausgehen, es ist
innerlich und buchgemiiss stets ein doppelseitiges, beide Teile
sind dem Prinzipe nach Gliubiger und Schuldner; sodann
werden seitens der Bank in der RRegel Provisionen und Spesen,
Aktiv- und Passivzinsen berechnet, was alles bei der Spar-
einlage nicht zutrifft.

Desgleichen ausgeschlossen sind Depotgelder. Bei diesen
kann erst recht keine Verwechslung stattfinden.

Hiohe der Einlagen, Minimum und Maximum.

Bleibt noch zu erwigen, ob allen Spareinlagen in beliebiger
Hohe die Vergiinstigung soll zu Teil werden oder nicht. Dabei
ist in erster Linie die viel erdrterte Frage des Minimums und
Maximums der Spareinlagen kurz zu besprechen, sowie ob
ein Einleger mehrere Biichlein besitzen diirfe oder nicht.

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge XX". 49
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Ein Minimum der Spareinlagen miissen die Kassen in-
ihrem eigenen Interesse festsetzen, weil je kleiner die Einlage-
ist, desto mehr unrentable Arbeit sie verursacht. Oft wird
fiir die erste Einlage ein hoherer Ansatz gemacht, als fiir die-
spitern; desgleichen werden hie und da auch Minima der
Riickzahlungen bestimmt. Fiir unsern Zweck kommt hierauf’
nichts an, doch kann aus volkswirtschaftlichen Griinden das.
Gesetz ein Interesse daran finden, ein Minimum festzusetzen,
nicht damit die Institute nicht darunter gehen, sondern damit
sie kein hoheres festsetzen diirfen, sowohl fir Einzahlung, als.
Riickzahlung.

Anders steht es beim Maximum. Hier haben die Kassen,.
besonders die Banken, ein Interesse daran, iiberhaupt keine
Beschrinkung aufzunehmen, da die Spareinlagen ihre billigste-
Geldbeschaffung darstellen. Um gerecht zu urteilen, muss.
jedoch beigefiigt werden, dass die profitabeln hohen Einlagen
die unrentabeln niedern miissen decken helfen; mit lediglich:
niedern Einlagen kann keine Kasse bestehen, es sei denn, dass.
ihre ganze Verwaltung unentgeltlich gefithrt wird und jemand
die andern Unkosten (Schreib- und Bureaumaterial, Mieten ete.):
bezahlt, dass sie des fernern nur eine geringere Verzinsung.
zu leisten und keinen Reservefonds zu schaffen hat. All das
kann nur aus verhiltnisméssig hohen Einlagen bestritten
werden. Einige haben denn auch jede Grenze nach oben
vermieden, andere stecken sie bei Fr. 5000.—, 10,000.— oder
gar 20,000.—. Kantonalbanken und auswirtige Landeskassen
bestimmen etwa, dass von einer gewissen Grenze an die
Verzinsung aufhore, oder dass der Ueberschuss in Obligationen.
Staatspapieren oder Rente anzulegen sei. Die niedersten Maxima
weisen die reinen Sparkassen auf, weil sie.in der Regel wohl--
titigen oder sozialpolitischen Gesichtspunkten entsprungen sind
und daher die kleinen Einleger begiinstigen wollen.

Hohe der geschiitzten Summe.

Ptandrecht- und Konkursprivileg, als Vorrechte, unter denen
zweifellos andere Kreditoren leiden miissen, lassen eine Maxi-
malgrenze als notwendig erscheinen, bis zu welcher sie an-
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wendbar sind. Diese braucht durchaus nicht mit der Maximal-
grenze der Kinlagen iiberhaupt zusammenzufallen, so dass
diese recht wohl hoch, jene verhiltnisméssig nieder sein kann.
Sobald man von diesen Vorrechten absieht, fillt fiir das Gesetz
jedes Interesse weg, die Kinlagen zu beschrinken, und es
bleibt nur fir die Kasse selbst tibrig zu erwigen, ob es ihr
besser rentiert, ein Maximum festzusetzen oder nicht, eventuell
bis zu welcher Hohe. Natiirlich miisste das Gesetz stets ver-
langen, dass bis zur Gesamthdhe simtlicher Einlagen Ga-
rantiewerte vorhanden sind, auch wenn sie nicht vom Pfand-
recht ergriffen werden. Fiir letzteres korfhte man tberhaupt
von einer Grenze absehen, da schliesslich in dieser Hinsicht
alle Einleger denselben Anspruch besitzen, und nicht die
andern Kreditoren geschidigt werden, sondern nur die Kasse,
weil sie als Garantiewerte natiirlich sichere und daher Wéniger
produktive Anlagen bieten muss und In Folge dessen einen
grossen Teil ihrer Gelder unrentabel festlegt. Bestimmt man,
dass Garantien und Pfandrecht gleich der Gesamtsumme der
Einlagen sein miissen, so mag die Bank ermessen, ob und
welche Maximalgrenze sie aufstellen will; ein o6ffentliches In-
teresse liegt nicht vor. Will das Gesetz aber die Rendite
der Institute begiinstigen, so kann es nur fiir Pfandrecht und
Garantien eine obere Grenze bestimmen und die Hoéhe der
Einlagen, als solche, frei geben. Es wiirde das natiirlich die
technische Behandlung etwas erschweren, aber doch nur ganz
unbedeutend, indem innerhalb der Gesamtsumme jederzeit
diejenige der pfandrechtgesicherten Forderungen und damit
die Hohe der Garantiesumme mit Leichtigkeil kann bestimmt
werden und sich auch bei der Liquidation keinerlei Schwierig-
keit ergibt. — Interessant fiir diese Frage ist das DBeispiel
Ziirichs, das im ersten Entwurfe von 1893 eine Beschrinkung
auf Fr. 2000.— enthielt, im Gesetz von 1896 dagegen jegliche
Beschrinkung hatte fallen lassen und damit Garantie und
Pfandrecht auf den Gesamtbetrag der Einlagen ausdehnte.
Das Konkursprivileg dagegen muss unbedingt begrenzt
werden und zwar nicht zu hoch, denn eine solche Bevorzugung
verdienen in der Tat nur die kleinen Einleger; auch muss der
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Gefahr entgegen getreten werden, dass nicht andere Kreditoren
in kritischen Momenten, in denen die Bank keinen Wider-
stand zu leisten vermag, die Umwandlung ihrer Guthaben in
Spargelder, d. h. die Umschreibung auf Sparkonto verlangen
und durchsetzen, ein Trik, den sich die schlauern sofort zu
Nutzen machen wiirden. Die Beschrinkung des Privilegs auf eine
bestimmte Hohe der Einlage, z. B. Fr. 2000.— (St. Gallen u. a.),
bietet weder technisch noch rechtlich irgendwelche Bedenken.
Ifir die Bank vollends ist sie gleichgiiltig, da sie doch erstl
in Kraft tritt, wenn jene zu existieren aufhért. Fir Fabrik-
sparkassen konnte® falls man sie unter Art. 259 b des Be-
treibungs- und Konkursgesetzes zieht, allenfalls ein Gesetzes-
konflikt eintreten, da im zitierten Arfikel von einer Maximal-
summe keine Rede und daher das ganze Guthaben geschitzt
ist. Praktisch diirfte die Sache kaum werden, da die einzelnen
Einlagen in Fabriksparkassen selten eine Maximalsumme von
z. B. Fr. 2000.— tbersteigen werden. Im iibrigen kann es
dem guten Zwecke nur niitzen, wenn ein Arbeiter mit seiner
Kinlage durch Art. 259 b besser geschiitzt wird, als durch
unser Konkursprivileg.

Ob der Zinsenzuwachs in die Maximalsumme aufgenommen
wird oder nicht, ist reine Opportunititsfrage ; der Einfachheit
wegen erscheint es richtiger, die Maximalgrenze einschliesslich
Zins festzulegen, so dass der Ueberschuss nicht privilegiert wird.

Direkt hieher gehort die Krage. ob es einer Person ge-
stattet sei, mehrere Sparbiichlein zu besitzen. Frankreich und
andere Staaten, die unter der einen oder der andern Form
Staatssparkassen besitzen, verbieten direkt den Besitz mehrerer
Biichlein (vgl. hievor Seite 570); bei uns kann hievon natiirlich
keine Rede sein, sondern es kann sich nur darum handeln,
ob man bei ein und demselben Institut mehrere Biichlein
besitzen diirfe oder nicht. Die Mehrzahl der Institute unter-
sagen es in ihren Statuten oder Reglementen; des Konkurs-
privileges wegen miissen wir uns diesem Verbote anschliessen,
soust wiirde man einfach durch den Erwerb mehrerer Biich-
lein das privilegierte Einlagemaximum verdoppeln resp. ver-
vielfachen und damit die ganze Schranke umgehen konnen;



Dr. L. Siegmund: Bestimmungen iiber das Sparkassengeschiaft. 629

eventuell wire zu bestimmen, dass trolz dem Besitze mehrerer
Biichlein nur die einmalige Maximalsumme privilegiert werde,
dass diese sich also nicht nach dem Biichlein, sondern nach
der Person des Eigentiimers berechnet. Natiirlich kann durch
Vorschieben von Strohménnern auch diese Massregel illusorisch
gemacht werden; das ldsst sich aber nicht vermeiden.

b) Anlagen.

Far die Pfandbriefanstalten hat der Zivilgesetzentwurtf
von 1900 genau den Geschiftskreis und die Verwendung der
(xelder vorgeschrieben, so dass damit auch die Pfandsicher-
heiten, die den Pfandbriefen als Deckung dienen sollten, vor-
geschrieben waren. Die Kommission verwies auch diese Vor-
schriften aus dem Zivilgesetzbuche in das vorbehaliene spezielle
Bundesgesetz oder noch besser in die Verordnung. Iiir uns
dirfte selbst das noch zu weit gehen, der Geschiftskreis der
Kassen soll frei bleiben, vorausgesetzt dass die Spareinlagen
sichergestellt sind. Wir haben uns also nur mit dieser lelztern
Frage zu beschiftigen. Hieriiber ist schon viel geschrieben
worden. In erster Linie werden stets absolut sichere Hypo-
theken gefordert. Was unter solchen zu verstehen sei, hingt
nicht nur von der Zeif, sondern wesentlich auch vom Orte
ab, wobel fiir einzelne Landesteile wieder ganz andere Mass-
stibe miissen angelegt werden. Gegenwirtig existieren in
einzelnen Kantonen amtliche Schatzungen, in andern nicht;
wo es solche gibt, wird es leicht sein, das Richtige zu treffen.
Wird der Zivilgesetzentwurf angenommen, so dirften allge-
mein kantonale Schatzungen eingefiihrt werden, da wo Gilten
vorkommen, sind sie sogar obligatorisch. Fiir letztere speziell,
sowie fir gute, auf Schatzung beruhende Schuldbriefe, werden
bei Annahme obiger Vorschlige die Institute mit Spargeldern
vorziigliche Abnehmer sein; denn sie diirften fiir ihre Garanlie-
titel kaum etwas Besseres finden. Damit wird natirlich
wieder ein oft genannter Zweck der Sparkassen erfiillt, be-
sonders der Landwirtschaft billigen Hypothekarkredit zu ver-
schaffen. —
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Obligationen von Banken und Bahnen sind von allzu
verschiedenem Werte, als dass auch nur annidhernd sichere
Grundsitze konnten aufgestellt werden. Sogar Staatspapiere
unterliegen grossen Schwankungen. In manchen Abhandlungen
wurden speziell auf die Gefahren dieser aufmerksam gemacht
und darauf hingewiesen, dass die alten Sparkassen nur darum
die schweren Zeiten der franzosischen Revolution und der
darauffolgenden Epochen so gut durchgemacht hitten, weil es
noch keine schweizerischen Staatspapiere gab, und sie daher
auch keine in ihren Portefeuilles haben konnten. Heute steht
es damit anders, entheben wir die Kantonalbanken der Sicher-
stellung der Spargelder, so dirfen wir den andern Instituten
kantonale Obligationen als Garantietitel selbstverstindlich nicht
verweigern.

Da wir nicht im Sinne der bisherigen Systeme den Ge-
schiftskreis selbst kontrollieren wollen, so brauchen wir uns
auch nicht tber verbiirgte oder durch Faustpfand garantierte
Darlehen, noch tiber Wechsel auszusprechen. Immerhin wird
von den Fachleuten verlangt, dass die Garantietitel nicht aus-
schliesslich in schwerfilligen, unliquiden Hypotheken bestehen
sollen, sondern auch kurzfillige, bewegliche Anlagen im Inter-
esse des Geschiiftes und selbst der Sicherheit der Kasse miissten
zugelassen werden, Dabei spielte aber immer der Gedanke
an die allgemeine Sicherheit des Instituts mit, um es gegen
plotzliche Geschiftskrisen und daraus folgende runs der Ein-
leger zu riisten (Zahlungsbereitschaft), wahrend fir Dblosse
Garantietitel dieser Gesichispunkt hochslens soweil in Betracht
fallt, als man das Institut durch Forderung von lediglich
Primahypotheken nicht zu iberméssig viel unrentabeln An-
lagen zwingen soll. Darum befolgte z. B. Ziirich ein ge-
mischtes System, indem es in § b des Gesetzes vorschrieb:

,Die eigentlichen Sparkassen haben mindestens 80 °/o des Ge-
samtbetrages der Spargelder und des Reservefonds in guten Schuld-
briefen oder in Obligationen von Bund, Kantonen und Gemeinden
oder von anerkannt soliden Verkehrsanstalten und Bankinstituten
anzulegen. Ausserdem ist ein fiir die jederzeitige Zahlungsbereit-

schaft notiger Betrag in Barschaft, Bankguthaben oder Wechseln
ersten Ranges bereit zu halten, Ueberdies soll der Reservefonds
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und ein allfilliges eingezahltes Gesellschafts- oder Genossenschafts-
oder ein Garantiekapital den Betrag von 5 °/o simtlicher Schuld-
verpflichtungen erreichen.“

Sodann fiir die andern Institute in § 10:

,Diejenigen Anstalten, welche nicht ausschliesslich das Spar-
kassengeschiift betreiben, sind verpflichtet, mindestens 80 %/ der
Spargelder in guten Schuldbriefen oder in Obligationen von Bund,
Kantonen und Gemeinden oder von anerkannt soliden Verkehrs-
anstalten und Bankinstituten anzulegen.® —

,o0lche Anstalten haben sich ausserdem, insofern nicht der
Gesamtbetrag der Spargelder nach Massgabe von Absatz 1 oben
angelegt wird, iiber den Besitz eines geniigenden -eingezahlten
Aktien- oder Genossenschafts- oder Garantiekapitals und eines
Reservefonds auszuweisen. Der Gesamtbetrag dieser Bestinde
soll wenigstens 10 °/o der jeweiligen aus Spareinlagen, sowie aus
andern Schuldverpflichtungen herriihrenden Gesamtpassiven der
Anstalten erreichen.“ —-

In diesen zwei Paragraphen des Ziirchergesetzes ist so
ziemlich alles enthalten, was fiir die Sicherheit der Einleger
und der Sparanstalt tberhaupt je ist gefordert worden. Wie
weit darin eine spétere Bundesgesetzgebung gehen soll, ist
reine Opportunititsfrage. Zweifellos wird durch eine solche
Mischung fiir die Einleger ausgiebig gesorgt; denn was sie
allenfalls beim Pfandrecht verlieren, holen sie mit dem Kon-
kursprivileg sicher wieder ein.

Schliesslich wurde oft auch noch eine Hinterlegung der
Garantietitel an einem dritten, sichern Orte, verlangt; bei
Fabriksparkassen diirfte das vielleicht noch angezeigt sein,
bei den andern Anstalten sollte eine ordentliche Ueberwachung
und mindestens halbjdhrliche Rechnungsablage geniigen,

3. Das Sparkassengeschiift im engern (juristischen)
Sinne.

Wir kénnen uns hier, als in einem fiir unsere Auffassung
der Aufgabe des Gesetzgebers durchaus sekundiren Gebiet
kurz fassen und bringen diese Erorterungen nur der Voll-
stindigkeit wegen, ohne den meisten derselben einen grossen
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praktischen Wert beizulegen, auch greifen wir nur die haupt-
sdchlichen Punkte heraus,

Die Definition der Sparkasse.

Huggenberg') definiert die Sparkassen als ,Institute,
welche kleinere Geldsummen als verzinsbare Einlagen an-
nehmen, diese Gelder ihrerseits wieder auf Zinsen legen und
sich verpflichten, dieselben auf Verlangen der Gliubiger, sei
es sofort, sei es nach kurzen Kiindigungsfristen, wieder zurtck-
zuzahlen. “

Diese Definition ist aus den tatsidchlichen Momenten,
wie sie bei den meisten Sparkassen vorkommen, zusammen-
gestellt und passt daher auch nur auf die Mehrzahl. Schwan-
kend erscheint zuerst der Begriff der ,kleinern Geldsummen® ;.
denn es werden, sogar éfters recht gern, auch griossere Summen
angenommen, und es liessen sich Sparkassen denken, die nur
aus solchen bestehen, Sodann erscheint es durchaus nicht
notig, dass die Gelder ihrerseits wieder auf Zinsen gelegt
werden, denn der Begriff der Verzinsung liegt durchaus nicht
in demjenigen des Sparens; zudem bleibt es eine Sparkasse,
wenn den Einlegern gar keine Zinse gezahlt, sondern der
Jahresgewinn auf sie repartiert wird oder z. B. aus den KEin-
lagen Priamienobligationen gekauft werden, was bei sog. Spar--
vereinigungen oft vorkommt. Desgleichen sind .die langen
oder kurzen Kiindigungsiristen, ja sogar die Riickzahlung rein
fakultative Momente. Aeltere Sparkassen und gerade solche-
mit Sparzwang gewihren vielfach keine oder doch mindestens -
keine partiellen Riickzahlungen, sondern verteilen einfach nach
Ablauf einer gewissen Periode das vorhandene Vermogen
unter die Mitglieder.

Die ganze Definition ist keine juristische in dem Sinne,
dass dann keine Sparkasse mehr vorlige, wenn eines der
Momente fehlte; sie konnte eine solche werden, wenn das.

) Rud. Huggenberg: ,Die Sparkassen und das Sparkassengeschift.“-
Dissert. Ziirich 1906, eine Schrift, die wir als das Neueste auf diesem:-
Gebiet in nachfolgendem Abschnitt noch ofters zitieren werden.
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Gesetz sie dazu erhobe, was aber vermutlich das Gesetz d. h.
das Bundesgesetz nicht tun wird. Fir dieses brauchen wir
ebensowenig eine Definition, als es eine solche fir die Pfand--
briefanstalten gegeben hat. |

Eine Legaldefinition enthilt das St. Gallergesetz in Art. 2:.

,Als Sparkassaguthaben werden betrachtet: Guthaben, welche
in ein- oder mehrmaliger Einlage die Summe von Fr. 2000 nicht
iibersteigen, grossere Guthaben nur, wenn sie durch Zinsenzuwachs
Fr. 2000 iiberschritten haben.®

Eine &dhnliche Definition gab der erste Ziircherentwurf
von 1893 in § 3:

,Als Sparkasseguthaben werden diejenigen Guthaben betrachtet,
welche in ein- oder mehrmaliger Einlage ohne Zinsen den Betrag:
von 2000 Franken nicht iibersteigen.“

§ 1 sagte:
,Dieses Gesetz findet . . ... Anwendung auf alle &ffentlichen
Geldinstitute, die eine Sparkasse fiihren oder die iiberhaupt Gelder-

zu zinstragender Verwertung annehmen gegen Ausgabe von Spar-,
Einlage- oder Kassenheften.“

Auch damit ist nicht viel anzufangen, umsomehr als es.
auch unbestrittene Sparkassen gibt, die keine Sparhefte aus--
geben.

Das Gesetz von 1896 behielt denn auch diese Wendungen
nicht bei, sondern setzte in § 2 fest:

,Diesem Gesetze werden unterstellt: @) Diejenigen Anstalten,
deren einziges Geschift darin besteht, Spargelder zur Verzinsung
anzunehmen und sicher anzulegen (eigentliche Sparkassen mit In-
begriff der von Fabrikinhabern fiir ihre Angestellten und Arbeiter:
gegriindeten Fabriksparkassen). 0) Geldinstitute, welche gewerbs--
missig gegen Einlagehefte Spargelder zur Verzinsung annehmen,
dieselben aber in verschiedenen Geschiiftszweigen verwenden. Gelder,
welche solchen Anstalten im Kontokorrentverkehr iibergeben werden,
fallen nicht unter den Begriff von Spareinlagen.')

Aus alledem ist nur zu entnehmen, dass eine genaue De--
finition des Begriffes ,Sparkasse“ und ,Spargelder“ weder

1) Merkwiirdigerweise enthilt nur der zweite Satz als Kriterium das.
Vorhandensein eines Einlageheftes. Ob das wohl absichtlich geschehen
ist? Kaum.
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moglich, noch noétig ist und daher auch wir uns derselben
-enthalten dirfen.!) —

Als dussere Kennzeichen, die fast iiberall heute schon
zutreffen, fir die Zukunft aber gesefzlich konnten vorge-
-schrieben werden, diirften das Wort ,Spar,“ sowie das Vor-
handensein eines Biichleins (Sparbiichlein, Sparheft, Einlage-
heft) angesehen resp. vorgeschrieben werden.

Wie die Existenz des Wechsels, als solchen, und das
Wechselrecht von dem Gebrauch des Wortes Wechsel ab-
‘hingig gemacht ist, so liesse sich das auch fiir die Sparkassen,
Spargelder etc. aufstellen, so dass der Gebrauch des Wortes
»Spar® obligatorisch wiirde und davon auch die Privilegierung
-der Forderung abhinge. So soll das in Hamburg vorge-
schrieben sein, auch in Frankreich darf der Name Caisse
«’épargne nur von den staatlich genehmigten Instituten ge-
braucht werden. — '

Mit dem Charakter der Sparkasse konnte die Ausgabe
von Biichlein derart verkniipft werden, dass andere, als die
staatlich genehmigten und damit zur Erfiillung der gesetzlichen
Bedingungen verpflichteten Institute, gar keine Biichlein oder
besser keine Sparbiichlein ausgeben dirften. Fir letztere wiirden
-dann einheitliche Vorschriften erlassen, besonders inbezug auf
ie innere Einrichtung und Fihrung (chronologisch fortlaufende
Registrierung von Ein- und Auszahlung auf einer Seite, also
keine doppelseitige, kaufménnische [ Soll und Haben] Buchung,
wie das lbrigens fast tiberall schon heute zutrifft).

All das wire Material fiir eine Verordnung oder ein
Gesetz, wobei ausdriicklich erklirt werden miisste, ob an die
Befolgung dieser Vorschriften zivile Rechtsfolgen gekniipft
seien oder nur allfillige Bussen an die Nichtbefolgung. An
derartige Merkmale, sobald sie gesetzlich festgelegt sind, liesse
:sich eine Definition der Sparkassen ankniipfen, doch hat die
Praxis bewiesen, dass man recht gut auch ohne solche aus-
kommt.

) Eine andere Definition hat Luzern in seinem Entwurfe aufgestellt,
indem es fiir den Begriff der Sparkasse mindestens 50 Posten fremder Gelder
und den Ausschluss von Gewinn verlangte. Vergl. Seite 552.
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Der Charakter des Sparkassengeschifts.?)

Hier geraten wir in die grosse Streitfrage, ob mutuum
(Darlehen O. R. Art. 329 ft.) oder depositum irregulare (unregel-
miéssiger Hinterlegungsvertrag O. R. Art. 484) beim Spar-
kassengeschift vorliege.

Beides passt eigentlich fiir die Entstehung des Prototyps
der Sparkasse schweizerischen Ursprungs, die Spargenossen-
schaft, nicht, da hier das Institut nur aus den Einlegern selbst
besteht und diese daher zugleich Schuldner und Kreditoren
sind, wenigstens da, wo personliche Haftpflicht der Genossen-
schafter existiert. Auch wenn die enossenschaft im Handels-
register eingetragen ist und also zweifellos ein besonderes
Rechtssubjekt bildet, so liegt doch etwas Stérendes darin, ein
gewdhnliches mutuum oder depositum irregulare anzunehmen.
Man muss dem Begriffe Zwang antun, wodurch eigentlich das
juristische Empfinden chokiert wird; es stehen sich eben
doch nicht zwel freie, von einander vollstindig unabhingige
Rechtssubjekte gegeniiber. Das verliert sich natirlich desto
mehr, je grosser das Institut ist und das einzelne Mitglied
weniger in Betracht fillt; noch mehr da, wo keine per-
sonliche Haftbarkeit besteht, wie ja auch Genossenschafter
ihre riickstindigen Anteile mit ihren Kinlageguthaben nicht
verrechnen konnen, O. R. Art. 136. Noch weniger existiert diese
personliche Beziehung bei Aktiengesellschaften, deren Aktionéire
zugleich Einleger sind, denn hier besteht auch bei der Griin-
dung kein Zusammenhang. — Kollektiv- und Kommanditgesell-
schaften werden kaum in Betracht kommen, und selbst da,
wo solche Sparbiichlein ausgeben, werden deren Gesellschafter
schwerlich zu gleicher Zeit Einleger sein; wo dies stattfindet,
handelt es sich um sehr seltene Iédlle, die nach den allgemeinen
Grundsiitzen zu behandeln sind.

Eine allgemein giiltige Definition wird schwer zu finden
sein, da sie nie fiir alle Fille zwanglos passt, meistens nicht
fiir den Anfang, wihrend bei grosserer Entwicklung, wo

) Vergl. Huggenberg a. a. O S. 63 ff.
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zweifellos ein unabhingiges Rechtssubjekt den Einlegern gegen--
tiber steht, eine passende eher zu finden ist. — Bei absolut.
gegenseitig frelem Verhiltnisse (Aktiengesellschaft) zwischen
Kasse und Einleger passt am ehesten ein modifiziertes mutuum,
fir alle andern Fille eher das depositum irregulare. — Mit.
dieser Frage in innerm Zusammenhang stehen natirlich die
Schutzmassregeln und Privilegien zugunsten der Einleger; ein
blosses mutuum kann entschieden keine solchen beanspruchen,.
es ist ein einfaches (eldgeschiift, bei dem sich jeder vorsehen
soll und den Schaden seines Leichtsinns zu tragen hat. Be--
orifflich anders stellt sich die Sache beim depositum irregulare,.
weil hier das personliche Moment neben dem geschiftlichen
doch immer noch stark mitspielt. In vielen Fillen koénnte-
man fast von einem modernisierten depositum miserabile reden,
da kleine Leufe ihre Ersparnisse oft gar nicht und nirgends.
anders sicher anlegen konnen, als bel der Sparkasse ihres.
Wohnortes oder Bezirks und diese daher in einer ganz
besonders qualifizierten Vertrauensstellung steht, die einen
weitgehenden Schutz der Einleger doppelt rechtfertigt; be--
sonders wenn etwa noch waisenamtlich bei Miindelgeldern
eine solche Anlage vorgeschrieben wird. Schon um dem
Einleger von vornherein eine besondere Behandlung vindi--
zieren zu konnen, wofir beim gewdhnlichen Darlehen kein
Grund vorliegt, mochte ich begrifflich den Unterschied zwi--
schen mutuum und depositum irregulare aufrecht erhalten, ja
mich fir die Charaklerisierung des Sparkassengeschiftes,
wenigstens vom Gesichispunkt des Einlegers aus, mehr zu
letzlerm hinneigen.

Fiir den Beginn der eigentlichen Sparkassen stimmt, wie-
schon gesagt, das depos. irregulare viel besser, als das mutuum ;.
gefordert war sichere Anlage in den Hénden eines Verlrauens--
mannes mit oder ohne Zins. Der Zinsbegriff selbst ist zwar
nach O. R. Art. 484 mit dem depositum irregulare nicht direkt
verbunden, dafiir aber dem Prinzipe nach (freilich fiir heutige
Begriffe unrichtigerweise) beim Darlehen ausgeschlossen, resp..
ein Zins muss besonders verabredet werden (O.R. Art. 330),
ebenso ist beim depositum irregulare nur von Geld die Rede,.
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beim Darlehen auch von anderen vertretbaren Sachen (O. R.
Art. 329).1)

Das Darlehen geht dem Prinzipe nach vom Borger aus,
-der es begehrt; der Zins dandert hieran nichts, ebensowenig
der Umstand, dass heutzutage in einzelnen FKillen eher der
Darleiher sein Geld lukrativ unterzubringen sucht, als dass
der Borger sich besonders darum bemiiht. Tatsédchlich und
begrifflich handelt es sich doch immer um ein Darlehens-
gesuch seitens des Kmpfingers und nicht um eine Offerte
des Darleihers. — Anders beim depositum irregulare und
beim Sparkassengeschift; hier ist dem Begriffe nach der De-
ponent der Suchende, die sichere Aufbewahrung und die An-
nahme kleiner, dem Begriff des mutuum nicht entsprechender,
Sparsummen das Hauptsdchliche, der Zins, das lucrum, das
Nebensichliche.

Fir das depositum irregulare spricht auch die stete Fil-
ligkeit und Riickforderbarkeit; denn dass dieselbe im Interesse
-der Kasse hie und da eingeschrinkt wird, bildet eine Aus-
nahme und wird in der allgemeinen Auffassung auch als solche
-angesehen. Wo das Gegenteil nicht besonders festgesetzt wird,
ist jederzeitige Riickforderbarkeit vorhanden.

0. R. Art. 335 Abs. 2 beweist nichts fiir das Darlehen
resp. den juristischen Charakter des Sparkassengeschéfts. Letz-
teres wird zusammen mit den Rentenanstalten zitiert, die doch
auch schwerlich jemand ohne weiteres unter den Begriff des
Darlehens stellen wird. Auch beim Kontokorrent handelt es
‘sich eben nicht um ein gewdéhnliches Darlehensgeschift. Alle
diese in O.R. Art. 335 Abs. 2 erwihnten Geschiifte bilden
eine Ausnahme gegentiber dem in O.R. Art. 335 Abs. 1 re-
glierten Darlehen, indem der anatocismus conjunctus bei ihnen
gestattet, beim Darlehen aber verboten ist. Damit will je-
doch iiber- die Darlehensnatur dieser Geschifte an sich

) Das romische Recht erforderte fiir den Zins eine besondere Stipu-
lation, wihrend sie beim depositum irregulare nicht nitig war, sondern ex
aequo entgegen dem sonstigen Begriff des depositums eine Verzinsung ange-
nommen wurde, weil eben wie in O. R. Art. 484 Nutzen und Gefahr auf den
Depositar iiberging, am Nutzen aber auch der Deponent Teil haben ‘sollte.
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durchaus nichts gesagt sein. — Beim Sparkassengeschift, das-
sich im Interesse der kleinen Einleger einer besondern gesetz--
lichen Begiinstigung erfreuen soll, ist der Zinseszins gestattet;
deshalb wird es in O. R. Art. 335 Abs. 2 erwihnt, aber nicht
deshalb, weil es unter das Darlehen gehort.?)

Schluss: Weder das depositum irregulare, noch das
mutuum passt nach jeder Richtung; ersteres wird in weitaus
den meisten Fillen, speziell bei den Spargenossenschaften die
eigentliche Grundlage bilden. — Da wo zu reinen und direkten
Erwerbszwecken gegriindete Banken Spareinlagen annehmen,
liegt eigentlich ein Missbrauch vor, es sollte das geradezu
untersagt oder doch mit den schirfsten Sicherungsmassregeln
umgeben werden, denn hier ist der Einleger absolut verloren
und besitzt sonst nicht die leiseste Kontrolle. FKr lisst sich
vielleicht durch /4 °/6 mehr verlocken und liuft dafiir das
Risiko aller Spekulationen der Bank und ihrer Mitspekulanten,
ja er liefert hiezu diesen das billige Geld und féllt bei jedem
Krach am allermeisten hinein. — Der Begriff des mutuum ist
daher geradezu zu verponnen; denn da wo er am besten passt,
liegt kein legitimes Sparkassengeschift mehr vor, sondern eine
oft gefihrliche Verlockung Unkundiger. — Gegen das depo-
situm irregulare spricht nichts, als der Zins, und dieser nur
scheinbar; denn schon das Romische Recht hat dem depositum
irregulare Zinsvergiinstigungen gewihrt, die es dem mutuum
versagte. — Auch der niederere Zins bei jedem wirklichen,
gesunden Sparkassengeschift spricht gegen das Darlehen, das
hoéhere Zinse gewihrt. IFerner konnen wir alle Sparkassen-
arten unter das depositum irregulare unterbringen (Schul-, Fa-
brik-, Post-Sparkassen etc.), wihrend hier das mutuum von
vornherein cessiert. Da endlich, wie schon erwéihnt, Sicherungs-
massregeln und Privilegien zugunsten der Einleger sich nur
aus der Natur des depositums, nicht aber aus derjenigen des
Darlehens rechtfertigen lassen, so miissen wir am ersteren
festhalten und das letztere verwerfen. Will man das nicht so
direkt zugestehen, so tun wir am besten, das Sparkassengeschiift

) Entgegen Huggenberg S. 76.
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als eine moderne Bildung sui generis aufzufassen, wie ja.so.
manches neue Rechisgebilde eben einfach nicht zu den Séitzen
des Romischen Rechfs, die in ihrer Zeit stehen geblieben
sind, passt. Wir diirfen auch keck annehmen, dass die romi--
schen Juristen, wie sie das stets befolgt haben, ohne weiteres.
von selbst neue Siétze aufgestellt und sich nicht lange mit
mutuum oder depositum irregulare abgequilt hitten, falls.
ihnen das Sparkassengeschiift zur juristischen Definition wire.
vorgelegt worden.

Eine dritte Ansicht will das Sparkassengeschift als eine-
qualifizierte Dienstmiete erkliren, weil eben das Darlehen
nicht passe. Obschon auch diese Konsiruktion gezwungen:
erscheint und der Sache ebensowenig vollkommen entspricht;:
so ist doch auch Huggenbergs ?) scharfe Polemik gegen diese:
Auffassung nicht gutzuheissen. Die Sparkasse habe keine
Weisungen des Einlegers zu befolgen, begriindet Huggenberg-
seine Ablehnung. Das ist jedenfalls fiir die genossenschaftlichen
Sparkassen, die nur Einlagen ihrer Mitglieder annehmen, un--
richtig; denn die Mitglieder setzen die Bedingung selbst fest,
wenn auch nicht jedes einzelne fiir sich. Sodann fiele kon--
sequenterweise die Vertragsnatur weg; denn auch bei den
Reglementen der Sparkassen muss man annehmen, dass der-
Einleger, der die Bedingungen acceptiert, diese als seine eigenen
aufstelle, sonst kommen wir zu keinem zweiseitigen Vertrage. —
Sodann heisst es, der Dienstvertrag sei ein entgeltlicher,
ein Vertrag gegen Lohn, die Sparkasse dagegen empfange
nicht nur keinen Lohn, sondern bezahle im Gegenteil sogar:
Zinsen. Zu welchem Zwecke nimmt denn die Kasse Gelder
an, wenn sie dabei keinen Profit (Entgelt, Lohn) fir sich
findet? Wohl kaum um ,Gottes willen;“ die Spar- und
Leihkassen, sowie die Banken wenigstens gewiss nicht !

Welcher Ansicht man sich aber auch zuneigen mag, so.
wird sich doch der Gesetzgeber hiiten, in dieser Frage Stellung
zu nehmen; es sei denn, dass er die juristische Natur des.
Sparkassengeschifts als etwas Besonderes behandelt und dessen
Qualifikationen von sich aus bestimmt.

) Huggenberg S. 63—65.
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Das Sparbiichlein (der Ausdruck diirfte sich besser empfehlen,
-als der in der Ostschweiz gebriuchliche ,Sparheft,“ weil sein
Geltungsgebiel ein viel grosseres, auch das Ausland umfassendes
ist und weil er dem franzdsischen livret besser entspricht).
Das Biichlein ist in der Regel auf den Namen ausgestellt, hie
und da auch nur aut eine Nummer, das heisst diejenige, die das
Konto des Einlegers in den Biichern der Sparkasse trigt (z. B.
in Obwalden). Vielleicht kann damit etwa einmal ein Unter-
‘schleif verhindert werden, indem der unberechtigte Besitzer
des Biichleins den Namen des bei der Kasse eingetragenen
Eigentiimers nicht kennt, also auch keine Auszahlung erlangen
kann. Viel verbreitet ist diese Art nicht, direkt verboten
aber in Bayern, was auch fiir unser Gesetz zu empfehlen
wire. Jedenfalls zu verbieten sind Biichlein auf den Inhaber;
denn solche stellen keine wirklichen Spareinlagen dar, da sie
schon die Tendenz der Verdusserung in sich tragen, sie ver-
-dienen daher auch keinen erhéhten Schutz. Vom verkehrs-
technischen Standpunkte aus boten sie zwar als kleinere,
verzinsliche und gleich Inhaberpapieren bewegliche Anlagen
gewisse Vortelle; aber die Grundsitze dieser konnen doch
nicht wohl ohne weiteres aut sie tbertragen werden, und
dann steht eben der Charakter des Inhaberpapiers mit dem-
jenigen der Sparanlage, die just einer moglichsten Stabilitit,
-einer allmihlichen Kapitalansammlung dienen soll, in direktem
Widerspruch. Jenes ist stets der Gefahr einer leichtsinnigen
Verschleuderung ausgesetzt, diese soll durch ihre gebundenere
Natur einer solchen entgegenarbeiten. Die Tendenz, auch das
Sparguthaben mdoglichst von allen rechtlichen Schranken zu ent-
binden, ist an sich eine gefihrliche und daher nicht zu begiin-
stigen, wir wiirden deshalb an den Namensbiichlein festhalten.

Was stellt das Biichlein rechtlich dar? Hieriiber herr-
schen sehr verschiedene Ansichten. Triger der Forderung
st es nicht, das diirfte nachgerade so ziemlich anerkannt sein.
Ist es kein Inhaberpapier, so soll es auch nicht auf den In-
haber gestellt werden dirfen. Das Urteil des Reichsgerichts
vom 26. Juni 1885 nennt es ein Ausweis- und Einlosungs-
(Legitimations- und Prisentations-) Papier, an dem ein selb-
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-stindiges von dem Forderungsrechte unabhingiges und ver-
:schiedenes Eigentumsrecht moglich ist. Der zweite Teil des
Satzes ist richtig, der erste eine nicht von Gefahren freie
Phrase, wenigstens fiir unsere Verhiltnisse, wihrend in Deutsch-
land mit seinen staatlich iiberwachten und veéreinheitlichten
Kassen oder gar direkten Staatskassen eine derartige Klassi-
fizierung eher passen mag. Bel uns dirfte man kaum einen
‘einzigen, allgemein anerkannten Satz aus den unzihligen
.Sparkassenstatuten und -Reglementen herauslesen, und darum
soll man auch den Sparkassenbiichlein nicht etwas aufzwingen
wollen, was sie vielleicht am einen Orte sind, am andern
aber nicht. Deshalb darf man auch derartige Definitionen
nicht in ein Gesetz aufnehmen, es wire denn, dass man nach
-auslindischem Muster entgegen unserer bisherigen freiheitlichen
Entwicklung eine Einheit erzwingen wollte ; ein bei uns, wie
bekannt, gegentiber Referendum und geheimem Stimmzettel
sehr gefihrliches Unterfangen. — Der Entwurf des neuen
Obligationenrechtes betritt daher einen unrichtigen Weg, wenn
er die Sparbiichlein unter die Artikel 1682 ff einreihen und
sie als Wertpapiere im Sinne des Gesetzes bezeichnen will.
Das Gesetz selbst tut das zwar nicht, wohl aber die Botschaft
-auf Seite 46, indem sie erklirt, wenn eine derartige Behand-
lung des Biichleins vom Schuldner auf dem beigedruckten
Reglemente anerkannt sei, so bestehe kein Grund fiir den
-(zesetzgeher, ihm zu sagen, er habe sich geirrt, es konne trotz-
-dem der Gliubiger sein Recht auch ohne Urkunde geltend
machen. Den Vordersalz mag man zugeben; der Schuldner
darf sich beliebig binden, nicht aber dem Gldubiger ein Recht
nehmen, wie es der Schluss des Satzes daraus ableitet. Daran
-sollte umsomehr festgehalten werden, als eben beim Spar-
kassenverhiltnis Schuldner und Gldubiger nicht in gleicher
Kraft sich gegeniiber stehen, der Schuldner ist ein gewiegtes
kaufmédnnisch und juristisch wohlberatenes Geschift, der
Gliubiger in der Mehrzahl ein unerfahrener geschiftlich und
Jjuristisch durchaus ungebildeter Mensch, den das Recht schiitzen,
aber nicht ibervorteilen soll. Hat man schon mit den Ver-
-sicherungspolicen so schlechte Erfahrungen gemacht, dass die

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge XXV. 43
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Gerichte deren Bedingungen nicht unter allen Umstinden:
Recht halten, trotzdem dort die Stellung des Versicherers und
des Versicherten eine weniger ungleiche ist, so sollte sich der-
Gesetzgeber hiiten, im Sparkassenwesen auf Seite des Stiarkern
zu freten und dem Schwachen der Theorie zu Liebe etwas.
aufzuzwingen, von dem er kaum eine Ahnung besitzt. Die-
neuen Artikel des O. R. (1682 ff) mogen bestehen Dbleiben,
aber sie beziehen sich nicht auf das Sparkassengeschiff, es.
wire denn, dass dies die ausdriickliche Willensmeinung beider
Parteien sei, nicht aber bloss eine pridsumierte. Will man:
hiertiber legiferieren, so mag man das in einem Spezialgesetze
tun und alles deuflich und klar aussprechen, nicht aber in.
einem allgemeinen dem Unkundigen Fallen stellen.

Betrachten wir nun das Sparbiichlein in den einzelnen
ihm zugeschriebenen rechtlichen Eigenschaften von unserm
Gesichtspunkte aus und speziell in Hinsicht auf ein zu er--
lassendes Bundesgeseltz:

Als Présentationspapier: d. h. dass die Kasse nur gegen
Vorweisung (eventuell Riickgabe) des Biichleins zahlt, was.
natiirlich nicht heissen soll, dass sie gegen Vorweisung unter-
allen Umstinden bezahlen misse. Obschon dieser Charakter-
noch als verhiltnismissig unschuldig gelten kann, so mdchte-
ich 1thn doch nicht gesetzlich vorgeschrieben wissen und ihn
deshalb auch in den Reglementen nicht als unbedingt bindend
erachten. Er bt denn doch auf das gegenseitige Verhiltnis.
einen zwar fiir die gewohnlichen Fille praktischen, aber in
-andern Fillen vielleicht sehr unangenehmen und empfindlichen
Zwang aus, der mit den allgemeinen Rechtsregeln im Wider-
spruche steht. Wenn fiir Entstehung, Bestand und Ueber-
tragung der Forderung die allgemeinen Regeln gelten sollen,.
was bis auf weiteres anzunehmen ist, so bleibt fiir das.
Prisentationspapier nichts mehr iibrig, als die Formalvorschrift
beziiglich der Auszahlung. Soll diese nur als Regel, nicht.
aber aber als zwingende Vorschrift gelten, so dass im beid-
seitigen Einverstindnis oder auf richterliche (eventuell auch.
administrative) Anweisung hin davon kann abgewichen werden.,.
so mag man sie gelten lassen.
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Als Legitimationspapier: Ueber die Tragweite dieses Aus-
drucks, der zum Glick nicht gesetzlicher, sondern nur aka-
demischer Natur ist, gehen die Ansichten auch heute noch
stark auseinander. ILegitimationspapiere sollen Urkunden sein,
welche Rechte bescheinigen, bei denen der Aussteller legi-
timiert ist, unter gewissen Voraussetzungen nicht bloss durch
Leistung an den Gliubiger des bescheinigten Rechtes, sondern
auch durch Leistung an jeden Inhaber der Urkunde wirksam
zu erfillen; wobei es sich noch darum handeln kann, ob in
der Person des Erfiillenden bona fides vorhanden sein muss
oder nicht. Die Sparkassenbiichlein enthalten sehr oft diese
Klausel und driicken sie in verschiedener Weise aus, z. B.:
,Die Sparkasse ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, an den
Vorweiser des Biichleins zu zahlen.“

Von diesem Satze existieren Abweichungen nach oben
und nach unten. Es gibt Institute, die trotz Namensbiichlein
ruhig erklidren, an jeden Vorweiser des Biichleins zu zahlen;
das sind vor allem die Banken, die nur billiges Geld mit
moglichst wenig Verpflichtungen ihrerseits wollen. Ihnen gegen-
iiber stehen diejenigen Anstalten, denen der Sparzweck die
Hauptsache bildet, die eniweder gar keine, oder doch erst in
zweiter Linie (Geschifte machen wollen; diese erkliren, nur
an den Einleger oder dessen Bevollmichtigten zu zahlen, sie
erkliren sich also zur Priifung der Legitimation nicht nur
berechtigt, sondern auch verptlichtet und behalten sich nur je
nachdem entschuldbaren Irrtum oder Iilschung vor. So sagt
das Reglement der Zinstragenden Ersparniskasse in Basel, die
als guter Typus einer wirklichen Sparkasse grossern Umfangs
gelten darf, in § 25 und 26: ,Riickzahlungen werden in der
Regel nur an diejenige Person verabfolgt, welche fiir das be-
treffende Biichlein ihre Namensunterschrift eingetragen hat
oder an deren schriftlich Bevollméchtigte, woflir Formulare
aufliegen. — Die Verwaltung verpflichtet sich zu sorgfiltiger
Prifung der Unterschriften, entschligt sich aber der Verant-
wortlichkeit fiir allfilligen Missbrauch durch Unterschrifts-
filschung. — Auf schriftliches Verlangen kann die Verwaltung
gutfindenden Falls auch Biichlein mit Stempel ausgeben, aus
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denen an den Inhaber ohne Priifung der lLegitimation ge-
zahlt wird.“

Will also jemand wirklich, dass auch an den Inhaber
gezahlt werde, so muss er das ausdriicklich und schriftlich
erkliren und ein besonders gestempeltes Biichlein verlangen;:
aber auch da steht es der Verwaltung noch frei, das Begehren
abzuschlagen. ')

Etwa auf dieser Basis sollte eine gesetzliche Bestimmung
stehen bleiben, falls man {berhaupt eine solche treffen will.

Im Entwurfe des revidierten Obligationenrechts bestimmt
Art. 1686:

,Hat sich der Schuldner im Namenpapier das Recht vorbe-
halten, jedem Inhaber der Urkunde als dem berechtigten Gliubiger
leisten zu diirfen, so wird er durch die in guten Treuen erfolgende
Leistung an einen solchen befreit, auch wenn er den Ausweis iiber
das Gldaubigerrecht nicht verlangt hat.*“

,Br ist aber nicht verpflichtet, den Inhaber ohne solchen Aus-
weis als seinen Gldaubiger anzuerkennen.“

,1m librigen steht auch ein solches Wertpapier unter den Be-
stimmungen iiber die Namenpapiere.*“

Man sagt, dass dieser Artikel tiber die sogenannten hinken-
den Namenpapiere direkt auf die Sparbiichlein gemiinzt sei;
in diesem FKalle bliebe er besser aus dem Gesetze weg; denn
ganz abgesehen davon, dass er etwas Unreinliches in die Be-
griffe von Namen- und Inhaberpapier bringt, worin er freilich
nur fremden Beispielen folgt,?) so scheint er mir fiir unser
Sparkassenwesen geradezu eine Kalamitit heraufzubeschworen.
‘Wir haben schon oben betont, dass das, was fiir die deut-
schen unter strenger Aufsicht stehenden Kassen angeht, fiir
unsere Verhilinisse durchaus nicht von vornherein passt; steht
aber dieser Artikel im Gesetze, so werden damit mehr die
Banken unterstiitzt, als die eigentlichen Sparkassen, und es
wird Bestrebungen Vorschub geleistet, die besser nach Kriften

) Laut Angabe der Ersparniskasse selbst besitzt sie zur Zeit 56 solcher
gestempelter Biichlein, also eine im Vergleich zum gewaltigen Geschifts-
verkehre des Instituts hochst bescheidene Zahl, die entschieden gegen den
praktischen Wert der Sache spricht.

%) Vergl. hievor S. 567/68.
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zuriickgeschraubt wiirden. Will man einerseits das Sparkassen-
wesen als solches heben und schiitzen, so muss man es nicht
andererseits denen ausliefern, die es wesentlich nur fir ihre
Profitzwecke ausniitzen wollen. Gliicklicherweise verlangt der
Artikel wenigstens noch die gute Treue, nimmt dieses Erfor-
dernis aber wieder fast des Génzlichen weg, indem er bei-
fugt: ,auch wenn er den Ausweis Uber das Gliaubigerrecht
nicht verlangt hat.“ — Wie soll die gute Treue erkannt
werden, wenn der Schuldner gar keinen Ausweis des Gliu-
bigers verlangt? Gute Treue liegt nur dann vor, wenn der
Schuldner glauben konnte, der Vorweiser des Biichleins sei
wirklich der Kreditor oder dessen Bevollmichtigter, hiezu muss
er aber mindestens irgend einen Ausweis verlangen. Er han-
delt entschieden nicht in guten Treuen, wenn er dem Miiller
cin auf Meier lautendes Biichlein ausbezahlt, und doch darf
er das diesem Artikel zufolge ohne Weiteres. Da lasse man
lieber die gute Treue auch noch weg; denn sie ist doch nur
Graukelspiel resp. Phrase; denn mala fides wire dann nur noch
bei eigentlicher Arglist, d. h. Kollusion des Auszahlers und des
Empfingers vorhanden.

In der Priufungspflicht der Kassen mag man Erleichte-
rungen freffen, aber sie sollen nicht ganz davon befreit werden;
denn sie hegen schon von sich aus die Tendenz, sich die
Sache moglichst leicht und bequem zu machen, und neigen
also sowieso dahin, das Sparbiichlein gleich einem Inhaber-
papier zu behandeln.

Als Inhaberpapier: Dass Sparhefte zur Zeit durch die
Statuten {iberall da, wo das Schaffen von Inhaberpapieren
nicht etwa an eine behordliche oder staatliche Konzession ge-
bunden ist, als solche erklirt und demnach behandelt werden
konnen, steht leider ausser Frage, ebenso sehr aber auch, dass
das nicht wiinschenswert ist. Selbst wenn man nicht direkt
diesen Charakter als unvertriglich mit dem Prinzip des Sparens
und daher auch des Sparkassengeschiiftes erkliren will, so bleibt
doch die grosse damit verbundene Gefahr fiir den kleinen Ein-
leger (und dieser soll den Hauptstock und Tréiger des Ganzen
bilden) sicherlich unwiderlegt. Was fiir das Legitimations-
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papier oder hinkende Namenpapier gilt, das gilt noch viel
mehr fir das Inhaberpapier. Die wenigsien Einleger der
wirklichen Sparkassen wissen tberhaupt, was rechtlich ein
Inhaberpapier bedeutet, und welche Folgen sich an diese
Bezeichnung kniipfen. Sie werden also unter Erregung eines
Irrtums verlockt, nehmen auch unter Umstinden ohne Be-
denken die fiir sie im Momente vielleicht giinstigen KFolgen
dieser Rechtserklirung an, sind aber sehr erstaunt, wenn sich
die Folgen gegen sie kehren, und fiihlen sich nicht mit Un-
recht als tbervorteill oder gar betrogen. Dabel kommt es
oganz auf dasselbe heraus, ob in den Statuten oder Regle-
menten die Bezeichnung als Inhaberpapier genannt ist oder
ob es nur heisst: ,die Kasse zahlt an den Inhaber oder den
Vorweiser,“ weil eben dann die Theorie und der mil dieser
bewaffnete Richter aus diesem Satze den Charakter des Inhaber-
papiers herleiten und diese Definition alle weitern rechtlichen
Merkmale und Folgen des Inhaberpapiers nach sich zieht.
Kine dieser letztern freilich, die Amortisierbarkeit gemiss O. RR.
Art. 857 konnte dem Sparbiichlein recht wohl zuerkannt werden,
aber auf Grund einer Spezialbestimmung, ohne dass es da-
durch im tbrigen zum Inhaberpapier wiirde.

Wie weit man mit solcher Subsummierung unter einen
juristischen Kunstausdruck gehen kann, beweist die Idee, das
ganze (eschiift sei bei der Annahme eines Inhaberpapiers ein
Kauf, das Inhaberpapier sei eine Sache, die man kaufe und
dieser Kauf wiederhole sich bei jeder neuen Einlage.!) Dann
miisste man folgerichtig die Riickzahlungen als Riickkédufe an-
sehen. Die ganze Theorie vom Inhaberpapier ist eben iiber-
haupt nur Theorie, tatsichlich ist das Inhaberpapier auch nur
Papier und besitzt an sich nur den Wert als solches, einen
Mehrwert erhilt es erst dadurch, dass es eine Forderung re-
prisentiert und das vom Gesetze anerkannt wird. Nur schein-
bar wird ein neues Rechtsindividuum geschaffen, ein solches,
eine wirkliche Sache an sich, wird das Inhaberpapier erst
dann, wenn mit ihm auch sein Geldwert untergeht, wie beim

') Huggenberg S. 93/4.
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‘Stiick Holz, das in freier Luft verbrennt. Dieser Charakter
-eignet sich gewiss fiir das Sparbiichlein am allerwenigsten.
De lege ferenda ist er daher auszuschliessen und auch heute
bei einem Konflikte eine derartige Klausel der Statuten nicht
anzuerkennen, d. h. die Kasse mag sie aufstellen und darnach
handeln, aber lediglich auf ihre Gefahr. Zahlt sie an den
Unrichtigen, so wird sie nicht befreit; zahlt sie an den Rich-
tigen, so wird sie befreit und muss bei Vorweisung des Biich-
leins nicht nochmals zahlen. Es gilt O. R. Art. 105, sofern
man nicht gesetzlich fiir Sparkassenbiichlein ein besonderes
Amortisationsvertahren einfiihren will, was freilich zu em-
pfehlen wire.

Als Wertpapier: Art. 1686 des Entwurfes nennt das dort
vorgesehene hinkende Namenpapier, iiber das wir oben ge-
-sprochen haben, ein Wertpapier und steht im Abschnitte iiber
-diese, die Art. 1682 dahin definiert: ,Wertpapier im Sinne
‘dieses Geselzes ist eine jede Urkunde, mit der ein Recht,
-auf das sie lautet, derart verkniipft erscheint, dass ohne die
Urkunde das Recht weder geltend gemacht, noch auf andere
iibertragen werden kann.“ Die Anwendung dieses Artikels
-auf das Sparkassenheft wiirde dessen ganzen bisherigen Cha-
rakter dndern und ist daher von vornherein zu verwerfen.
Ob diese, der bisherigen schweizerischen Praxis wider-
:sprechende Definition iiberhaupt angenommen wird, erscheint
noch recht zweifelhaft. Iir die Sparkassen halten wir solch
innige Verknlpfung der Forderung mit der Urkunde, dem
Biichlein, fiir ein Unrecht; denn damit wiirde es notwendiger-
‘weise mit der Zeit zum ‘I'riger der Forderung werden, be-
-sonders wenn man auch noch Art. 1686 dazu nimmt, der den
‘Charakler des Namenpapiers verwischt. Aus dem unvoll-
kommenen Namenpapier wiirde nach und nach ein unvoll-
Jkommenes Inhaberpapier und wohl mit der Zeit ein Inhaber-
papier schlechtweg.

Das Sparbiichlein in seiner wirklichen rechtlichen Gestalt ist
weiter nichts, als eine Schuldanerkennung und auch darin nur
.eine Beweisurkunde, eine Quittung fiir eine empfangene Einlage.
‘Aus Bequemlichkeitsriicksichten wurden auch die Auszahlungen



$H48 _ Verhandlungen des Schweizerischen Juristenvereins 1906.

darin. notiert, doch steht diesem Vermerke eigentlich nur dann
eine Rechtskraft zu, wenn er vom Empfinger der Auszahlung
unterschrieben ist, wie das frither sehr oft vorgeschrieben war
und auch noch heute manchmal verlangt wird. Viele Spar-
kassen lassen sich den Empfang der Auszahlungen in einem
besondern Buche quittieren, am besten aber wire es, wenn
das im Bichlein selbst geschihe. — Andernfalls liegt allein
seitens der Kasse eine bindende Empfangsbescheinigung vor;
die Bescheinigung der Auszahlung durch die Kasse besitzt nur
den Wert eines Buchauszuges und bindet daher den andern
Teil nur insofern, als er innert niitzlicher Frist keine Ein-
sprache gegen die unrichtige Buchung erhoben hat, wobei es
noch recht fraglich erscheint, ob man diesen unter Kaufleuten
tiblichen, aber ebenfalls nicht iiberall anerkannten Satz, auch
auf das Sparkassenverhilinis ausdehnen soll. Wenn man
sehr weit gehen will, so kann man sagen, die Annahme des
Biichleins mit einer von der Bank unrichtig bescheinigten Ein-
oder Auszahlung durch den Einleger bilde einen Beweis fiir
die Richtigkeit, wobei aber immer noch der Gegenbeweis
misste zugelassen werden. In einem Gesetze wire es, wie be-
reits erwihnt, wohl am richtigsten, vorzuschreiben, dass beide
Parteien, Kasse und Einleger, im Bichlein selbst quittieren
missen. Dann wiirde dieses eine richtige gegenseitige Empfangs-
und Schuldurkunde darstellen mit der Beweiskraft einer solchen,
ohne aber dass das Recht oder die Existenz der Forderung
am Biichlein selbst hinge; denn all die Selbstindigmachung
dieses letztern, als solchen, birgt fiir den Verkehr und das
Verstindnis der Leute, die meist als Einleger auftreten,) viel
zu viel Gefahren und ist lediglich von den Kassen missbriuch-
licherweise aufgebracht worden. Ein weiterer rechtlicher
Charakter, als der eben angegebene wire dem Biichlein nicht
zuzusprechen; dann horte auch der immer wiederkehrende
Streit tiber diesen letztern einmal auf, wie auch die immer

) Bei der Zinstragenden Ersparniskasse waren im Jahre 1905/6 unter
den neuen Einlegern: Fabrikarbeiter 11,80 %/, Taglohner 2,04 %/, Dienst--
boten 18,556 °/o, Handwerker 16,66 °/o, Kinder unter 15 Jahren 25,28 °/, die
sich auch wieder wesentlich unter diese Stiinde verteilen.
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wiederkehrende Tendenz der Reglemente, die Gefahr von der
Kasse auf den Einleger tiberzuwilzen. Nicht nur dessen Ein--
lage soll gegen Verlust, sondern er selbst auch gegen die
rechtliche Uebervorteilung seitens des ihm in jeder Weise
weit liberlegenen Gegenkontrahenten geschitzt werden. Man
wende nicht ein, der Verkehr werde dadurch gehindert. IMir
Bank und EKinleger bleibt an sich der rechtliche Charakter
des Biichleins absolut gleichgiiltig, es werden darum nicht
weniger Einlagen gemacht werden, im Gegenteil eher mehr;
eine bemerkenswerte Mehrarbeit erwichst keinem Teile, nur
darf sich die Bank nicht auf Gefahr des Einlegers Nachlissig-
keiten erlauben, die sie sich im iibrigen Geschift auch nicht.
gestattet; und was volkswirtschaftlich und rechtlich von hoch-
ster Bedeutung ist, die Gefahr, dass das Sparguthaben in
Fillen voriibergehenden Bediirfnisses verdussert werde, ist
bedeutend herabgemindert und damit der eigentliche Spar-
zweck gefordert. Das Spargeld, die Familienanlage, an der
sehr oft wesentlich die Frau arbeitet, soll nicht so leicht der
Gefahr ausgesetzt sein, dass der leichtsinnigere Mann sie aus.
irgend einem Grunde, plotzlicher Aufwallung oder Anregung
folgend, verschleudert. Muss er das Guthaben ganz oder teil-
weise selbst holen, so wird er sich viel eher besinnen, als.
wenn er einfach das Biichlein als solches verkaufen kann.

Die Bedenken, die sich gegen die Wertpapierqualitit und
damit die Umlauffihigkeit der Biichlein richten, sind freilich
mehr sozialpolitische als rechtiliche; aber das hingt mit der
ganzen Materie zusammen. Das ganze Sparkassenwesen ist.
volkswirtschaftlich von hochster Wichtigkeil, hat sich aber
zu dieser emporgeschwungen, ohne dass sich die Rechts-
ordnung auch nur darum gekimmert hat. Wenn sie heute:
eingreifen soll, so soll sie die Situation nicht verschlimmern,
sondern verbessern, vor allem also die Nitzlichkeitsseite fiir
den Sparzweck selbst ins Auge fassen und nicht rechtlichen
Theorien und schonen Sitzen zu Liebe die Einrichtung selbst in
Schaden bringen, sonst lasse sie lieber die Héinde ganz davon.,

Die wenigen noch zu erwéihnenden Funktionen im Spar-
kassengeschift sind rechtlich und wirtschaftlich von unter-
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geordneter Bedeutung und bieten fiir unsern Zweck kaum ein
Interesse. Sie werden im Wesentlichen am besten der all-
gemeinen Rechtsordnung tiberlassen.

Die Zahlungshereitschaft und die damit zusammenhingen-
den Kiindigungsfristen, sowie die Hohe der kiindigungsfreien
Summe hangen grosstenteils von kaufméinnischen und finanz-
technischen Erwigungen ab und brauchen uns daher nicht
weiter zu beschiftigen. Ein Gesetz kann sie aufnehmen oder
nicht, besser werden sie den Reglementen und Verordnungen
tiberwiesen. Es bleibt ziemlich gleichgiiltig, ob man die kiin-
digungsfreie Summe niedrig greift, sich aber in normalen
Zeiten nicht an die Grenze hilt, oder ob man sie hoch stellt,
fiir anormale Zeiten sich aber eine Aenderung vorbehilt, wie
dies mit der franzosischen clause de sauvegarde geschieht. —
Fiir die Kiindigung seitens der Kasse braucht nichts vorge-
sehen zu werden. —

Fir die partiellen Riickzahlungen konnte man von staats-
wegen eine Minimalsumme festsetzen, damit nicht Banken im
Interesse ihrer Bequemlichkeit sie zu hoch schrauben und
damit die kleinen Einleger, denen der Staat seine Sorge zu-
erst zuwenden muss, benachteiligen; doch diirfte hier die
Konkurrenz der Anstalten von selbst reglierend einwirken.
Ueber die Prisentation des Biichleins bei Teilzahlungen und
die Rickgabe desselben bei totaler Riickzahlung haben wir
schon gesprochen, die Massregel ist an sich praktisch und
richtig, sofern man daraus nicht rechtlich eine absolute Be-
dingung machen und damit das Biichlein in einen andern recht-
lichen Charakter, als seinen natirlichen driicken will.

Eine Sperrung des Biichleins muss anerkannt werden.
Von einem beliebigen Interessenten (z. B. einem Gliubiger des
Einlegers) darf sie natiirlich nicht angenommen werden, wohl
aber von einer Behorde. Auch einem Pfandkreditor braucht
das Recht nicht erteilt zu werden; denn ein giiltiges Pfand-
recht, sei es an der Forderung, sei es nur an dem Biichlein
selbst, als beweglicher Sache, kann nur als Faustpfand be-
stehen; hat der Pfandkreditor aber das Biichlein in Hinden,
s0 bedarf er keiner Sperrung, da in der Regel eine Auszahlung
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nur gegen Vorweisung resp. Riickgabe des Biichleins erfolgt:
besitzt er es nicht, so existiert auch sein Pfandrecht nicht, tiber-
dies miisste der Sparkasse die Verpfindung gemdss O. R. Art. 215
angezeigt werden.

Eine Sperrung des Eigentliimers (KEinlegers) gegen sich
selbst, sel es, dass sie zu gunsten eines dritten, fiir welchen
er einlegt, sei es, dass sie erfolgt als Sicherheitsmassregel
gegen den eigenen Wankelmut im Sparen, wird am besten
gesetzlich nicht anerkannt, da sie mit dem allgemeinen Rechts-
satz, dass jeder jederzeil iiber sein Eigentum verfligen kann,
im Widerspruche steht. Zu Gunsten eines Gldubigers ist die
Sperrung nicht noétig, da hier das Pfandrecht eintreten kann.
Die Vertrige zu Gunsten Dritter stehen dem nicht entgegen,
da es sich bei solchen nicht um eine einseitige Sperrung,
sondern um einen Verlrag mit der Kasse selbst handelf.
In Deutschland werden vom Einleger gesperrte Biichlein zu-
gelassen und nach diesem Vorbilde auch in einigen schweize-
rischen Instituten.

Die Verdusserung des Guthabens wird in einer Anzahl be-
deutender Sparkassen verbofen und damit natiirlich auch die
Cession (Sparkasse von Obwalden, Zinslragende Ersparnis-
kasse in Basel, Caisse d’épargne de Neuchétel), in andern wird
sie unter Krfillung gewisser Formalititen gestattet. Ob man,
von der sogenannten Vertragsnatur der Reglemente aus-
gehend, dieses Verbot gestatten resp. respektieren oder ob man
es auf Grund des geltenden Rechles iiber Veriusserung resp.
Abtretung von Forderungen nicht beachten, d. h. ihm die Rechts-
kraft versagen soll, mag zweifelhaft erscheinen. Ich mdochte
das letztere vorschlagen, da es auf dem Wege einfacher und
-einseitiger Reglemente nicht gestattet sein darf, die Rechis-
ordnung zu brechen. — In einem speziellen Bundesgesetze
konnten natiirlich auch hieriiber Spezialbestimmungen getroffen
werden. Der Uebergang von Geselzeswegen durch Erbschaft
(Vermichtnis, Heirat etc.) kann selbstverstindlich nicht ver-
boten werden.

Aehnliches gilt fiir die Verpfandung. Auch diese verbieten
einzelne Institute, resp. verweigern die Anerkennung derselben,
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so z. B. die Zinstragende Ersparniskasse in Basel mit § 32 des
Reglementes:

,Die Zinstragende Ersparniskasse anerkennt weder den Ver-
kaut noch die Verpfindung von auf den Namen ausgestellten Gut-
habenbiichlein.

Der Zweck solcher Verbote lag {iibrigens nicht in der
Bequemlichkeit der Kassen, sondern er sollte wucherische Aus-
beutung der Einleger verhindern, war also ein guter, was
zwar die Rechtsfrage beim gegenwirtigen Stande der Geselz-
gebung (hier speziell O. R. Art. 215) m. E. nicht beeinflussen
darf, wohl aber bei einer kiinftigen Spezialgesetzgebung in
Betracht fallen kann. Das Verbot wiirde nur die Verpfindung
der Forderung hindern, nicht diejenige des Biichleins als Ob-
jekt, fiir welche lediglich Uebergabe gemiss O. R. Art. 210
erfordert wird. Etwelchen Wert besisse auch eine solche,
sie kdme in ihrer Wirkung einer einfachen Sperrung gleich;
der Eigenttimer kann das Geld nicht erheben, weil er das
Biichlein nicht besitzt und der Pfandgliubiger nicht, weil ihm
die Forderung nicht cediert ist. (Selbstverstindlich nur wenn
weder das unvollkommene, noch das vollkommene Inhaber-
papier anerkannt wird.) —

Die Frage des Verlustes des Biichleins und der Amortisation
ist fiir ein zu erlassendes Gesetz genau zu priifen, da sie mit
dem Charakter desselben eng zusammenhangen. Hier wéren
Spezialbestimmungen am allerehesten am Platze, weil die
gegenwiirtig gellenden dem Sparkassenwesen wenig ent-
sprechen und die Vorschriften der einzelnen Anstalten sehr
wechselnde sind. Im allgemeinen miisste heute O. R. Art. 105
als massgebend erachtet werden, was freilich mit dem , Wert-
papiere® im Widerspruche steht.

Auch die Verjahrung wiirde sich recht wohl fiir eine be-
sondere gesetzliche Reglierung eignen, da die bisher gelten-
den Bestimmungen auf den speziellen Charakter des Spar-
kassengeschiftes nicht passen, die Dereliktion kleiner Guthaben
sehr hiufig vorkommt und die verschiedenen Kassen sehr
verschiedenen Ansichten huldigen. Je nach dem Charakter
der Kasse wire zu beslimmen, wem der verjihrte Betrag
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zufillt; der Kasse selbst nur da, wo es sich lediglich um
eine solche genossenschaftlicher Organisation unter den Mit-
gliedern selbst handelt; wo eine staatliche oder eine Gemeinde-
‘garantie vorliegt, dem Staat oder der Gemeinde; andernfalls
einer wohltitigen Stiftung, woriiber Statuten, Staat oder Ge-
meinde zu bestimmen haben; eventuell der Sparkasse selbst,
wenn sie keine geschiftlichen Zwecke verfolgt, keinenfalls
aber einer lediglich zur Hebung ihrer Einnahmen Spargelder
-suchenden Bank.

Schluass.

Eines Bundesgesetzes iiber das Sparkassenwesen bediirfen
wir einstweilen noch nicht, es geniigt, wenn im Zivilgesetz-
bucheZein kurzer Abschnitt, dhnlich demjenigen {iber die Pfand-
briefe, und zwar am ehesten unmittelbar nach diesem, auf-
genommen und darin fiir alles weitere auf ein zu erlassendes
Spezialgesetz verwiesen wird. Die dringend notwendige
und nach unserer Ansicht unaufschiebbare Haupt-
sache bleibt der Schutz der Einleger gegen Ver-
luste beim Zusammenbruche der Anstalten. Je mehr
letztere geschifilicher und gewinnsiichticer Natur geworden
sind und noch werden, desto unabweislicher wird die Not-
wendigkeit von Spezialbestimmungen zugunsten der Einleger,
speziell der kleinern unter ihnen. Wir haben diese Angelegen-
heit des Geniigenden erdrtert und deren Dringlichkeit sowohl,
als auch die ausnehmend giinstige Lage des gegenwiirtigen
Momentes auseinandergesetzt. Wir haben nachgewiesen, dass
der Schweiz. Juristenverein sozusagen die einzige uund letzte
Instanz bildet, von der ein KErfolg zu erwarten ist, wir
wissen, dass die Augen der bestgesinnten unseres Volkes in
dieser Sache nach ihm sehen, moge er sich daher kriftig der-
selben annehmen und sie zu einem guten Ziele fiihren.

Wir bejahen daher des Entschiedensten die vom Schweiz.
Juristenverein gestellte Frage: |
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,Empfiehlt es sich, in das Schweiz. Zivilgeselzbuch
besondere Bestimmungen tiiber das Sparkassengeschift
aufzunehmen ?¢

und beantragen demnach die Aufnahme folgenden Abschnittes
in das grosse Werk unserer Zivilrechiskodifikation:

Die Sparkassen.

Art. (911).

wSparkassen und sonstige Anstalten oder Geschifte, welche
Spargelder annehmen, haben fiir den Gesamtbetrag der Spar-
einlagen sichere Wertpapiere (Garantietitel) zu hinterlegen, an
welchen den Spareinlegern fiir ilire Sparguthaben ein Pfandrecht
zusteht, ohne dass ein besonderer Verpfindungsvertrag und die
Uebergabe der Pfandtitel wnd Urkunden notwendig ist.“

,Der Bundesrat oder ein Bundesgesetz kann auch die fiir
das Pfandrecht zu hinterlegenden Sicherheiten in anderer Weise
bestimmen.“

Art. (912).
,Den Einlegern steht fir ihre Sparguthaben bis zum Ma-
ximalbetrage von Fr. einschliesslich Zins im Konkurse

der Anstalt ein Vorrecht vor dem iibrigen nicht privilegierten
Gliwbigern zu.“

Art. (913).

wDie Anstalten oder Geschifte, die Spargelder annehmen
wollen, bediirfen hiezu einer besondern Ermdchtigung der zu-
stiindigen Behorde" (konnte eventuell auch wegbleiben).

Die Bundesgesetzgebung wird die Voraussetzungen, unter
denen die Annahme von Spargeldern erfolgen darf, festselzen
und iiber die FEinrichtungen der Anstalten nihere Vorschriften
aufstellen.

*



Finteilung.

Seiten
Historisches und Allgemeines liber den Entwick-
lungsgang der Sparkassen . . . . 528-—5H46=
Statistische Uebersicht . . . . . 528—530
Geschiiftliche und rechtliche Entwmklung " i . 530—538
Einteilung und Gestaltung der Sparkassen . . . b38 —540
Sparkassen der Konsumvereine. ; : . 540—H42
Anzahl und Arten der Sparkassen blb 1895 . ; . D42-543:
Sicherheit der Kassen . . . i : . . D43 —5H46
Die einzelnen Kantone und deren gesetzliche Be-
stimmungen : . . ) ) . . . 546—D565
Das Ausland . - 565 — 571
Bisherige schweizerische Reformvorschlidge und
Reformversuche . « w v % s 571—599-
Notwendigkeit von Reformen . 72574
Bisherige Missbriduche . . . B74—HT5
Enquéte des Schweiz. Handels- und Industueverems . b15—H18
Das Aarganer Kontrollsystem . . HT18—H79
Verfassungsfrage . B79—580
Das St. Galler Gesetz . 5b80—H82
Der Ziircher Gesetzesentwurf . 982—5H83
Das Freiburger Gesetz .. . 583
Versuche in Luzern und Glarus . b83—5H84
Der Berner Sparkassenverband . . 584—H8T
Reformantrag in Basel-Stads . b87—588
Erfolg der kantonalen Bestrebungen . b88—589
Bestrebungen auf bundesrechtlichem Boden . 589591
Handelsregister und Sparkassen . 591—593
Qeffentliches Interesse . 593
Notwendigkeit des bundesrechthchen Emgrelfens . 593—597
Opportunitit der Jetztzeit . 597—599



656 Verhandlungen des Schweizerischen Juristenvereins 1906,

Seiten
Die Sparkassen in der kiinftigen Bundesgesetz-
gebung . . . . . . 599—619
Schutz der Einleger dmch ein Puvxleg . ; ; . H99—602
Pfandrecht zu Gunsten der Einleger : . . . 602—605
Verfassungsfrage . ; : ; . ; . 605—611
Detailvorschriften in ein Bundesgesetz . . . . 611—-612
Getrennte Buchfiihrung . ‘ . . ; ; . 612—613
Konkursprivileg der Einleger . . ; . o= . 613—617
Bund und Kantone . . : ; : i : . 617—619
Die neuen Vorschlidge in ihrer Anwendung auf
die einzelnen Arten der Sparkassen und das
Sparkassengeschaft im engern Sinne . : 619—653
1. Die verschiedenen Arten von Sparkassen . . ; . 620—624
2. Einlagen und Anlagen . . . . . . . 624—631
a) Einlagen . . . . . . . . . 624625
Héohe der Einlagen. Minimum nnd Maximum . 625—626
Héhe der geschiitzten Somme . : . : . 626—629
b) Anlagen . . " . 2 . 629—631
3. Das Sparkassengeschift im engern (jurlstlschen) Sinne . 631—653
Die Definition der Sparkasse : . . . 632—634
Der Charakter des Sparkassengeschaf’ts . . . 635—639
Das Sparbiichlein . § : ; ; ; ; . 640—642
als Prisentationspapier . : . . , . 642
als Legitimationspapier . . A . : . 643—645
als Inhaberpapier . : : : : . . 645—647
als Wertpapier . . . 647
Das Sparbiichlein in seiner erkhchen lechthchen Gestalt 647—650
Zahlungsbereitschaft und Kiindigungsfristen . . . 650
Riickzahlungen . . : . . . : . 650
Sperrung des Biichleins . ; : : ; : * 650—651
Veriusserung des Guthabens . « . . . 651
Verpfindung des Guthabens . : " : : . 651—652
Verlust des Biichleins und Amortisation . . : . 652
Verjihrung : 2 ; : A : : : . 652—653
Schluss und Antrag . ; ; ; . s ; 653—654



	Empfiehlt es sich, in das Zivilgesetzbuch besondere Bestimmungen über das Sparkassengeschäft aufzunehmen?

